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Allgemeine Bedingungen für die Rechtsschutzversicherung
(ARB 2010)

1.

§1

I nhalt der Versicherung

Aufgaben der Rechtsschutzversicherung
Der Versicherer sorgt nach Eintritt eines Rechtsschutzfalles
für die Wahrnehmung der rechilichen lnteressen des
Versicherungsnehmers, soweit sie notwendig ist und trägt
die dem Versicherungsnehmer hierbei entstehenden Kosten
(Rechtsschutz).

Die Wahrnehmung rechflicher lnteressen ist notwendig, wenn
sie hinreichende Aussicht auf Erfolg bietet und nicht mutwillig
erscheint (§ 3 a).

Eine \Aährnehmung rechilicher lnteressen liegt nicht vor,
soweit das Schwergewicht der lnteressenwahrnehmung im
wirtschaftlichen und nicht im rechilichen Bereich liegt.
Leistungsarten
Der Umfang des Versicherungsschutzes kann in den Formen
des § 21 bis § 29 vereinbad werden. Je nach Vereinbarung
u mfasst der Versicherungsschutz

a) Schadenersatz-Rechtsschutz

für die Geltendmachung von Schadenersa2ansprüchen,
soweit diese nicht auch auf einer Verlragsverletzung oder
einer Verletzung eines dinglichen Rechtes an Grund-
stücken, Gebäuden oder Gebäudeteilen beruhen. Den
Schadenersatzansprüchen gleichgestellt sind öffenilich
rechtliche Entschädigungsansprüche bei enteignungs-
gleichen oder aufopferungsgleichen Eingriffen sowie Auf_
opferungsansprüche und Folgenbeseitigungsansprüche 

;

b) Arbeits-Rechtsschutz

für die \Ahhrnehmung rechfl icher lnteressen ausArbeitsver_
hältnissen sowie aus öffenilich-rechflichen Dienstverhält_
nissen hinsichtlich dienst- und versorgungsrechflicher
Ansprüche;

c) Wohnungs- und Grundstücks-Rechtsschutz

für die Wahrnehmung rechilicher lnteressen aus Miet_ und
Pachtverhältnissen, sonstigen Nutzungsverhältnissen
und dinglichen Rechten, die Grundstücke, Gebäude oder
Gebäudeteile zum Gegenstand haben,

d) Rechtsschutz im Vedrags- und Sachenrecht
für die \Aährnehmung rechflicher lnteressen aus privat_
rechtlichen Schuldverhältnissen, die auf einem Rechtsge_
schäft beruhen, und dinglichen Rechten, soweit der Ver-
sicherungsschutz nicht in den Leistungsarten a), b) oder c)
enthalten ist;

e) Steuer-Rechtsschutz

für die \Ahhrnehmung rechflicher lnteressen in steuer- und
abgaberechtlichen Angelegenheiten vor deutschen Finanz-
und Verwaltungsgerichten;

f) Sozial-Rechtsschutz

für die V\hhrnehmung rechtlicher lnteressen vor deutschen
Sozialgerichten;

g) Venvaltungs-Rechtsschutz

aa) in Verkehrssachen für die Vlährnehmung rechflicher
lnteressen in verkehrsrechilichen Angelegenheiten
vor Venvaltungsbehörden und vor Verualtungsge_
richten,

bb) außerhalb des Verkehrsbereiches für die Wahr-
nehmung rechtlicher lnteressen im privaten Bereich
und als Arbeitnehmer vor Verwaltungsgerichten der
Bundesrepublik Deutschland;

cc) außerhalb des Verkehrsbereiches für die Wahr-
nehmung rechtlicher lnteressen Selbstständiger in
Widerspruchsverfahren und vorVerwaltungsgerichten
in den Bereichen Gewerberecht, Handwerksrecht und
Zulassungsrecht freier Berufe;

h) Disziplinar- und Standes-Rechtsschutz

für die Vedeidigung in Disziplinar- und Standesrechts-
verfahren;

i) Straf-Rechtsschutz

für die Verteidigung wegen des Vorwurfes

aa) eines verkehrsrechtlichen Vergehens. \A/ird rechts-
kräft ig festgestellt, dass derVersicherungsnehmerdas
Vergehen vorsätzlich begangen hat, ist erverpflichtet,
dem Versicherer die Kosten zu erstatten, die dieser
für die Verteidigung wegen des Vonryurfes eines
vorsätzlichen Verhaltens getragen hat;

bb) eines sonstigen Vergehens, dessen vorsätzliche wie
auch fahrlässige Begehung strafbar ist, solange dem
Versicherungsnehmer ein fahrlässiges Verhalten
vorgeworfen wird. Wrd dem Versicherungsnehmer
dagegen vorgeworfen, ein solches Vergehen vor-
sätzlich begangen zu haben, besteht rückwlrkend
Ve rsiche run gsschutz, wenn nicht rechtskräftig fest-
gestellt wird, dass er vorsätzlich gehandelt hat.
Es besteht also bei dem Vorwurf eines Verbrechens
kein Versicherungsschutz; ebenso wenig bei dem
Vonruurf eines Vergehens, das nur vorsätzlich be-
gangen werden kann (2.8. Beleidigung, Diebstahl,
Betrug). Dabei kommt es weder auf die Berechtigung
des Vonvurfes noch auf den Ausgang des Strafuer-
fahrens an;

j) Ordnungswidrigkeiten-Rechtsschutz

für die Verteidigung wegen des Vonruurfes einer Ordnungs-
widrigkeit;

k) Beratungs-Rechtsschutz im Familien-, Lebenspartner-
schafts- und Erbrecht

für Rat oder Auskunft eines in Deutschland zugelassenen
Rechtsanwaltes in familien-, lebenspadnerschafts- und
erbrechtlichen Angelegenheiten, wenn diese nicht mit einer
anderen gebührenpflichtigen Tätigkeit des Rechtsanwaltes
zusammenhängen (§ 34 Rechtsanwaltsvergütungsgesek);

l) RechtsschuE für Opfer von Gewaltstraftaten

aa) für den Anschluss einer versicherten person im
Sirafuerfahren an eine vor einem deutschen Gerlcht
erhobene öffentliche Klage als Nebenkläger, wenn die
versicherte Person durch eine rechtswidrige Tat nach
den

aaa) §§ 174, 174a,174b, 174c, 176,176a, j76b,
177,178,179, 180, 180 b, 181, 182 Straf_
gesetzbuch (StGB) - Straftaten gegen die
sexuelle Selbstbestimmung - verletzt ist;
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bbb) §§ 221, 223, 224, 225, 226, 229, 340 SIGB
- Straftaten gegen die körperliche Unver-
sehrtheit - verletzt ist. lst die versicherte
Person durch eine rechtswidrige Tat nach
den §§ 223, 224,229 und 340 StGB verletzt,
besteht Versicherungsscllutz nur dann, wenn
die Wahrnehmung ihrer rechtlichen lnteressen
aus besonderen Gründen, §amentlich wegen
der schweren Folgen der Tat (2. B. einer schwer-
wiegenden Gesundheitsschädigung) geboten
erscheint;

ccc) §§ 234, 234a, 235, 239 Absatz 3 und 4, 239 a,
239 b StcB - Straftaten gegen die personliche
Freiheit - verletä ist;

ddd) §§ 21 1 (Mord) oder 212 (Totschlag) betroffen
ist.

bb) für die Tätigkeit eines Rechtsanwalts als Verletzten-
beistand für die versicherte Person, wenn diese durch
eine rechtswidrige Tat nach Ziffer aa) verletzt ist.

cc) für die Wahrnehmung rechtlicher lnteressen der
versicherten Person in nicht vermögensrechtlichen
Angelegenheiten im Rahmen des Täter-Opfer-Aus-
gleiches.

dd) für die außergerichtliche Geltendmachung von An-
sprüchen nach dem Sozialgesetzbuch (SGB) und dem
Opferentschädigungsgesetz (OEG) abweichend
von §§ 23 Absatz 3 e), 25 Absatz 3 e), 26 Absatz 3 e),
26 a Absatz 2 e), 26 b) Absatz 2 f),27 Absatz 3 f),
27 a Absa2 2l),28 AbsaE 3 f) und 28 a Absatz 3 f),
wenn die nebenklageberechtigte versicherte Person
durch eine Straftat nach Absatz 1 verletzt ist und
dauerhafte Körperschäden erlitten hat.

ee) für die Wahrnehmung rechtlicher lnteressen der
versicherten Person nach dem Gesetz zum
zivilrechtlichen Schutz vor Gewalttaten und
Nachstellungen (Gewaltschutzgesetz, GewSchG).

Der Versicherungsschutz umfasst nicht die Wahrnehmung
rechtlicher lnteressen als Eigentümer, Halter, Enruerber,
Mieter, Leasingnehmer und Fahrer von Motorfahrzeugen
sowie Anhängern.

m) Daten-Rechtsschutz

aa) für die gerichtliche Abwehr von Ansprüchen Be-
troffener nach dem BDSG auf Auskunft, Berichti-
gung, Sperrung und Löschung;

bb) für die Verteidigung in Verfahren wegen des Vorwur-
fes einer Straftat oder Ordnungswidrigkeit gemäß
§§ 43, 44 BDSG. VMrd dem Versicherungsnehmer
vorgeworfen, eine Straftat gemäß § 44 BDSG
begangen zu haben, besteht kein Versicherungs-
schutz, wenn der Versicherungsnehmer wegen
dieser Strafiat rechtskräftig verurteilt wird. ln diesem
Fall ist er verpflichtet, dem Versicherer die erbrachten
Leistungen zurückzuerstatten;

n) Telefonische Rechtsberatung

für eine telefonische Beratung während der Ver-
tragsdauer durch einen vom Versichererausgewählten
Rechtsanwalt in versicheden Rechtsangelegenheiten.
Ei ne im Versicherungsve dra g vereinba rte Se lbstbe-
teiligung gemäß § 5 Absatz 3 c) kommt nicht zur
Anwendung;

für eine telefonische Beratung während der Ver-
tragsdauer durch einen vom Versichererausgewählten
Rechtsanwalt in allen Rechtsangelegenheiten. Eine
i m Ve rsiche ru ngsvertra g ve re i n ba rte Se I bstbete i I i g u n g
gemäß § 5 Abs. 3 c) kommt nicht zur Anwendung"

§3 AusgeschlosseneRechtsangelegenheiten
Rechtsschutz besteht nicht für Wahrnehmung rechtlicher
lnteressen

(1 ) in ursächlichem Zusammenhang mit

a) Krieg, feindseligen Handlungen, Aufruhr, inneren
Unruhen, Streik, Aussperrung oder Erdbeben;

Personen nicht selbst zu Wohnzwecken genutzten
Gebäudes oder Gebäudeteiles;

bb) der Planung oder Errichtung eines Gebäudes oder
Gebäudeteiles, dassich im Eigentum oder Besitz des
Versicherungsnehmersbefindetoderdas dieser
zu erwerben oder in Besitz zu nehmen beabsichtigt;

cc) der genehmigungs- und/oder anzeigepflichtigen
baulichen Veränderung eines Grundstückes, Ge-
bäudes oder Gebäudeteiles, das sich im Eigen-
tum oder Besitz des Versicherungsnehmers be-
findet oder das dieser zu enverben oder in Besitz
zu nehmen beabsichtigt;

dd) der Finanzierung eines der unter aa) bis cc)
genannten Vorhaben.

zur Abwehr von Schadenersatzansprüchen, es sei
denn, dass diese auf einer Vertragsverletzung
beruhen;

aus kolleKivem Arbeits- oder Dienstrecht;

aus dem Recht der Handelsgesellschaften oder
aus Anstellungsverhältnissen gese2licher Vertreter
juristischer Personen;

in ursächlichem Zusammenhang mit Patent-, Urhe-
ber-, Marken-, Geschmacksmuster-, Gebrauchs-
musterrechten oder sonstigen Rechten aus geistigem
Eigentum:

aus dem Kartellrecht und beider Geltendmachung oder
Abwehr von Unterlassungsansprüchen aus dem Be-
re ich des Wettbewerbsrechtes;

in ursächlichem Zusammenhang mit

aa) Spiel- oder Wettverträgen, Gewinnzusagen,
Termin- oder vergleichbaren Spekulationsge-
schäften;

bb) dem Ankauf, der Veräußerung, der Venvaltung
von Wertpapieren (2.8. Aktien, Rentenwerte,
Fondsanteile), Wertrechten, die Wertpapieren
gleichstehen, Beteiligungen (2.8. an Kapitalan-
lagemodellen, stille Gesellschaften, Genossen-
schaften);

cc) der Finanzierung eines der unter aa) und bb)
genannten Geschäfte;

dd) mit der eigenen Vermögensverwaltung unter
Aufnahme von Fremdmitteln ;

aus dem Bereich des Familien-, Lebenspartnerschafts-
und Erbrechts, soweit nicht Beratungs-Rechtsschutz
gem.§2k)besteht;
aus dem Rechtsschutzversicherungsvertrag gegen
den Versicherer oder das für diesen tätige Schadenab-
wicklungsunternehmen ;

wegen der steuerlichen Bewertung von Grundstücken,
Gebäuden oder Gebäudeteilen, im Zusammenhang
mit der Eigenschaft als Eigentümer, Vermieter, Ver-
pächter, Mieter, Pächter oder dinglich Nutzungsbe-
rechtigter eines nicht im Versicherungsschein be-
zeichneten oder eines gewerblich oder zu Vereins-
zwecken genutzten Grundstückes, Gebäudes oder
Gebäudeteiles sowie wegen Erschließungs- und
sonstiger Anliegerabgaben, es sei denn, dass es
sich um laufend erhobene Gebühren für die Grund-
stücksversorgung handelt;

in Verfahren vor Verfassungsgerichten;

in Verfahren vor internationalen oder supranationalen
Gerichtshöfen, soweit es sich nicht um die \ hhr-
nehmung rechtlicher lnteressen von Bediensteten
internationaler oder supranationaler Organisationen
aus Arbeitsverhältnissen oder öffentlich-rechtlichen
Dienstverhältnissen handelt;

in ursächlichem Zusammenhang mit einem lnsolvenz-
verfahren, das über das Vermögen des Versicherungs-
nehmers eröffnet wurde oder eröffnet werden soll;

in Enteignungs-, Planfeststellungs-, Flurbereinigungs-
sowie im Baugesetzbuch geregelten Angelegenheiten;

in Ordnungswidrigkeitenverfahren wegen eines Halt-
oder Parkverstoßes, wenn das Verfahren mit einer
Entscheidung nach § 25 a StVG endet und der Führer
des Kraftfahrzeuges nicht feststeht. Das Rechtsbe-
helfsverfahren nach § 25 a Absatz 3 SIVG ist vom
Versiche run gsschutz a usgeschlossen ;

(2) a)

b)

c)

d)

e)

f)

(3) a)

b)

-
-

-
-
----

-

s)

h)

aa)

bb)

b)

c)

d)

Nuklear- und genetischen Schäden, soweit diese nicht
auf eine medizinische Behandlung zurückzuführen sind;

Bergbauschäden an Grundstücken und Gebäuden;

aa) dem Erwerb oder der Veräußerung eines zu
Bauzwecken bestimmten Grundstückes oder
vom Versicherungsnehmer oder mitversicheden
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f) aus dem Bereich der im Sozialgesetzbuch ll (Grund-
sicherung für Arbeitssuchende) und Xll (Sozialhilfe)
geregelten Angelegenheiten sowie des Asyl- und des
Ausländerrechtes;

g) im ursächlichen Zusammenhang mit der Vergabe von
Studienplätzen;

(4) a) mehrerer Versicherungsnehmer desselben Rechts-
sch utzve rsiche run gsvenrages u ntere inander, m itve r_

sicherter Personen untereinander und mitversicherter
Personen gegen den Versicherungsnehmer;

b) sonstiger Lebenspartner (nicht ehelicher bzw. nicht
eingetragener Lebenspartner) untereinander in ur-
sächlichem Zusammenha ng mit der partnerschaft, auch
nach deren Beendigung;

c) aus Ansprüchen oder Verbindlichkeiten, die nach
Eintritt des Rechtsschutzfalles auf den Versiche-
rungsnehmer übertragen worden oder übergegangen
sind;

d) aus vom Versicherungsnehmer in eigenem Namen
geltend gemachten Ansprüchen anderer personen oder
aus einer Haftung für Verbindlichkeiten bzw. Steuern
oder Abgaben anderer personen;

(5) soweit in den Fällen des § 2 a) bis h) sowie n) ein ursäch-
licherZusammenhang mit einem vom Versicherungsnehmer
vorsätzlich und rechtswidrig herbeigeführten Rechts-
schutzfall besteht. Stellt sich ein solcher Zusammenhang
im Nachhinein heraus, ist der Versicherungsnehmer zur
Rückzahlung der Leistungen verpflichtet, die derVersicherer
für ihn erbracht hat.

§ 3 a AblehnungdesRechtsschutzeswegenmangelnderErfolgs-
aussichten oder wegen Mutwilligkeit (Stichentscheid)
(1) Der Versicherer kann den Rechtsschutz ablehnen, wenn

seiner Auffassung nach

Ereignis an, das die Anderung der Rechtslage des
Versicherungsnehmers oder einer mitversicherten
Person zur Folge hat;

c) in allen anderen Fällen von dem ZeitpunK an, in dem
der Versicherungsnehmer oder ein anderer einen
Ve rstoß ge ge n Rechtspf lichten oder Rechtsvo rsch riften
begangen hat oder begangen haben soll.

Die Vorausse2ungen nach a) bis c) müssen nach Beginn
des Versicherungsschutzes gemäß § 7 und vor dessen
Beendigung eingetreten sein. Für die Leistungsaden nach
§ 2 b) bis g) sowie m) aa) besteht Versicherungsschutz
jedoch erst nach Ablauf von drei Monaten nach Ver-
sicherungsbeginn (Wartezeit), soweit es sich nicht um
die Wahrnehmung rechtlicher lnteressen als Eigentümer,
Halter, Enruerber, Mieter, Leasingnehmer oder Fahrer von
Fahrzeugen zu Lande, zu Wasser oder in der Luft bzw. in
einer der in den §§ 21 Absatz 7, 21 a Absatz 5 versicheden
Eigenschaften handelt.

(2) ErstrecK sich der Rechtsschutzfall über einen Zeitraum,
ist dessen Beginn maßgeblich. Sind für die Wahrnehmung
rechtl iche r I nte ressen mehre re Rechtssch utzfäl le u rsäch-
lich, ist der erste entscheidend, wobei jedoch jeder Rechts-
schutzfall außer Betracht bleibt, der länger als ein Jahr vor
Beginn des Versicherungsschutzes für den betroffenen
Gegenstand der Versicherung eingetreten oder, soweit sich
der Rechtsschutzfall über einen Zeitraum erstrecK, beendet
ist.

(3) Es besteht kein Rechtsschutz, wenn

a) eine Willenserklärung oder Rechishandlung, die vor
Beginn des Versicherungsschutzes oder vor Ablauf
der Mhrtezeit nach Absatz 1 vorgenommen wurde, den
Verstoß nach Absa2 'l c) ausgelöst hat;

b) derAnspruch auf Rechtsschutz erstmalsspäterals drei
Jahre nach Beendigung des Versicherungsschutzes für
den betroffenen Gegenstand der Versicherung geltend
gemacht wird.

(4) lm Steuer-Rechtsschutz (§ 2 e) besteht kein Rechtsschutz,
wenn die tatsächlichen oder behaupteten Voraussetzungen
für die der Angelegenheit zugrunde liegende Steuer- oder
Abgabefestsetzung vor dem im Versicherungsschein
bezeichneten Versicherungsbeginn eingetreten sind oder
eingetreten sein sollen.

Versichererwechsel

(1 ) Sofern im Versicherungsschein nichts anderes vereinbart
ist, besteht in Abweichung von § 4 Absatz 3 und Absatz 4
Anspruch auf Rechtsschutz, wenn

a) eine Willenserklärung oder Rechtshandlung, die
vor Beginn des Versicherungsschutzes vorgenommen
wurde, in die Vertragslaufzeit eines Vorversicherers
fällt und der Verstoß gem. § 4Absatz 1 c) erst während
der Vedragslau2eit des Versicherungsvedrages ein-
tritt; allerdings nur dann, wenn bezüglich des be-
troffenen Risikos lückenloser Versicherungsschutz
besteht;

b) der Rechtsschutzfall in die Vertragslaufzeit eines
Vorve rsicherers fä llt u nd derAnspruch auf Rechtsschutz
später als drei Jahre nach Ende der Verlragslaufzeit
eines Vorversicherers gegenüber dem Versicherer
geltend gemacht wird; allerdings nur dann, wenn der
Ve rsi ch e ru n gsne h m e r d i e Me ldu ng be i m Vo rve rsichere r
nicht vorsätzlich oder grob fahrlässig versäumt hat
und bezüglich des betroffenen Risikos lückenloser
Ve rsicherun gsschutz besteht;

c) im Steuer-Rechtsschutz (§ 2 e) die tatsächlichen oder
behaupteten Voraussetzungen für die der Angelegen-
heit zu Grunde liegende Steuer- oder Abgabefest-
setzung während der Laufzeit eines Vorversicherers
eingetreten sind oder eingetreten sein sollen und
der Verstoß gem. § 4 Absatz 1 c) erst während der
Vedragslaufzeit des Versicherungsvertrages eintritt;
allerdings nur dann, wenn bezüglich des betroffenen
Risikos lückenloser Versicherungsschutz besteht.

(2) Rechtsschutz wird in dem Umfang gewährt, der zum
Zeitpunkt des Eintritts des Rechtsschutzfalles bestanden
hat, höchstens jedoch im Umfang des Vertrages des
Versicherers.

a) in einem der Fälle des § 2 a) bis g) sowie m) aa)
die \Aährnehmung der rechflichen lnteressen keine
hinreichende Aussicht auf Erfolg hat

oder

b) die \A/ahrnehmung der rechtlichen lnteressen mutwillig
ist. Mutwilligkeit liegt dann vor, wenn der durch die
\Ähhrnehmung der rechtlichen lnteressen voraussichfl ich
entsiehe nde Kostenauf,rvand unte r Berücksichtigu ng der
berechtigten Belange der Versichertengemeinschaft in

:lsi: 
nro*. Missverhältnis zum angestrebten Erfotg 

s 4 a

Die Ablehnung ist dem Versicherungsnehmer in diesen
Fällen unverzüglich unter Angabe der Gründe schriftlich
mitzuteilen.

(2) Hat der Versicherer seine Leistungspflicht gemäß Ab-
satz 1 verneint und stimmt der Versicherungsnehmer der
Auffassung des Versicherers nicht zu, kann er den für
ihn tätigen oder noch zu beauftragenden Rechtsanwalt
auf Kosten des Versicherers veranlassen, diesem
gegenüber eine begründete Stellungnahme abzugeben,
ob die Wahrnehmung rechflicher tnteressen in einem
angemessenen Verhältnis zum angestrebten Erfolg steht
bzw. hinreichende Aussicht auf Erfolg verspricht. Die
Entscheidung ist für beide Teile bindend, es sei denn,
dass sie offenbar von der wirklichen Sach- und Rechtslage
erheblich abwercht.

(3) Der Versicherer kann dem Versicherungsnehmer eine
Frist von mindestens einem Monat setzen, binnen der
der Versicherungsnehmer den Rechtsanwalt vollständig
und wahrheitsgemäß über die Sachlage zu unterrichten
und die Beweismittel anzugeben hat, damit dieser die
Stellungnahme gemäß Absatz 2 abgeben kann. Kommt
der Versicherungsnehmer dieser Verpflichtung nicht
innerhalb der vom Versicherer gesetzten Frist nach, entfällt
der Ve rsiche run gsschutz. Der Ve rsicherer ist ve rpf lichtet,
den Versicherungsnehmer ausdrücklich auf die mit dem
Fristablauf verbundene Rechtsfolge hinzuweisen.

Voraussetzung für den Anspruch auf Rechtsschutz
(1) Anspruch auf Rechtsschutz besteht nach Einkitt eines

Rechtssch utzfa lles

a) im Schadenersatz-Rechtsschutz gemäß s 2 a) von dem
Schadenereignis an, das dem Anspruch zugrunde liegt;

b) im Beratungs-Rechtsschutz für Familien-, Lebens-
partnerschafts- und Erbrecht gemäß § 2 k) von dem
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Leistungsumfang
(1 ) DerVersicherererbringt und vermittelt Dienstleistungen zur

\Aährnehmung rechtlicher lnteressen und trägt

bei Eintritt des Rechtsschutzfalles im lnland die Ver-
gütung eines für den Versicherungsnehmer tätigen
Rechtsanwaltes bis zur Höhe der gesetzlichen Ver-
gütung eines am Oft des zuständigen Gerichtes an-
sässigen Rechtsanwaltes. Der Grsicherer trägt in
Fällen, in denen das Rechtsanwaltsvergütungsge-
setz für die Erteilung eines mündlichen oder schrift-
lichen Rates oder einer Auskunft (Beratung), die nicht
mit einer anderen gebührenpflichtigen Tätigkeit
zusammenhängt und für die Ausarbeitung eines Gut-
achtens keine der Höhe nach bestimmte Gebühr
festsetzt, je Rechtsschutzfall eine Vergütung bis zu
250,- Euro, im Falle der Erstberatung bis 190,- Euro
(eweils zzgl. Mehnvertsteuer). Wohnt der Versiche-
rungsnehmer mehr als 100 km Luftlinie vom zustän-
digen Gericht entfernt und erfolgt eine gerichtliche
\Ahhrnehmung seiner lnteressen, trägt der Versicherer
bei den Leistungsarten gemäß § 2 a) bis g) sowie
m) aa) in der l. lnstanz zusätzlich die Kosten für einen
im Landgerichtsbezirk des Versicherungsnehmers
ansässigen Rechtsanwalt bis zur Höhe der gesetz-
lichen Vergütung eines Rechtsanwaltes, der lediglich
den Verkehr mit dem Prozessbevollmächtigten führt;

bei Eintritt eines Rechtsschutzfalles im Ausland die
Vergütung eines für den Versicherungsnehmer tätigen
am Ort des zuständigen Gerichts ansässigen aus-
ländischen oder im lnland zugelassenen Rechtsan-
waltes. lm letzteren Fall trägt der Versicherer die
Vergütung bis zur Höhe der gesetzlichen Vergütung,
die entstanden wäre, wenn das Gericht, an dessen
Ort der Rechtsanwalt ansässig ist, zuständig wäre.
§ 5 Absatz 1 a) Satz 2 gilt entsprechend. Wohnt der
Versicherungsnehmer mehr als '100 km Luftlinie vom
zuständigen Gericht entfernt und ist ein ausländischer
Rechtsanwalt für den Versicherungsnehmer tätig, trägt
derVersichererin der L lnstanzzusätzlich die Kosten für
einen im Landgerichtsbezirk desVersicherungsnehmers
ansässigen Rechtsanwalt bis zur Höhe der gesetz-
lichen Vergütung eines Rechtsanwaltes, der lediglich
den Verkehr mit dem ausländischen Rechtsanwalt führt.

lst der Rechtsschutzfall durch einen Kraftfahrtunfall im
europäischen Ausland eingetreten und eine zunächst
betriebene Regulierung mit dem Schadenregulierungs-
beauftragten bzw. der Entschädigungsstelle im lnland
erfolglos geblieben, so dass eine Rechtsverfolgung im
Ausland notwendig wird, trägt der Versichererzusätzlich
die Kosten eines inländischen Rechtsanwaltes bei der
Regulierung mit dem Schadenregulierungsbeauftrag-
ten bzw. der Entschädigungsstelle im lnland für dessen
gesamte Tätigkeit im Rahmen der gesetzlichen Ge-
bühren bis zur Höhe von 500,- Euro;

die Gerichtskosten einschließlich der Entschädigung für
Zeugen und Sachverständige, die vom Gericht herange-
zogen werden, sowie die Kosten des Gerichtsvollziehers;

die Gebühren eines Schieds-, Mediations- oder sonsti-
gen Schlichtungsverfahrens biszur Höhe der Gebühren,
die im Falle derAnrufung eines zuständigen staatlichen
Gerichtes erster lnstanz entstehen ;

die Kosten in Verfahren vor Verwaltungsbehörden
einschließlich der Entschädigung für Zeugen und
Sachverständige, die von der Verwaltungsbehörde
herangezogen werden, sowie die Kosten der Voll-
streckung im Verwaltungswege;

die übliche Vergütung

aa) eines öffentlich bestellten technischen Sachver-
ständigen oder einer rechtsfähigen technischen
Sachverständigenorganisation in Fällen der
- Verteidigung in verkehrsrechtlichen Straf- und

Ord nungswidrigke itenve rfa hren;

- \Ähhrnehmung der rechtlichen lnteressen aus
Kauf- und Reparaturvedrägen von Motorfahr-
zeugen zu Lande sowie Anhängern;

bb) eines imAusland ansässigen Sachverständigen in
Fällen der Geltendmachung von Ersatzansprüchen

wegen der im Ausland eingetretenen Beschädigung
eines Motorfahzeuges zu Lande sowie Anhängers;

g) die Kosten der Reisen des Versicherungsnehmers zu
einem ausländischen Gericht, wenn sein Erscheinen
als Beschuldigter oder Partei durch das Gericht
angeordnet und zur Vermeidung von Rechtsnachteilen
erforderlich ist. Die Kosten werden bis zur Höhe der
für Geschäftsreisen von deutschen Rechtsanwälten
geltenden Sätze übernommen;

h) die dem Gegner durch die \A/ahrnehmung seiner
rechtlichen lnteressen entstandenen Kosten, soweit der
Ve rsicherun gsneh mer zu deren Erstattun g verpf lichtet
ist.

(2) a) Der Versicherungsnehmer kann die Übernahme der
vom Versichererzu tragenden Kosten verlangen, sobald
er nachweist, dass er zu deren Zahlung verpflichtet ist
oder diese Verpflichtung bereits erfüllt hat.

b) Vom Versicherungsnehmer in fremder Währung
aufgewandte Kosten werden diesem in Euro zum
Wechselkurs des Tages erstattet, an dem diese Kosten
vom Versicherungsnehmer gezahlt wurden.

(3) Der Versicherer trägt nicht

a) Kosten, die der Versicherungsnehmer ohne Recht+
pflicht übernommen hat;

b) Kosten, die bei einer einverständlichen Erledigung
entstanden sind, die nichtdem Verhältnisdes Obsiegens
zum Unterliegen entsprechen, es sei denn, dass eine
hiervon abweichende Kostenverteilung gesetzlich
vorgeschrieben ist;

c) die im Versicherungsschein vereinbarte Selbstbeteili-
gung je Rechtsschutzfall nach § 2 ARB; ergeben sich
aus einem Ereignis mehrere Rechtsschutzfälle, so ist
der vereinbarte Betrag nur einmal zu zahlen;

d) Kosten der Zwangsvollstreckung für mehr als drei
Zwangsvollstreckungsmaßnahmen je Vollstreckungs-
titel;

e) Kosten aufgrund von Zwangsvollstreckungsmaß-
nahmen, die späterals fünf Jahre nach Rechtskraft des
Vollstreckungstitels eingeleitet werde n ;

D KostenfürStrafoollstreckungsverfahren jederArt nach
Rechtskrafr einer Geldstrafe oder-buße unter 250,- Euro;

g) Kosten, zu deren Übernahme ein anderer verpflichtet
wäre, wenn der Rechtsschutzversicherungsvertrag
nicht bestünde, es sei denn, der Versicherungsnehmer
weist nach, dass erden Dritten vergeblich schriftlich zur
Zahlung aufgefordert hat;

h) Kosten im Rahmen einereinverständlichen Regelung für
Forderungen, die selbst nichtstreitig waren oder Kosten,
die auf den nichtversicherten Teilvon Rechtsschutzfällen
entfallen.

(4) Der Versicherer zahlt in jedem Rechtsschutzfall höchstens
die vereinbarte Versicherungssumme. Zahlungen für
den Versicherungsnehmer und mitversicherte Personen
aufgrund desselben Rechtsschutzfalles werden hierbei
zusammengerechnet. Dies gilt auch fürZahlungen aufgrund
mehrerer Rechtsschu2fälle, die zeitlich und ursächlich
zusammenhängen.

(5) Der Versicherer sorgt für

a) die Übersetzung der für die Wahrnehmung der recht-
lichen lnteressen desVersicherungsnehmers imAusland
notwendigen schrift lichen Unterlagen und trägt die dabei
anfallenden Kosten;

b) die Zahlung eines zinslosen Darlehens bis zu der
vereinbarten Höhe für eine Kaution, die gestellt werden
muss, um den Versicherungsnehmer einstweilen von N
Strafuerfolgungsmaßnahmen zu verschonen S

(6) Alle Bestimmungen, die den Rechtsanwalt betreffen, gelten -
entsprechend

a) in Angelegenheiten der freiwilligen Gerichtsbarkeit
und im Beratungs-Rechtsschutz im Familien-, Lebens- o
padnerschafts- und Erbrecht (§ 2 k) für Notare; 5

b) im Steuer-Rechtsschutz (§ 2 e) für Angehörige der !
steuerberatenden Berufe;

c) beiWahrnehmung rechtlicher lnteressen imAusland für !
dort ansässige rechts- und sachkundige Bevollmäch- 92

§5

a)

b)

---
--E
-
-
--
--

--
--

c)

d)

e)
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§ 6 Örtlicher Geltungsbereich
(1 ) Rechtsschutz besteht, soweit die \Aährnehmung rechilicher

lnteressen in Europa, den Anliegerstaaten des Mittel_
meeres, auf den Kanarischen lnseln, auf Madeira oderauf
den Azoren erfolgt und ein Gericht oder eine Behörde in
diesem Bereich gesetzlich zustähdig ist oder zuständig
wäre, wenn ein gerichfliches oder behördliches Verfah_
ren eingeleitet werden würde, ?

(2) Fürdie \I/ahrnehmung rechflicher lnteressen außerhalb des
Geltungsbereiches nach Absatz 1 trägt der Versicherer bei
Rechtsschutzfällen,

a) die dorl während eines längstens sechs Wochen
dauernde n, privat ode r be ruflich bedingten Aufe nthaltes
eintreten,

b) die dort während einesAu_pair_Aufenthaltes, während
eines Schüleraustausches oder während eines
Studienaufenthaltes der in den s§ 23,25,25 a,26,
26a,26b,27,27 a, 28 und 28 a mitversicherten Kinder
eintreten,

c) die im Zusammenhang mit privaten Verträgen stehen,
die über das lnternet abgeschlossen werden, sofern der
Rechtsschu2 im Ver.trags_ und Sachenrecht (s 2 d)
vereinbafi ist,

die Kosten nach § S Absaiz 1 bis zu einem im Ver_
sicherungsschein genannten Höchstbetrag. Es besteht
kein Rechtsschutz für die lnteressenwahinehmung im
unmittelbaren Zusammenhang mit einer beruflichen Tltig_
keit oder mit dem Eruerb oder der Veräußerung von dini_
lichen Rechten oder Teilzeitnutzungsrechten (Timesha rini)
an Grundstücken, Gebäuden oder Gebäudeteilen. Der
Versicherer trägt die Kosten, soweit sie bei der Beauftra_
gung eines Rechtsanwaltes nach deutschem Gebühren_
recht unter Ansatz der in Deutschland üblichen Gegen_
stands- und Streitwerte angefallen wären.

2. Versicherungsverhältnis

§ 7 Beginn des Versicherungsschutzes
Der Versicherungsschu2 beginnt zu dem im Versicherungs_
schein angegebenen Zeitpunkt, wenn derVersicherungsnehrier
den ersien oder einmaligen Beitrag unverzüglich nactiFalligkeit
im Sinne von § 9 Absatz 2 a) zahlt. Eine veieinbarte \Aärtäzeit
bleibt unberührt.

§ I Dauer und Ende des Vertrages
(1) Vertragsdauer

Der Vertrag ist für die im Versicherungsschein angegebene
Zeit abgeschlossen.

(2) Stillschweigende Verlängerung

Bei einer Vertragsdauer von mindestens einem Jahr
verlängert sich der Vertrag um jeweils ein Jahr, wenn nicht
dem Vedragspartner spätestens drei Monate vor demAblauf
der jeweiligen Vertragsdauer eine Kündigung zugegangen
ist.

(3) Vertragsbeendigung

Bei einer Vertragsdauer von weniger als einem Jahr endet
der Vertrag, ohne dass es einer Kündigung bedarf, zum
vorgesehenen Zeitpunkt.

Bei einer Vertragsdauer von mehr als drei Jahren kann
der Vertrag schon zum Ablauf des dritten Jahres oder jedes
darauf folgenden Jahres gekündigt werden; Oie (Undi-
gung muss dem Vertragspartner spätestens drei Monate
vor dem Ablauf des jeweiligen Jahres zugegangen sein.

§ 8a Versicherungsjahr
Das Versicherungsjahr erstreckt sich über einen Zeitraum
von zwölf Monaten. Besteht die vereinbarte Vertragsdauer
jedoch nicht aus ganzen Jahren, wird das erste Versich-erungs_
jahr entsprechend verkürzt. Die folgenden Versicherunis_
jahre bis zum vereinbarten Vertragsablauf sind jeweils gan-ze
Jahre.

§ I Beitrag
A. Beitrag und Versicherungsteuer
(1 ) Beitragszahtung

Die Beiträge können je nach Vereinbarung durch Mo-
nats-, Vierteljahres_, Halbjahres_ oder Jahresbeiträge
entrichtet werden. Die Versicherungsperiode umfasst bei
Monatsbeiträgen einen Monat, bei Vierteljahresbeiträgen

ein Vierteljahr, bei Halbjahresbeiträgen ein Halbjahr und
bei Jahresbeiträgen ein Jahr.

(2) Versicherungsteuer

Der in Rechnmung gestellte Beitrag enthält die Versiche_
rungsteuer, die der Versicherungsnehmer in der jeweils vom
Gesetz bestimmten Höhe zu entrichten hat.

B. Zahlung und Folgen verspäteter Zahlung/ erster Beitrag
(1 ) Fälligkeit der Zahtung

Der erste Beitrag wird unveaüglich nach Ablauf von zwei
Wochen nach Zugang des Versicherungsscheines fällig.

(2) Späterer Beginn des Versicherungsschu2es

Zahlt der Versicherungsnehmer den ersten Beitrag
nicht rechtzeitig, sondern zu einem späteren Zeitpunk[
beginnt der Versicherungsschutz erst ab diesem Zeitpunki,
sofern der Versicherungsnehmer durch gesonderte Mittei_
lung in Textform oder durch einen auffälligen Hinweis
im Versicherungsschein auf diese Rechtsfolge aufmerk_
sam gemacht wurde. Das gilt nicht, wenn der Versiche-
rungsnehmer nachweist, dass er die Nichtzahlung nicht zu
vertreten hat.

(3) Rücktritt

Zahlt der Versicherungsnehmer den ersten Beitrag
nicht rechtzeitig, kann der Versicherer vom Vertrag
zurücKreten, solange der Beitrag nicht gezahlt ist. Der
Versicherer kann nicht zurücKreten, wenn der Versiche_
rungsnehmer nachweist, dass er die Nichtzahlung nicht
zu vertreten hat.

C. Zahlung und Folgen verspäteter Zahlung i Folgebeitrag
(1 ) Fälligkeit der Zahtung

Die Folgebeiträge sind, soweit nicht etwas a nderes bestimmt
ist, am Monatsersten des vereinbarten Beitragszeitraums
fällig. Die Zahlung gilt als rechtzeitig, wenn sie zu dem
im Versicherungsschein oder in der Beitragsrechnung
angegebenen Zeitpunkt erfolgt.

(2) Verzug

Wird ein Folgebeitrag nicht rechtzeitig gezahlt, gerät
der Versicherungsnehmer ohne Mahnung in Verzug,
es sei denn, dass er die verspätete Zahlung nicht zu ver_
treten hat. Der Versicherer ist berechtigt, Ersatz des ihm
durch den Verzug entstandenen Schadens zu verlangen.

(3) Zahlungsaufforderung

Wird ein Folgebeitrag nicht rechtzeitig gezahlt, kann
der Versicherer dem Versicherungsnehmer auf dessen
Kosten in Textform eine Zahlungsfrist bestimmen, die
mindestens zwei Wochen betragen muss. Die Bestimmung
ist nur wirksam, wenn sie die rückständigen Beträge dei
Beitrags, Zinsen und Kosten im Einzelnen beziffert und
die Rechtsfolgen angibt, die nach Absäpen 4 und 5 mit
dem Fristablauf verbunden sind.

(4) Kein Versicherungsschutz

lst der Versicherungsnehmer nach Ablauf dieser Zahlungs_
frist noch mit der Zahlung in Verzug, besteht ab diesem
Zeitpunkt bis zur Zahlung kein Versicherungsschutz, wenn
er mit der Zahlungsaufforderung nach Absatz darauf
hingewiesen wurde.

(5) Kündigung

lst der Versicherungsnehmer nach Ablauf dieser Zah-
lungsfrist noch mit der Zahlung in Verzug, kann der
Versicherer den Vertrag ohne Einhaltung einer Frist kün_
digen, wenn er den Versicherungsnehmer mit der Zah_
lungsaufforderung nach Absatz 3 darauf hingewiesen hat.
Hat der Versicherer gekündigt, und zahlt der Versiche-
rungsnehmer danach innerhalb eines Monats den an_
gemahnten Betrag, besteht der Vertrag fort. Für Rechts-
schutzfälle, die zwischen dem in Absatz 4 genann_
ten Zeitpunkt (Ablauf der Zahlungsfrist) und der Zahlung
eingetreten sind, besteht jedoch kein Versicherungs_
schutz.

D. Rechtzeitigkeit derZahlung bei Lastschriftermächtigung
('l ) Rechtzeitige Zahlung

Ist die Einziehung des Beitrags von einem Konto vereinba rt,
gilt die Zahlung als rech2eitig, wenn der Beitrag zu
dem Fälligkeitstag eingezogen werden kann und der
Versicherungsnehmer einer berechtigten Einziehung nicht
widerspricht.
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Konnte der fällige Beitrag ohne Verschulden des Ver-
sicherungsnehmers vom Versicherer nicht eingezogen
werden, ist die Zahlung auch dann noch rechtzeitig, wenn
sie unverzüglich nach einer in Textform abgegebenen
Za hl un gsa uffo rde run g des Ve rsiche rers erfo lgt.

(2) Beendigung des Lastschriftverfahrens

Kann der fällige Beitrag nicht eingezogen werden, weil der
Versicherungsnehmerdie Einzugsermäohtigung widerrufen
hat, oder hat der Versicherungsnehmer aus anderen
Gründen zu vedreten, dass der Beitrag nicht eingezogen
werden kann, ist derVersicherer berechtigt, künftig Zahlung
außerhalb des Lastschriftverfahrens zu verlangen. Der
Versicherungsnehmer ist zur Übermittlung des Beitrages
erst verpflichtet, wenn ervom Versicherer hierzu in Textform
aufgefordert worden ist.

E. Beitrag bei vorzeitiger Vertragsbeendigung

Bei vorzeitiger Beendigung des Vertrages hat der Ver-
sicherer, soweit nicht etwas anderes bestimmt ist, nur
Anspruch auf den Teil des Beitrages, der dem Zeitraum
entspricht, in dem Versicherungsschutz bestanden hat.

§ 10 Beitragsanpassung
Der Versicherer ändert den Beitrag ab Beginn des nächsten
Versicherungsjahres nach Maßgabe der Ermittlungen des s ,r,
unabhänglgen Treuhänders der Rechtsschutzversicherer. Der r '-
Treuhänderermittelt zum 1 . Juli eines jeden Jahres, um welchen
Prozentsatz sich das Produkt von Schadenhäufigkeit und
Durchschnitt der Schadenzahlungen der zum Betrieb der
Rechtsschutzversicheru ng zugelassenen Versicherer im ver-
gangenen Kalenderjahr im Verhältnis zum vorangegangenen
Kalenderjahr erhöht oder vermindert hat. Bei Erhöhung des
Beitrages darf dieser den zum ZeitpunK der Erhöhung für
Neuverträge geltenden Beitrag nicht übersteigen.

Erhöht sich der Beitrag, ohne dass sich der Umfang des
Versicherungsschutzes ä nde rt, kan n de r Versicheru ngsneh-
mer den Versicherungsvertrag innerhalb eines Monats nach
Zugang der Mitteilung des Versicherers mit sofortiger Wlrkung,
frühestens jedoch zu dem Zeitpunkt kündigen, in dem die
Beikagserhöhung wirksam werden sollte. Der Versicherer hat
den Versicherungsnehmer in der Mitteilung auf das Kündi-
gungsrecht hinzuweisen. Die Mitteilung muss dem Versiche-
rungsnehmer spätestens einen Monat vor dem Wirksam-
werden der Beitragserhöhung zugehen. Eine Erhöhung der
Versicherun gste uer be grü ndet kein Kündi gungsrecht.

§ 11 Anderung der für die Beitragsbemessung wesentlichen
Umstände
(1) Tritt nach Vertragsabschluss ein Umstand ein, der nach

dem Tarif des Versicherers einen höheren als den verein-
baden Beitrag rechtfertigt, kann derVersicherervom Eintritt
dieses Umstandes an für die hierdurch entstandene höhere
Gefahr den höheren Beitrag verlangen. V1/ird die höhere
Gefahr nach dem Tarifdes Versicherers auch gegen einen
höheren Beitrag nicht übernommen, kann der Versicherer
die Absicherung der höheren Gefahr ausschließen. Erhöht
sich der Beitrag wegen der Gefahrerhöhung um mehr als
10 Prozent oder schließt der Versicherer die Absicherung
de r höheren Gefa hra us, kann der Versiche rungsnehmer den
Vertrag innerhalb eines Monats nach Zugang der Mitteilung
des Versicherersohne Einhaltung einer Frist kündigen. In der
Mitteilung hat derVersichererden Versicherungsnehmerauf
diesesKündigungsrechthinzuweisen.DerVersichererkann r ia
seine Rechte nur innerhalb eines Monates nach Kenntnis § ru

ausüben.

(2) Tritt nach Vertragsa bschl uss ein U mstand e in, de r nach dem
Tarifdes Versicherers einen geringeren als den vereinbaften
Beitrag rechtfertigt, kann derVersicherervom Einkitt dieses
Umstandes an nur noch den geringeren Beitrag verlangen.
Zeigt der Versicherungsnehmer diesen Umstand dem Ver-
sicherer später als zwei Monate nach dessen Eintritt an,
wird der Beitrag erst vom Eingang derAnzeige an herab-
gesetzt.

(3) Der Versicherungsnehmer hat dem Versicherer innerhalb
eines Monates nach Zugang einer Aufforderung die zur
Beitragsberechnung erforderlichen Angaben zu machen.
Verletzt der Versicherungsnehmer diese Pflicht, kann der
Versicherer den Veftrag unter Einhaltung einer Frist von
einem Monat kündigen, wenn die Pflichtverletzung des
Versicherungsnehmers vorsätzlich oder grob fahrlässig
war. Das Nichtvorliegen der groben Fahrlässigkeit hat
der Versicherungsnehmer zu beweisen. Macht der
Versicherungsnehmer bis zum Fristablauf diese Angaben
vorsätzlich unrichtig oder unterlässt er die erforderlichen

Angaben vorsätzlich und tritt der Rechtsschutzfall später
als einen Monat nach dem Zeitpunkt ein, in dem die
Angaben dem Versicherer hätten zugehen müssen, so hat
der Versicherun gsne hme r ke ine n Ve rsiche run gsschutz, es
sei denn, dem Versicherer war der Eintritt des Umstandes
zu diesem Zeitpunkt bekannt. Beruht das Unterlassen der
erforderlichen Angaben oder die unrichtige Angabe auf
grober Fahrlässigkeit, kann der Versicherer den Umfang
des Versicherungsschutzes in einem der Schwere des
Ve rsch ulde ns de s Ve rsiche ru n gsn e h m e rs e ntsp re ch e nde n
Verhältnis kürzen. Das Nichtvorliegen einer groben
Fahrlässigkeit hat derVersicherungsnehmerzu beweisen. Der
Versicherungsnehmer hat gleichwohl Versicherungsschutz,
wenn zum ZeitpunK des Rechtsschutzfalls die Frist für die
Kündigung des Versicherers abgelaufen war und er nicht
gekündigt hat. Gleiches gilt, wenn der Versicherungsnehmer
nachweist, dass die erhöhte Gefahr weder für den Eintritt
des Rechtsschutzfalls noch den Umfang der Leistung des
Versicherers ursächlich war.

(4) Die vorstehenden Regelungen finden keine Anwendung,
wenn sich die Gefahr nur unerheblich erhöht hat oder nach
den Umständen als vereinbad anzusehen ist, dass die
Gefahrerhöhung mitversiched sein soll.

Wegfall des versicherten lnteresses
(1 ) Der Vertrag endet, soweit nicht etwas anderes bestimmt ist,

zu dem Zeitpunkt, zu dem der Versicherer davon Kenntnis
erhält, dass das versichede lnteresse nach dem Beginn
der Versicherung weggefallen ist. ln diesem Fall stehi ihm
der Beitrag zu, den er hätte erheben können, wenn die
Versicherung nur bis zum Zeitpunkt der Kenntniserlangung
beantragt worden wäre.

(2) lm Falle des Todes des Versicherungsnehmers besteht
der Versicherungsschutz bis zum Ende der laufenden
Beitragsperiode fort, soweit der Beitrag am Todestag
gezahlt war und nicht aus sonstigen Gründen ein Wegfall
des Gegenstandes der Versicherung vorliegt. Wird der
nach dem Todestag nächste fällige Beitrag bezahlt, bleibt
der Versicherungsschutz in dem am Todestag bestehenden
Umfang aufrechterhalten. Derjenige, derden Beitrag gezahlt
hat oder für den gezahlt wurde, wird anstelle des Ver-
storbenen Versicherungsnehmer. Er kann innerhalb eines
Jahres nach dem Todestag die Aufhebung des Versiche-
rungsvertrages mit Wirkung ab Todestag verlangen.

(3) Wechselt der Versicherungsnehmer die im Versicherung+
schein bezeichnete, selbst genuüte \Abhnung oderdas selbst
genutäe Einfamilienhaus, geht derVersicherungsschutz auf
das neue Objekt über. Versichert sind Rechtsschutzfälle,
die im Zusammenhang mit der Eigennutzung stehen, auch
soweit sie erst nach demAuszug aus dem bisherigen Objet<t
eintreten. Dasgleiche gilt für Rechtsschutzfälle, die sich auf
das neue Objekt beziehen und vor dessen geplantem oder
tatsächlichem Bezug eintreten.

(4) Wechselt der Versicherungsnehmer ein Objekt, das
er für seine gewerbliche, freiberufliche oder sonstige
selbstständige Tätigkeit selbst nutzt, findet Absatz 3
entsprechende Anwendung, wenn das neue Objekt nach
dem Tarifdes Versicherers weder nach Größe noch nach
Miet- oder Pachthöhe einen höheren als den vereinbarten
Beitrag rechtfeftigt.

Kündigung nach Rechtsschutzfall
(1 ) Lehnt der Versicherer den Rechtsschutz ab, obwohl er zur

Leistung verpflichtet ist, kann derVersicherungsnehmer den
Vertrag vorzeitig kündigen.

(2) Bejaht derVersichererseine Leistungspflicht fürmindestens
zwei innerhalb von zwölf Monaten eingetretene Rechts-
schutzfälle, sind der Versicherungsnehmer und der Ver-
sicherer nach Anerkennung der Leistungspflicht für den
zweiten oder jeden weiteren Rechtsschutzfall berechtigt,
den Vedrag vorzeitig zu kündigen.

(3) Die Kündigung muss dem Vedragspartnerspätestens einen
Monat nach Zugang der Ablehnung des Rechtsschutzes
gemäß Absatz 1 oder Anerkennung der Leistungspflicht
gemäß Absa2 2 in Schriftform zugegangen sein.

Kündigt der Versicherungsnehmer, wird seine Kündigung
sofort nach ihrem Zugang beim Versicherer wirksam. Der
Versicherungsnehmer kann jedoch bestimmen, dass
die Kündigung zu jedem späteren Zeitpunkt, spätestens
jedoch zum Ablauf des Versicherungsjahres, wirksam
wird.

---
-
--
-
-
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-
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c{
cf)
N

o
oq
o
o
ax

RS MA/07076/050/6598764-3 Seite 12



§Iq
(f)

o
o
c\
o
o
a
E,

Eine Kündigung des Versicherers wird einen Monat nach
ihrem Zugang beim Versicherungsnehmer wirksam.

§ 14 Gesetzliche Verjährung
(1 ) Die Ansprüche aus dem Versicherungsvertrag verjähren

in drei Jahren. Die Fristberechnung richtet sich nach den
allgemeinen Vorschriften des Bürgerlichen Gesetzbuches.

(2) lst ein Anspruch aus dem Versicherungsvertrag bei dem
Versicherer angemeldet worden, ist di8Verjährung von der
Anmeldung bis zu dem Zeitpunkt gehemmt, zu dem die
Entscheidung desVersicherers dem Versicherten in Textform
zugeht.

§ 15 Rechtsstellung mitversicherter personen
(1 ) Versicherungsschutz besteht fürden Versicherungsnehmer

und im jeweils bestimmten Umfang für die in § 21 bis
§ 29 oder im Versicherungsschein genannten sonstigen
Personen. Außerdem besteht Versicherungsschutz für
Ansprüche, die natürlichen personen aufgrund Verletzung
oder Tötung des Versicherungsnehmers oder einer mit-
versicherten Person krafr Gesetzes zustehen.

(2) Für mitversicherte Personen gelten die den Versiche_
rungsnehmer betreffenden Bestimmungen sinnge_
mäß. Der Versicherungsnehmer kann jedoch wider_
sprechen, wenn eine andere mitversicherte person als
sein ehelicher/eingetragener Lebenspartner Rechtsschutz
verlangt.

§ 16 Anzeigen,Willenserklärungen,Anschriftenänderung
(1 ) Alle für den Versicherer bestimmten Anzeigen und Er-

klärungen sollen an die Hauptverwaltung des Versiche_
rers oder an die im Versicherungsschein oder in dessen
Nachträgen als zuständig bezeichnete Geschäftsstelle
gerichtet werden.

(2) Hat der Versicherungsnehmer eine Anderung seiner
Anschrift dem Versicherer nicht mitgeteilt, genügt für eine
Willenserklärung, die dem Versicherungsnehmer gegen_
überabzugeben ist, die Absendung eines eingeschriebenen
Briefes an die letzte dem Versicherer bekannte Anschrift.
Die Erklärung gilt dreiTage nach derAbsendung des Briefes
als zugegangen. Dies gilt entsprechend für den Fall einer
Namensänderung des Versicherungsnehmers.

(3) Hat der Versicherungsnehmer die Versicherung für seinen
Gewerbebetrieb abgeschlossen, finden bei einer Verlegung
der gewerblichen Niederlassung die Bestimmungen des
Absatzes 2 entsprechende Anwendung.

3. Rechtsschutzfall

§ 17 Verhalten nach Eintritt des Rechtsschutzfalles
(1 ) \/üird die \Aährnehmung rechflicher lnteressen des Ver-

sicherungsnehmers nach Eintritt eines Rechtsschutz_
falles erforderlich, hat er

a) dem Versicherer den Rechtsschutzfall unvezüglich
- ggf. auch mündlich oder telefonisch - anzuzeigen;

b) den Versicherer vollständig und wahrheitsgemäß
über sämliche Umstände des Rechtsschutzfalles
zu unterrichten sowie Beweismittel anzugeben und
Unterlagen auf Verlangen zur Verfügung zu stellen;

c) soweit seine lnteressen nicht unbillig beeinträchtigt
werden,

aa) Kosten auslösende Maßnahmen mitdem Versiche_
rer abzustimmen, insbesondere vor der Erhebung
und Abwehr von Klagen sowie vor der Einlegung
von Rechtsmitteln die Zustimmung des Versiche_
rers einzuholen;

bb) für die Minderung des Schadens im Sinne des
§ 82 Versicherungsvedra gsgesetz (WG) zu sorge n.
Dies bedeutet, dass die Rechtsverfolgungskosten
so gering wie möglich gehalten werden sollen. Von
mehreren möglichen Vorgehensweisen hat der
Ve rsiche ru n g sn e h me r d i e ko ste n gü nsti g ste z u wä h_
len, indem er z.B. (AuLählung nicht abschließend)

- nicht zwei oder mehr prozesse führt, wenn das
Ziel kostengünstiger mit einem prozess erreicht
werden kann (2.8. Bündelung von Ansprüchen
oder lnanspruchnahme von Gesamtschuldnern
als Streiigenossen, Enrveiterung einer Klage statt
gesonderter Klageerhebung),

- auf (zusätzliche) Klageanträge verzichtet, die
in der aKuellen Situation nicht oder noch nicht
notwendig sind,

- vor Klageerhebung die Rechtskraft eines
a ndere n ge richtlichen Verfah rens a bwa rtet, das
tatsächliche oder rechtliche Bedeutung für den
beabsichtigten Rechtsstreit haben kann,

- vorab nur einen angemessenen Teil der An-
sprüche einklagt und die etwa nötige gericht-
liche Geltendmachung der restlichen An-
sprüche bis zur Rechtskraft der Entscheidung
über die Teilansprüche zurückstellt,

- in allen Angelegenheiten, in denen nur eine
kurze Frist zur Erhebung von Klagen oder zur
Einlegung von Rechtsbehelfen zur Verfügung
steht, dem Rechtsanwalt einen unbedingten
Prozessauftrag zu edeilen, der auch vorgericht-
liche Tätigkeiten mit umfasst.

Der Versicherungsnehmer hat zur Minderung des
Schadens Weisungen des Versicherers einzuholen
und zu befolgen. Er hat den Rechtsanwalt ent-
sprechend der Weisung zu beauftragen.

(2) Der Versicherer bestätigt den Umfang des für den
Rechtsschutzfall bestehenden Versicherungsschutzes.
Ergreift der Versicherungsnehmer Maßnahmen zur
VVahrnehmung seiner rechtlichen lnteressen, bevor der
Versicherer den Umfang des Rechtsschutzes bestätigt
und entsiehen durch solche Maßnahmen Kosten, trägt
der Versicherer nur die Kosten, die er bei einer Rechts-
schuizbestätigung vor Einleitung dieser Maßnahmen zu
tragen hätte.

(3) Der Versicherungsnehmer kann den zu beauftragen
Rechtsanwalt aus dem Kreis der Rechtsanwälte auswäh-
len, deren Vergütung der Versicherer nach § 5 Absaz 1 a)
und b) trägt. Der Versicherer wählt den Rechtsanwalt aus,

a) wenn der Versicherungsnehmer dies verlangt;

b) wenn der Versicherungsnehmer keinen Rechtsan-
walt benennt und dem Versicherer die alsbaldige
Beauftragung eines Rechtsanwaltes notwendig er-
scheint.

(4) Wenn der Versicherungsnehmer den Rechtsanwalt nicht
bereits selbst beauftragt hat, wird dieser vom Versicherer
im Namen des Versicherungsnehmers beauftragt. Für die
Tätigkeit des Rechtsanwaltes ist der Versicherer nicht
verantwortlich.

(5) Der Versicherungsnehmer hat

a) den mitder\rlhhrnehmungseinerlntereSsen beauftrag-
ten Rechtsanwalt vollständig und wahrheitsgemäß
zu unterrichten, ihm die Beweismittel anzugeben, die
möglichen Auskünfte zu erteilen und die notwendigen
Unterlagen zu beschaffen;

b) dem Versicherer auf Verlangen Auskunft über den
Stand der Angelegenheit zu geben.

(6) Wrd eine der in den Absätzen 1 oder 5 genannten Oblie-
genheiten vorsätzlich verletzt, verliert der Versiche-
rungsnehmer seinen Versicherungsschutz. Bei grob
fahrlässiger Verletzung einer Obliegenheit ist der Versiche-
rer berechtigt, seine Leistung in einem der Schwere des
Verschuldens des Versicherungsnehmers entsprechen-
den Verhältnis zu kürzen. Der vollständige oder teilweise
Wegfall des Versicherungsschutzes hat bei der Verletzung
einer nach Eintritt des Rechtsschutzfalls bestehenden
Auskunfts- oder Aufklärungsobliegenheit zur Voraus-
setzung, dass der Versicherer den Versicherungsneh-
mer durch gesonderte Mitteilung in Textform auf diese
Rechtsfolge hingewiesen hat. Weist der Versicherungsneh-
mer nach, dass er die Obliegenheit nicht grob fahrlässig
verletzt hat, bleibt der Versicherungsschutz bestehen.

Der Versicherungsschutz bleibt auch bestehen, wenn
der Versicherungsnehmer nachweist, dass die Verletzung
der Obliegenheit weder für den Eintritt oder die Feststellung
des Rechtsschu2falls noch für die Feststellung oder den
Umfang der dem Versicherer obliegenden Leistung ur-
sächlich war. Das gilt nicht, wenn der Versicherungsnehmer
die Obliegenheit arglistig verletzt hat.

(7) Der Versicherungsnehmer muss sich bei der Erfüllung
seiner Obliegenheiten die Kenntnis und das Verhalten
des von ihm beauftragten Rechtsanwaltszurechnen lassen,
sofern dieser die Abwicklung des Rechtsschutzfalles
gegenüber dem Versicherer übernimmt.
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(8) Ansprüche auf Rechtsschutzleistungen können nur mit
schriftlichem Einverständnis des Versicherers abgetreten
werden.

(9) Ansprüche des Versicherungsnehmers gegen andere
auf Erstattung von Kosten, die der Versicherer getragen
hat, gehen mit ihrer Entstehung auf.diesen über. Die für
die Geltendmachung der Ansprüche notwendigen Unterla-
gen hat der Versicherungsnehmertdem Versicherer
auszuhändigen und bei dessen Maßnahmen gegen die
anderen auf Verlangen mitzuwirken. Dem Versicherungs-
nehmer bereits erstattete Kosten sind an den Versicherer
zurückzuzahlen. Verletzt der Versicherungsnehmer diese
Obliegenheit vorsä2lich, ist der Versicherer zur Leistung
insoweit nicht verpflichtet, als er infolgedessen keinen Er-
satz von dem Dritten erlangen kann. lm Fall einer grob
fahrlässigen Verletzung der Obliegenheit ist derVersicherer
berechtigt, seine Leistung in einem der Schwere des
Verschuldens des Versicherungsnehmers entsprechen-
den Verhältnis zu kürzen; die Beweislast für das
Nichtvorliegen einer groben Fahrlässigkeit trägt der
Versicherungsnehmer.

§ 18 (entfällt, Neuregelung ln § 3 a)

§ 19 (entfällt)

§ 20 Zuständiges Gericht, anzuwendendes Recht
(1) Klagen gegen den Versicherer

Für Klagen aus dem Versicherungsvertrag gegen den
Versicherer bestimmt sich die gerichtliche Zuständigkeit
nach dem Sitz des Versicherers oder seiner für den
Versicherungsvertrag zuständigen Niederlassung. lst
der Versicherungsnehmer eine natürliche Person, ist
auch das Gericht örtlich zuständig, in dessen Bezirk der
Versicherungsnehmer zw Zeit der Klageerhebung seinen
Wohnsitz oder, in Ermangelung eines solchen, seinen
gewöhnlichen Aufenthalt hat.

(2) Klagen gegen den Versicherungsnehmer

lst derVersicherungsnehmereine natürliche Person, müssen
Klagen aus dem Versicherungsvertrag gegen ihn bei dem
Gericht erhoben werden, das für seinen Wohnsitz oder, in
Ermangelung eines solchen, den Ort seines gewöhnlichen
Aufenthalts zuständig ist. lst der Versicherungsnehmer
eine juristische Person, bestimmt sich das zuständige
Gericht auch nach dem Sitz oder der Niederlassung
des Versicherungsnehmers. Das gleiche gilt, wenn der
Versicherungsnehmer eine Offene Handelsgesellschaft,
Kommand itgesel lschaft, Gese llschaft bürge rlichen
Rechts oder eine eingetragene Partnerschaftsgesellschaft
ist.

(3) U nbekan nte r Wo hnsi2 des Versicherun gsnehmers

Sind der Wohnsi2 oder gewöhnlicher Aufenthalt des Ver-
sicherungsnehmers im Zeitpunkt der Klageerhebung nicht
bekannt, bestimmt sich die gerichtliche Zuständigkeit für
Klagen aus dem Versicherungsvertrag gegen den Ver-
sicherungsnehmer nach dem Sitz des Versicherers oder
seiner für den Versicherungsvertrag zuständigen Nieder-
lassung.

(4) Für diesen Vertrag gilt deutsches Recht.

4. Formen des Versicherungsschutzes

§21 Verkehrs-Rechtsschutz
(1 ) Versiche ru ngsschutz besteht für de n Versicherungsnehmer

in seiner Eigenschaft als Eigentümer oder Halter jedes
bei Vedragsabschluss oder während der Venragsdauer
auf ihn zugelassenen oder auf seinen Namen mit einem
Versicherungskennzeichen versehenen oder als Mieter
jedes von ihm als Selbstfahrer-Vermietfahrzeug zum
vorübergehenden Gebrauch gemieteten Motorfahzeuges
zu Lande sowie Anhängers. Der Versicherungsschutz
erstreckt sich auf alle Personen in ihrer Eigenschaft als
berechtigte Fahrer oder berechtigte lnsassen dieser
Motorfahrzeuge.

(2) Der Versicherungsschutz kann auf gleichartige Motor-
fahrzeuge gemäß Absatz 1 beschränkt werden. Als gleich-
artig gelten jeweils Krafträder, Personenkraft- und Kombi-
wagen, Lastkraft- und sonstige Nutzfahrzeuge, Omni-
busse sowie Anhänger.

(3) Abweichend von Absatz 1 kann vereinbart werden,
dass der Versicherungsschutz für ein oder mehrere im

Versicherungsschein bezeichnete Motorfahrzeuge zu
Lande, zu \Ahsser oder in der Luft sowie Anhänger besteht,
auch wenn diese nicht auf den Versicherungsnehmer
zugelassen oder nicht auf seinen Namen mit einem
Versicherungskennzeichen versehen sind (Fahrzeug-
Rechtsschutz).

(4) Der Versicherungsschutz umfasst:

a) Schadenersatz-Rechtsschutz (§ 2 a),

b) Rechtsschutz im Vedrags- und Sachenrecht (§ 2 d),

c) Steuer-Rechtsschutz (§ 2 e),

d) Sozial-Rechtsschutz (§ 2 f),

e) Venrvaltungs-RechtsschuE in Verkehrssachen (§ 2 g) aa),

f) Disziplinar- und Standes-Rechtsschutz (§ 2 h),

g) Straf-Rechtsschu2 (§ 2 i),

h) Ordnungswidrigkeiten-Rechtsschutz (§ 2 j),

i) Telefonische Rechtsberatung (§ 2 n) aa).

(5) Der Rechtsschu2 im Vertrags- und Sachenrecht (Ab-
satz 4 b) kann vom Versicherungsschutz ausgeschlossen
werden.

(6) Der Rechtsschutz im Vertrag+ und Sachenrecht besteht
in den Fällen der Absätze 1 und 2 auch für Vedräge, mit
denen der Enverb von Motorfahrzeugen zu Lande sowie
Anhängern zum nicht nur vorübergehenden Eigengebrauch
bezweckt wird, auch wenn diese Fahzeuge nicht auf den
Versicherungsnehmer zugelassen oder nicht auf seinen
Namen mit einem Versicherungskennzeichen versehen
werden.

(7) Versicherungsschutz besteht mit Ausnahme des Rechts-
schutzes im Vertrags- und Sachenrecht für den Versiche-
rungsnehmerauch bei derTeilnahme am öffentlichen Verkehr
in seiner Eigenschaft als

a) Fahrer jedes Fahzeuges, das weder ihm gehöft noch
auf ihn zugelassen oder auf seinen Namen mit einem
Versicherungskennzeichen versehen ist,

b) Fahrgast,

c) Fußgänger und

d) Radfahrer.

(8) Der Fahrer muss bei Eintritt des Rechtsschutzfalles die
vorgeschriebene Fahrerlaubnis haben, zum Führen
des Fahrzeugs berechtigt sein und das Fahzeug muss
zugelassen oder mit einem Versicherungskennzeichen
versehen sein. Bei Verstoß gegen diese Obliegenheit
besteht Rechtsschutz nur für diejenigen versicherten
Personen, die von diesem Verstoß ohne Verschulden oder
leichtfahrlässig keine Kenntnis hatten. Bei grob fahrlässiger
Unkenntnis des Verstoßes gegen diese Obliegenheit ist der
Versicherer berechtigt, seine Leistung in einem der Schwere
des Verschu ldens der versicherten Person entsprechende n

Verhältnis zu kürzen. Weist die versicherte Person nach,
dass ihre Unkenntnis nicht grob fahrlässig war, bleibt der
Versicherungsschutz bestehen.

Der Versicherungsschutz bleibt auch bestehen, wenn die
versicherte Person oder der Fahrer nachweist, dass die
Verletzung der Obliegenheit weder für den Eintritt oder die
Feststellung des Rechtsschutzfallsnoch fürdie Feststellung
oderden Umfang derdem Versicherer obliegenden Leistung
ursächlich war.

(9) lst in den Fällen derAbsätze 1 und 2 seit mindestenssechs
Monaten kein Fahzeug mehr auf den Versicherungs-
nehmer zugelassen oder nicht mehr auf seinen Namen
mit einem Versicherungskennzeichen versehen, kann
der Versicherungsnehmer unbeschadet seines Rechtes
auf Herabsetzung des Beitrages gemäß § 11 Absalz 2
die Aufhebung des Versicherungsvertrages mit sofortiger $
V1/irkung verlangen. +

(10) Wrd ein nach Absatz 3 versichedes Fahzeug veräußert -
oder fällt es auf sonstige Weise weg, besteht Versiche-
rungsschutz für das Fahaeug, das an die Stelle des
bisher versicherten Fahzeuges tritt (Folgefahrzeug). Der o
Rechtsschutz im Verlrags- und Sachenrecht erstreckt sich §
in diesen Fällen auf den Vertrag, der dem tatsächlichen !
oder beabsichtigten Erwerb des Folgefahrzeuges zugrunde 3
liegt. o
Die Veräußerung oder der sonstige Wegfall des Fahrzeu- f
ges ist dem Versicherer innerhalb von zwei Monaten p

-
-
--
-
--
----
-
-
-
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§21a

anzuzeigen und das Folgefahrzeug zu bezeichnen. Bei
Verstoß gegen diese Obliegenheiten besteht Rechtsschutz
nur, wenn der Versicherungsnehmer die Anzeige- und
Bezeichnungspflicht ohne Verschulden oder leicht
fahrlässig versäumt hai. Bei grob fahrlässigem Verstoß
gegen diese Obliegenheiten ist der Versicherer berechtigt,
seine Leistung in einem der Schwere des Verschuldens
des Versicherungsnehmers entsprechenden Verhältnis zu
kürzen. Weist der Versicherungsnehmer nach, dass der
Obliegenheitsverstoß nicht grob fahrlässig war, bleibt der
Versicherungsschutz bestehen. Der Versicherungsschutz
bleibt auch bestehen, wenn der Versicherungsnehmer
nachweist, dass die Verletzung der Obliegenheit weder für
den Eintritt oder die Feststellung des Rechtsschutzfalles noch
für die Feststellung oder den Umfang der dem Versicherer
obliegenden Leistung ursächlich war.

Wird das Folgefahrzeug bereits vor Veräußerung des
versicherten Fahrzeuges eruvorben, bleibt dieses bis zu
seiner Veräußerung, längstens jedoch bis zu einem Monat
nach dem Enverb des Folgefahzeuges ohne zusätzlichen
Beitrag mitversichert. Bei Enlverb eines Fahaeuges inner-
halb eines Monaies vor oder innerhalb eines Monates nach
derVeräußerung desversicherten Fahrzeugeswird vermutet,
dass es sich um ein Folgefahrzeug handelt.

Verkehrs-Rechtsschutz für alle Fahrzeuge von Nicht-
selbstständigen
(1 ) Versicherungsschutz besteht für den Versicherungsnehmer

und seinen ehelichen/eingetragenen oder mit ihm in
häuslicher Gemeinschaft zusammen lebenden sonstigen
Lebenspartner (im Sinne des § 3 Absatz 4 b), soweit dieser
am selben Wohnsitz amtlich gemeldet ist, in ihrer Eigenschaft
als Eigentümer oder Halter jedes bei Vertragsabschluss
oder während der Veft ragsdauer auf sie zugelassenen oder
auf ihren Namen mit einem Versicherungskennzeichen
versehenen oder als Mieterjedesvon ihnen als Selbstfahrer-
Vermietfahrzeug zum vorübergehenden Gebrauch ge-
mieteten Motorfahrzeuges zu Lande sowie Anhängers.
Voraussetzung hierfür ist, dass die oben genannten
Personen keine gewerbliche, freiberufliche oder sonstige
selbstständige Tätigkeit mit einem Gesamtumsatz von
mehr als 1 0.000,- € (bezogen auf das le2te Kalenderjahr)
ausüben. Kein Versicherungsschutz besteht unabhängig
von der Umsatzhöhe für die \\hhrnehmung rechtlicher
lnteressen im Zusammenhang mit einer der vorgenannten
selbstständigen Tätigkeiten. Als selbstständige Tätigkeit
gilt dabei jede Tätigkeit, durch die eine einmalige
Erwerbsmöglichkeit oder fortdauernde Erwerbsquelle
geschaffen, genutzt oder aufgegeben wird. Dies gilt auch
dann, wenn die selbstständige Tätigkeit ohne planmäßigen
Geschäftsbetrieb oder nicht berufsmäßig betrieben wird und
nach §§ 24,28 oder 28 a nicht versicher-bar ist.

(2) Mitversichert sind

a) die minderjährigen Kinder,

b) die unverheirateten, nicht in einer eingetragenen oder
sonstigen Lebenspartnerschafi (im Sinne des § 3Absatz
4 b) lebenden volljährigen Kinder, jedoch längstens
bis zur nächsten Beitragshauptfälligkeit, die auf den
Zeitpunkt folgt, in dem sie erstmalig eine auf Dauer
angelegte berufliche Tätigkeit ausüben und hierfür ein
leistungsbezogenes Entgelt erhalten.

c) alle Personen in ihrer Eigenschaft als berechtigte Fah-
rer und berechtigte lnsassen jedes bei Vertrags-
abschluss oder während der Vedragsdauer auf eine
der in den Absätzen 1, 2 a) und b) genannten Perso-
nen zugelassenen oder auf deren Namen mit einem
Versicherungskennzeichen versehenen oder von
diesen Personen als Selbstfahrer-Vermietfahrzeuo
zum vorübergehenden Gebrauch gemieteten Motor- § 22

fahrzeuges zu Lande sowie Anhängers.

(3) Der Versicherungsschutz umfasst

a) Schadenersatz-Rechtsschutz (§ 2 a),

b) Rechtsschutz im Vertrags- und Sachenrecht (§ 2 d),

c) Steuer-Rechtsschutz (§ 2 e),

d) Sozial-Rechtsschutz (§ 2 f;,

e) Ve nrva ltu ngs-Rechtsschutz i n Verkeh rssache n
(§ 2 g) aa),

f1 Disziplinar- und Standes-Rechtsschutz (§ 2 h),

g) Straf-Rechtsschutz (§ 2 i),

h) Ordnungswidrigkeiten-Rechtsschutz (§ 2 j),

i) Telefonische Rechtsberatung (§ 2 n) aa).

(4) Der Rechtsschutz im Vertrags- und Sachenrecht bestehtauch
für Vedräge, mit denen der Enryerb von Motorfahrzeugen
zu Lande sowie Anhängern zum nicht nur vorübergehen-
den Eigengebrauch bezweckt wird, auch wenn diese
Fahrzeuge nicht auf den in den Absätzen '1 , 2 a) und b)
genannte n Perso ne nkreis zugelasse n oder nicht a uf sei ne n

Namen mit einem Versicherungskennzeichen versehen
werden.

(5) Versicherungsschutz besteht mit Ausnahme des Rechts-
schutzes im Vertrags- und Sachenrecht für den in den Ab-
sätzen 1 , 2 a) und b) genannten Personenkreis auch bei der
Teilnahme am öffentlichen Verkehr in seiner Eigenschaft als

a) Fahrer jedes Fahrzeuges, das weder ihm gehöd noch
auf ihn zugelassen oder auf seinen Namen mit einem
Versicherungskennzeichen versehen ist,

b) Fahrgast,

c) Fußgänger und

d) Radfahrer.

(6) Der Fahrer muss bei Eintritt des Rechtsschutzfalles die
vorgeschriebene Fahrerlaubnis haben, zum Führen des
Fahrzeuges berechtigt sein und das Fahrzeug muss
zugelassen oder mit einem Versicherungskennzeichen
versehen sein. Bei Verstoß gegen diese Obliegenheit
besteht Rechtsschutz nur für diejenigen versicherten
Personen, die von diesem Verstoß ohne Verschulden oder
leichtfahrlässig keine Kenntnis hatten. Bei grob fahrlässiger
Unkenntnis des Verstoßes gegen diese Obliegenheit ist der
Versicherer berechtigt, seine Leistung in einem der Schwere
des Verschuldens der versicherte n Pe rson e ntsprechende n

Verhältnis zu kürzen. Weist die versichene Person nach,
dass ihre Unkenntnis nicht grob fahrlässig war, bleibt der
Ve rsicherun gsschutz bestehen.

Der Versicherungsschutz bleibt auch bestehen, wenn die
versichede Person oder der Fahrer nachweist, dass die
Verle2ung der Obliegenheit weder für den Eintritt oder
die Feststellung des Rechtsschu2falles noch für die Fest
stellung oder den Umfang der dem Versicherer obliegenden
Leistung ursächlich war.

(7) lst seit mindestens sechs Monaten kein Fahrzeug mehr
auf den Versicherungsnehmer, seinen mitversicherten
Lebenspartner, die minderjährigen Kinder oder die
mitversicherten volljährigen Kinder zugelassen oder nicht
mehr auf ihren Namen mit einem Versicherungskennzeichen
versehen, kann derVersicherungsnehmerdieAufhebung des
Versicherungsvertrages mit sofortiger Wirkung verlangen.

(8) Haben der Versicherungsnehmer und / oder sein nach
Absatz 1 mitversicherter Lebenspadner eine gewerbliche,

freiberufliche oder sonstige selbstständige Tätigkeit mit
einem Gesamtumsatz von mehr als 10.000,- Euro aufge-
nommen oder übersteigt der aus einer der vorgenannten
Tätigkeiten im letzten Kalenderjahr erzielte Gesamtumsatz
den Betrag von 10.000,- Euro, wandelt sich der Versiche-
rungsschutz ab dem Eintritt dieser Umstände in einen
solchen nach § 21 Absätze 1, 4, 6,7,8 und 9 für die auf
den Versicherungsnehmer zugelassenen oder auf seinen
Namen mit einem Versicherungskennzeichen versehenen
Fahrzeuge um- Der Versicherungsnehmer kann jedoch

innerhalb von sechs Monaten nach der Umwandlung die
Beendigung des Versicherungsschutzesverlangen. Verlangt
er dies später als zwei Monate nach dem Eintritt der fÜr

die Umwandlung des Versicherungsschutzes ursächlichen
Tatsachen, endet der Versicherungsschutz erst mit Eingang
der entsprechenden Erklärung des Versicherungsnehmers.

Fahrer-Rechtsschutz
(1 ) Versicherungsschutz bestehtfürdie im Versicherungsschein

genannte Person bei derTeilnahme am öffentlichen Verkehr
in ihrer Eigenschaft als Fahrer jedes Motorfahrzeuges
zu Lande, zu \Ahsser oder in der Luft sowie Anhängers
(Fahzeug), das weder ihr gehört noch auf sie zugelassen
oderauf ihren Namen mit einem Versicherungskennzeichen
versehen ist. Der Versicherungsschutz besteht auch bei der
Teilnahme am öffentlichen Verkehr als Fahrgast, Fußgänger
und Radfahrer.

(2) Unternehmen können den Versicherungsschutz nach Ab-
satz 1 für alle Kraftfahrer in Ausübung ihrer beruflichen

N
CO

lf)

o
o
c!
o
o
at

Seite 15 RS MA/07076/050/6598764-3



Tätigkeit für das Unternehmen vereinbaren. Diese
Vereinbarung können auch Betriebe des Kraftfahrzeug-
handels und -handwerks, Fahrschulen und Tankstellen für
alle Betriebsangehörigen treffen.

(3) Der Versicherungsschutz umfasst:

a) Schadenersatz-Rechtsschutz (§ 2 a),

b) Steuer-Rechtsschutz (§ 2 e),

c) Sozial-Rechtsschutz (§ 2 f1, 
ü

d) Venraltungs-Rechtsschu2 in Verkehrssachen (§ 2 g) aa),

e) Disziplinar- und Standes-Rechtsschutz (§ 2 h),

f) Straf-Rechtsschutz (§ 2 i),
g) Ordnungswidrigkeiten-Rechtsschutz (§ 2 j),

h) Telefonische Rechtsberatung (§ 2 n) aa).

(4) Wird in den Fällen des Absatzes 1 ein Motorfahrzeug
zu Lande auf die im Versicherungsschein genannte
Person zugelassen oder auf ihren Namen mit einem
Versicherungskennzeichen versehen, wandelt sich der
Versicherungsschutz in einen solchen nach § 21 Absätze
3, 4, 7, I und 10 um. (Fahrzeug-Rechtsschutz). Die
Wahrnehmung rechtlicher lnteressen im Zusammenhang
mit dem Erwerb dieses Motorfahaeuges zu Lande ist
eingeschlossen.

(5) Der Fahrer muss bei Eintritt des Rechtsschutzfalles die
vorgeschriebene Fahrerlaubnis haben, zum Führen des
Fahrzeugs berechtigt sein und das Fahzeug muss zu-
gelassen oder mit einem Versicherungskennzeichen
versehen sein. Bei Verstoß gegen diese Obliegenheit besteht
Rechtsschutz nur, wenn der Fahrer von diesem Verstoß
ohne Verschulden oder leicht fahrlässig keine Kenntnis
hatte. Bei grob fahrlässiger Unkenntnis des Verstoßes
gegen diese Obliegenheit ist der Versicherer berechtigt,
seine Leistung in einem der Schwere des Verschuldens des
Fahrers entsprechenden Verhältnis zu küzen. Weist der
Fahrer nach, dass seine Unkenntnis nicht grob fahrlässig
war, bleibt der Versiche rungsschutz bestehen.

Der Versicherungsschutz bleibt auch bestehen, wenn der
Fahrer nachweist, dass die Verletzung der Obliegenheit
wederfürden Eintrittoderdie Feststellung des Rechtsschutz-
falles noch für die Feststellung oder den Umfang der dem
Versicherer obliegenden Leistung ursächlich war.

(6) Hat in den Fällen des Absatzes 1 die im Versicherung+
schein genannte Person länger als sechs Monate keine
Fahrerlaubnis mehr, endet der Versicherungsvertrag. Zeigt
der Versicherungsnehmer das Fehlen der Fahrerlaubnis
spätestens innerhalb von zwei Monaten nach Ablauf der
Sechsmonatsfrist an, endet der Versicherungsvertrag mit
Ablauf der Sechsmonatsfrist. Geht dieAnzeige später beim
Versichererein, endet derVersicherungsvertrag mit Eingang
der Anzeige.

§ 23 Privat-Rechtsschutz für Selbstständige
(1 ) Versicherungsschutz besteht fürden Versicherungsnehmer

und seinen ehelichen/eingetragenen oder mit ihm in häus-
licher Gemeinschaft zusammen lebenden sonstigen Le-
benspartner (im Sinne des § 3Absatz 4 b), soweit dieser am
selben Wohnsitz amtlich gemeldet ist, wenn eineroder beide
eine gewerbliche, freiberufliche odersonstige selbstständige
Tätigkeit ausüben,

a) für den privaten Bereich,

b) für den beruflichen Bereich in Ausübung einer nicht-
selbststä ndigen Täti gke it.

Als selbstständige Tätigkeit gilt dabeijede Tätigkeit, durch
die eine einmalige Enverbsmöglichkeit oder fortdauernde
Erwerbsquelle geschaffen, genutä oder aufgegeben wird.
Dies gilt auch dann, wenn die selbstständige Tätigkeit ohne
planmäßigen Geschäfisbetrieb oder nicht berufsmäßig
betriebenwird und nach §§ 24,28oder28 a nichtversicherbar
ist.

(2) Mitversiched sind

a) die minderjährigen Kinder,

b) die unverheirateten, nicht in der eingetragenen oder
sonstigen Lebenspartnerschaft (im Sinne des § 3Absatz
4 b) lebenden volljährigen Kindel jedoch längstens
bis zur nächsten Beitragshauptfälligkeit, die auf den
Zeitpunkt folgt, in dem sie erstmalig eine auf Dauer
angelegte berufliche Tätigkeit ausüben und hierfür ein
leistungsbezogenes Entgelt erhalten.

(3) Der Versicherungsschutz umfasst:

a) Schadenersatz-Rechtsschutz (§ 2 a),

b) Arbeits-Rechtsschutz (§ 2 b), auch als Arbeitgeber
von hauswirtschaftlich und pflegedienstlich tätigen
Beschäftigten,

c) Rechtsschutz im Vertrags- und Sachenrecht (§ 2 d),
auch bei Rechtsauseinandersetzungen aus perso-
nenbezogenen Versicherungsverträgen Selbststän-
diger,

d) Steuer-Rechtsschutz (§ 2 e),

e) Sozial-Rechtsschutz (§ 2 f1,

f) Veruvaltungs-Rechtsschutz (§ 2 g) bb),

g) Disziplinar- und Standes-Rechtsschutz (§ 2 h),

h) Straf-Rechtsschutz (§ 2 i) bb),

i) Ordnungswidrigkeiten-Rechtsschutz (§ 2 j),

j) Beratungs-Rechtsschutzim Familien-, Lebenspafiner-
schafts- und Erbrecht (§ 2 k),

k) Rechtsschutz für Opfer von Gewaltstraftaten (§ 2 l),

l) Telefonische Rechtsberatung (§ 2 n) aa).

(4) Der Versicherungsschutz umfasst nicht die \Ahhrnehmung
rechtlicher lnteressen

a) als Eigentümer, Halter, Erwerber, Mieter, Leasingnehmer
und Fa hrer ei nes Motorfah rze uges zu Lande, zu Wasser
oder in der Luft sowie Anhängers;

b) als Eigentümer, Vermieter, Verpächter, Mieter, Pächter
oder Nutzungsberechtigter von Grundstücken, Gebäu-
den oder Gebäudeteilen.

(5) Sind derVersicherungsnehmer undl oderder mitversicherte
Lebenspartner nicht mehr gewerblich, freiberuflich
oder selbstständig tätig oder wird von diesen keine der
vorgenannten Tätigkeiten mit einem Gesamtumsatz von
mehr als 10.000,- Euro (bezogen auf das letzte Kalender-
jah| ausgeübt, wandelt sich der Versicherungsschutz
ab Eintritt dieser Umstände in einen solchen nach

§ 25 um.

(6) DerArbeits-Rechtsschutz (Absatz 3 b) kann vom Versiche-
rungsschutz ausgeschlossen werden, wobei die Vlhhr-
nehmung rechtlicher lnteressen im Zusammenhang mit
der betrieblichen oder beruflichen Altersversorgung, in
Beihilfesachen sowie aus geringfügigen Beschäftigungs-
verhältnissen (§ 8 Absatz 1 Sozialgese2buch |V) weiter-
hin versiched ist.

§ 24 Berufs-Rechtsschutz für Selbstständige, Rechtsschutz für
Firmen und Vereine

(1 ) Versicherungsschutz besteht

a) für die im Versicherungsschein bezeichnete gewerb-
liche, freiberufliche oder sonstige selbstständige
Tätigkeit des Versicherungsnehmers. Mitversichert
sind in Ausübung ihrer beruflichen Tätigkeit für den
Versicherungsnehmer

aa) die von ihm beschäftigten Personen;

bb) weitere lnhaber/Gesellschaftersowie bei juristischen

Personen (einschließlich OHG und KG) deren
gesetzlichen Vertreter.

b) für Vereine sowie deren gesetzliche Vertreter, Ange-
stellte und Mitglieder, soweit diese im Rahmen der
Aufgaben tätig sind, die ihnen gemäß der Sa2ung
obliegen.

(2) Der Versicherungsschutz umfasst:

a) Schadenersatz-Rechtsschutz (§ 2 a),

b) Arbeits-Rechtsschutz (§ 2 b),

c) Steuer-Rechtsschutz (§ 2 e),

d) Sozial-Rechtsschutz (§ 2 f),

e) Disziplinar- und Standes-Rechtsschutz (§ 2 h),

f) Straf-Rechtsschu2 (§ 2 i) bb),

g) Ordnungswidrigkeiten-Rechtsschu2 (§ 2 j),

h) Rechtsschutz für Opfer von Gewaltstrafiaten (§ 2 l)

i) Daten-Rechtsschutz (§ 2 m),

j) Telefonische Rechtsberatung (§ 2 n) aa).

(3) Der Versicherungsschutz umfasst nicht die \Ahhrnehmung
rechtlicher lnteressen
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a) alsEigentümer, Halter, Erwerber, Mieter, Leasingnehmer
und Fahrereines Motorfahrzeugeszu Lande, zu \ hsser
oder in der Luft sowieAnhängers. Hiervon ausgenommen
sind nicht zulassungspflichtige Sonderfahrzeuge und
Arbeitsmaschinen;

b) als Eigentümer, Vermieter, Verpächter, Mieter, pächter
oder Nutzungsberechtigter von Grundstücken, Gebäu-
den oder Gebäudeteilen, 

"(4) Endet der Versicherungsveftrag durch Berufsaufgabe oder
Tod desVersicherungsnehmers, wird ihm bzw. seinen Erben
Versicherungsschutz auch für Rechtsschutzfälle gewährt, § 25 a
die innerhalb eines Jahres nach der Beendigung des
Versicherungsvertrages eintreten und im Zusammenhang
mit der im Versicherungsschein genannten Eigenschaft des
Versicherungsnehmers stehen.

§ 25 Privat- und Berufs-Rechtsschutz für Nichtselbstständige
(1 ) Versicherungsschutz besteht für den privaten und beruf-

lichen Bereich des Versicherungsnehmers und seines
ehelichen/eingetragenen oder mit ihm in häuslicher
Gemeinschaft zusammen lebenden sonstigen Lebens-
partners (im Sinne des § 3 Absatz 4 b), soweit dieser am
selben Wohnsitz amtlich gemeldet ist, wenn diese keine
gewerbliche, freiberufliche oder sonstige selbstständige
Tätigkeit mit einem Gesamtumsatz von mehr als
10.000,- Euro (bezogen auf das letzte Kalenderjahr)
ausüben. Kein Versicherungsschutz besteht unabhängig
von der Umsatzhöhe für die Wahrnehmung rechflicher
lnteressen im Zusam menhang m it einer der vorgenannten
se lbststä ndigen Tätigkeite n. Als selbstständige Tätigkeit
gilt dabei jede Tätigkeit, durch die eine einmalige
Erwerbsmöglichkeit oder fortdauernde Erwerbsquelle
geschafien, genutzt oder aufgegeben wird. Dies gilt auch
dann, wenn die selbstständige Tätigkeit ohne planmäßigen
Geschäftsbetrieb oder nicht berufsmäßig betrieben wird und
nach §§ 24,28 oder 28 a nicht versicherbar ist.

(2) Mitversichert sind die § 26

a) minderjährigen Kinder,

b) die unverheirateten, nicht in einer eingetragenen oder
sonstigen Lebenspafinerschaft (im Sinne des s 3 Ab-
satz 4 b) lebenden volljährigen Kinder, jedoch längstens
bis zur nächsten Beitragshauptfälligkeit, die auf den
Zeitpunkt folgt, in dem sie erstmalig eine auf Dauer
angelegte berufliche Tätigkeit ausüben und hierfür ein
leistungsbezogenes Entgelt erhalten.

(3) Der Versicherungsschup umfasst:

a) Schadenersa2-Rechtsschutz (§ 2 a),

b) Arbeits-Rechtsschutz (s 2 b), auch als Arbeitgeber
von hauswirtschaftlich und pflegediensflich tätigen
Beschäftigten,

c) Rechtsschutz im Verlrags- und Sachenrecht (s 2 d),

d) Steuer-Rechtsschutz (§ 2 e),

e) Sozial-Rechtsschutz (§ 2 f),

f) Venivaltungs-Rechtsschutz (s 2 g) bb),

g) Disziplinar- und Standes-Rechtsschutz (§ 2 h),

h) Straf-Rechtsschutz (s 2 i) bb),

i) Ordnungswidrigkeiten-Rechtsschutz (§ 2 j),

j) Beratungs-Rechtsschutz im Familien-, Lebenspart-
nerschafts- und Erbrecht (s 2 k),

k) Rechtsschutz für Opfer von Gewaltstraftaten (s 2 l),
l) Telefonische Rechtsberatung (§ 2 n) aa).

(4) Der Versicherungsschutz umfasst nicht die Wahrnehmung
rechtlicher lnteressen

a) als Eigentümer, Halter, Enverber, Mleter, Leasingnehmer
und Fa hre r e ines Motorfah rze uges zu La nde, zu \ /asser
oder in der Luft sowie Anhängers,

b) als Eigentümer, Vermieter, Verpächter, Mieter, pächter
oder Nutzungsberechtigter von Grundstücken, Ge-
bäuden oder Gebäudeteilen.

(5) Haben der Versicherungsnehmer und / oder der mitver-
sicherte Lebenspafi ner eine gewerbliche, freiberufliche oder
sonstige selbstständige Tätigkeit mit einem Gesamtum-
satz von mehr als '10.000,- Euro im le2ten Kalenderjahr
aufgenommen oder übersteigt deren aus einer solchen
Tätigkeit im letzten Kalenderjahr erzielter Gesamtumsatz

den Betrag von 'l 0.000,- Euro, wandelt sich der Versiche-
rungsschutz ab Eintritt dieser Umstände in einen solchen
nach § 23 um.

(6) Der Arbeits-Rechtsschutz (Absatz 3 b) kann vom Ver-
sicherungsschutz ausgeschlossen werden, wobei für
Rentner und Pensionäre die Wahrnehmung rechtlicher
lnteressen im Zusammenhang mit der betrieblichen oder
beruflichen Altersversorgung, in Beihilfesachen sowie aus
geringfügigen Beschäftigungsverhältnissen (§ 8 Absatz 1

Sozial gesetzbuch lV) weiterhin versichert ist.

Privat-Rechtsschutz für Senioren
(1 ) Versicherungsschutz besteht im gleichen Umfang wie bei

§ 25 Absatz 1 ,2, 4 und 5.

(2) Der Versicherungsschutz umfasst

a) Schadenersatz-Rechtsschutz (§ 2 a),

b) Arbeits-Rechtsschutz (§ 2 b),

beschränK auf die \Aährnehmung rechtlicher lnteressen
im Zusammenhang mit derbetrieblichen oderberuflichen
Altersversorgung, in Beihilfesachen sowie aus gering-
fügigen Beschäftigungsverhältnissen (§ 8 Absatz 1

Sozialgesetzbuch lV)

c) Rechtsschutz im Vertrags- und Sachenrecht (§ 2 d),

d) SteuerRechtsschutz (§ 2 e),

e) Sozial-Rechtsschutz (§ 2 f),

f) Verwaltungs-Rechtsschu2 (§ 2 g) bb),

g) Disziplinar- und Siandes-Rechtsschutz (§ 2 h),

h) Straf-Rechtsschutz (§ 2 i) bb),

i) Ordnungswidrigkeiten-Rechtsschutz (§ 2 j),

j) Beratungs-Rechtsschutz im Familien-, Lebens-
partnerschafts- und Erbrecht (§ 2 k),

k) Rechtsschutz für Opfer von Gewaltstrafraten (§ 2 l),
l) Telefonische Rechtsberatung (§ 2 n) aa).

Privat-, Berufs- und Verkehrs-Rechtsschutz für Nicht-
selbstständige
(1 ) Versiche rungssch utz beste ht für den private n u nd beruflichen

Bereich des Versicherungsnehmers und seines ehelichen/
eingetragenen oder mit ihm in häuslicher Gemeinschaft
zusammen lebenden sonstigen Lebenspadners (im Sinne
des § 3 Absatz 4 b), soweit dieser am selben Wohnsitz
amtlich gemeldet ist, wenn diese keine gewerbliche, frei-
berufliche oder sonstige selbstständige Tätigkeit mit einem
Gesamtumsatz von mehr als 10.000,- Euro (bezogen auf
das letzte Kalenderjahr) ausüben. Kein Versicherungs-
schutz besteht unabhängig von der Umsatzhöhe für die
Vlhhrnehmung rechtlicher lnteressen im Zusammenhang
mit einer der vorgenannten selbstständigen Tätigkeiten.
Als selbstständige Tätigkeit gilt dabei jede Tätigkeit, durch
die eine einmalige Enverbsmöglichkeit oder fortdauernde
Erwerbsquelle geschaffen, genutzt oder aufgegeben
wird. Dles gilt auch dann, wenn die selbstständige Tätigkeit
ohne planmäßigen Geschäftsbetrieb oder nicht berufs-
mäßig betrieben wird und nach §§ 24, 28 oder 28 a nicht
versicherbar ist.

(2) Mitversichert sind

a) die minderjährigen Kinder,

b) die unverheirateten, nicht in einer eingetragenen oder
sonstigen Lebenspartnerschaft (im Sinne des§ 3Absatz
4 b) lebenden volljährigen Kinder, jedoch längstens bis
zur nächsten Beitragshauptfälligkeit, die auf den
Zeitpunkt folgt, in dem sie erstmalig eine auf Dauer
angelegte berufliche Tätigkeit ausüben und hierfür ein
leistungsbezogenes Entgelt erhalten,

c) alle Personen in ihrer Eigenschaft als berechtigte
Fahrer und berechtigte lnsassen jedes bei Vertrags-
abschluss oder während der Vertragsdauer auf
eine der in den Absätzen 1, 2 a) und b) genannten
Personen zugelassenen oder auf deren Namen
mit einem Versicherungskennzeichen versehenen
oder von diesen Personen als Selbstfahrer-Ver-
mietfahzeug zum vorübergehenden Gebrauch ge-
mieteten Motorfahzeuges sowie Anhängers.

(3) Der Versicherungsschutz umfasst:

a) Schadenersatz-Rechtsschutz (§ 2 a),

b) Arbeits-Rechtsschutz (§ 2 b), auch als Arbeitgeber
von hauswirtschaftlich und pflegedienstlich tätigen
Beschäftigten,
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c) Rechtsschutz im Vertrags- und Sachenrecht (§ 2 d),

d) Steuer-Rechtsschutz (§ 2 e),

e) Sozial-Rechtsschutz (§ 2 f),

f) Verwaltungs.Recfitsscfruts in Verkehrssachen (§ 2 g) aa),

g) Verwaltungs-Rechtsschutz (§ 2 gi) bb),

h) Disziplinar- und Standes-Rechtsschu2 (§ 2 h),

i) Straf-Rechtsschutz (§ 2 i), ?

j) Ordnungswidrigkeiten-Rechtsschutz (§ 2 j),

k) Beratungs- Rechtsschutz im Familien-,Lebens-
partnerschafts- und Erbrecht (§ 2 k),

l) Rechtsschutz für Opfer von Gewaltstraftaten(§ 2 l),

m) Telefonische Rechtsberatung (§ 2 n) aa).

(4) Der Versicherungsschutz umfasst nicht die Viährnehmung
rechtlicher lnteressen als Eigentümer, Vermieter,
Verpächter, Mieter, Pächter oder Nutzungsberechtigter von
Grundstücken, Gebäuden oder Gebäudeteilen.

(5) Der Fahrer muss bei Eintritt des Rechtsschutzfalles die
vorgeschriebene Fahrerlaubnis haben, zum Führen des
Fahrzeugs berechtigt sein und das Fahzeug muss zuge-
la sse n od e r m it e in em Ve rsi ch e ru n gske n nzeichen ve rse he n

sein. BeiVerstoß gegen diese Obliegenheit besteht Rechts-
schutz nur für diejenigen versicherten Personen, die von
diesem Verstoß ohne Verschulden oder leicht fahrlässig
keine Kenntnis hatten. Bei grob fahrlässiger Unkenntnis
des Verstoßes gegen diese Obliegenheit ist der Versicherer
berechtigt, seine Leistung in einem der Schwere des
Verschuldens der versicherten Person entsprechenden
Verhältnis zu kürzen. Weist die versicherte Person nach,
dass ihre Unkenntnis nicht grob fahrlässig war, bleibt der
Ve rsicherun gsschuD bestehen.

Der Versicherungsschutz bleibt auch bestehen, wenn die
versicherte Person oder der Fahrer nachweist, dass die
Verletzung der Obliegenheit weder für den Eintritt oder die
Feststellung des Rechtsschutzfalls noch fürdie Feststellung
oder den Umfang derdem Versicherer obliegenden Leistung
ursächlich war.

(6) Haben derVersicherungsnehmerund/oderdermifuersichefte
Lebenspaft nereine gewerbliche, freiberufliche odersonstige
selbstständige Tätigkeit mit einem Gesamtumsatz von mehr
als 10.000,- Euro im letzten Kalenderjahr aufgenommen
oder übersteigt deren aus einer der vorgenannten selbst-
ständigen Tätigkeit im letzten Kalenderjahr erzielter
Gesamtumsatz den Betrag von 10.000,- Euro, wandelt sich
derVersicherungsschuE ab dem Eintritt dieser Umstände in
einen solchen nach § 21 Absätze 1 und 4 bis 9 - für die auf
den Versicherungsnehmer zugelassenen oder auf seinen
Name n m it e inem Versicherun gskennzeichen verse he nen
Fahrzeuge - und § 23 um. Der Versicherungsnehmer kann
jedoch innerhalb von sechsMonaten nach der Umwandlung
die Beendigung des Versicherungsschutzes nach § 21
verlangen. Verlangt er diese später als zwei Monate nach
Eintritt der für die Umwandlung des Versicherungsschutzes
ursächlichen Tatsachen, endet der Versicherungsschutz
nach § 21 erst mit Eingang der entsprechenden Erklärung
des Versicherungsnehmers.

(7) lst seit mindestens sechs Monaten kein Motorfahzeug
zu Lande und kein Anhänger mehr auf den Versicherungs-
nehmer, seinen mitversicherten Lebenspartner, die
minderjährigen Kinder oder die mitversicheden volljähri-
gen Kinder zugelassen oder auf deren Namen mit einem
Versicherungskennzeichen versehen, kann der Ver-
sicherungsnehmer verlangen, dass der Versicherungs-
schutz in einen solchen nach § 25 umgewandelt wird. Eine
solche Umwandlung tritt automatisch ein, wenn die glei-
chen Voraussetzungen vorliegen und der Versiche-
rungsnehmer, dessen mitversicherter Lebenspartner
und die minderjährigen Kinder zusä2lich keine Fahrer-
Iaubnis mehr haben. Werden die für die Umwandlung des
Versicherungsschutzes ursächlichen Tatsachen dem
Versicherer später als zwei Monate nach ihrem Eintritt
angezeigt, erfolgt die Umwandlung des Versicherungsr
schutzes erst ab Eingang derAnzeige.

(8) Der Arbeits-Rechtsschutz (Absatz 3 b) kann vom
Ve rsicherun gsschutz ausgeschlossen werden, wobei für
Rentner und Pensionäre die Wahrnehmung rechtlicher
lnteressen im Zusammenhang mit der betrieblichen oder

beruflichen Altersversorgung, in Beihilfesachen sowie aus
geringfügigen Beschäfiigungsverhältnissen (§ 8 Absatz 1

Sozialgesetzbuch lV) weiterhin versichert ist.

§ 26 a Privat- und Verkehrs-Rechtsschutz für Senioren

(1 ) Versicherungsschutz besteht im gleichen Umfang wie bei

§ 26Absatz 1,2,4,5,6 und 7.

(2) Der Versicherungsschu2 umfasst:

a) Schadenersatz-RechtsschuE (§ 2 a),

b) Arbeits-Rechtsschutz (§ 2 b),

beschränkt auf die \Aährnehmung rechtlicher lnteressen
im Zusammenhang mit der betrieblichen oder beruflichen
Altersversorgung, in Beihilfesachen sowie aus gering-
fügigen Beschäftigungsverhältnissen (§ 8 Absatz 1

Sozialgesetzbuch lV),

c) Rechtsschutz im Vertrags- und Sachenrecht (§ 2 d),

d) Steuer-Rechtsschutz (§ 2 e),

e) Sozial-Rechtsschutz (§ 2 f),

f) Venraftungs-Rechtsschu2 in Verkehrssachen (§ 2 g) aa),

g) Verwaltungs-Rechtsschutz (§ 2 g) bb),

h) Disziplinar- und Standes-Rechtsschutz (§ 2 h),

i) Straf-Rechtsschutz (§ 2 i),

j) Ordnungswidrigkeiten-Rechtsschutz (§ 2 j),

k) Beratungs- Rechtsschutz im Familien-, Lebenspartner-
schafts- und Erbrecht (§ 2 k),

l) Rechtsschutz für Opfer von Gewaltstraftaten (§ 2 l),

m) Telefonische Rechtsberatung (§ 2 n) aa).

§ 26 b Sorglos-Rechtsschutz für Nichtselbstständige
(1 ) Versicherungssch uE besteht fürden privaten und beruflichen

Bereich des Versicherungsnehmers und seines ehelichenl
eingetragenen oder mit ihm in häuslicher Gemeinschafi
zusammen lebenden sonstigen Lebenspartners (im Sinne
des § 3 Absatz 4 b), soweit dieser am selben Wohnsitz
amtlich gemeldet ist, wenn diese keine gewerbliche,
freiberufliche oder sonstige selbstständige Tätigkeit mit
einem Gesamtumsatz von mehr als 10.000,- Euro (bezo-
gen auf das letzte Kalenderjahr) ausüben. Kein Versiche-
rungsschutz besteht unabhängig von der Umsatzhöhe
fürdie Wahrnehmung rechtlicher lnteressen im Zusammen-
hang mit einer der vorgenannten selbstständigen Tätig-
keiten. Als selbstständige Tätigkeit gilt dabeijede Tätigkeit,
durch die eine einmalige Enverbsmöglichkeit oder fort-
dauernde Erwerbsquelle geschaffen, genutzt oder
aufgegeben wird. Dies gilt auch dann, wenn die selbststän-
dige Tätigkeit ohne planmäßigen Geschäfrsbetrieb oder
nicht berufsmäßig betrieben wird und nach §§ 24,28 oder
28 a nicht versicherbar ist.

(2) Mitversichert sind

a) die minderjährigen Kinder,

b) die unverheirateten, nicht in einer eingetragenen oder
sonstigen Lebenspartnerschaft (im Sinne des § 3 Ab-
satz 4 b) lebenden volljährigen Kinder, jedoch längstens
bis zur nächsten Beitragshauptfälligkeit, die auf den
Zeitpunkt folgt, in dem sie erstmalig eine auf Dauer
angelegte berufliche Tätigkeit ausüben und hierfür ein
leistungsbezogenes Entgelt erhalten,

c) alle Personen in ihrer Eigenschaft als berechtigte
Fahrer und berechtigte Insassen jedes bei Ver-
tragsabschluss oder während der Vertragsdauer
auf eine der in den Absätzen 'l , 2 a) und b) genann-
ten Personen zugelassenen oder auf deren Namen
mit einem Versicherungskennzeichen versehenen
oder von diesen Personen als Selbstfahrer-Ver-
mietfahrzeug zum vorübergehenden Gebrauch
gemieteten Motorfahzeuges sowie Anhängers.

(3) Der Versicherungsschutz umfas§:

a) Schadenersatz-Rechtsschutz (§ 2 a),

b) Arbeits-Rechtsschutz (§ 2 b), auch als Arbeitgeber
von hauswirtschaftlich und pflegedienstlich tätigen
Beschäftigten,

c) Wohnungs-und Grundstücks-Rechtsschu2 (§ 2c), für
alle selbst bewohnten Wohneinheiten in Deutschland,

d) Rechtsschutz im Veftrags- und Sachenrecht (§ 2 d),

e) Steuer-Rechtsschutz (§ 2 e),

f) Sozial-Rechtsschutz (§ 2 f),
g) Venrualtungs.Rechtsschu2 in Verkehssachen (§ 2 g) aa),
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h) Verualtungs-Rechtsschutz (s 2 g) bb),

i) Disziplinar- und Standes-Rechtsschutz (s 2 h),

j) Straf-Rechtsschutz (§ 2 i),

k) Ordnungswidrigkeiten-Rechtsschutz (§ 2 j),
l) Beratungs- Rechtsschutz im Farnilien-, Lebenspartner-

schafts- und Erbrecht (§ 2 k),

m) Rechtsschutz für Opfervon Gewaftskaftaten (s 2 l),
n) Telefonische Rechtsberatung (s 2 n) bb),

o) Spezial-Straf-Rechtsschutz gemäß Sonderbedin-
gungen (SSR),

p) Zusatzleistungen (Spezialklausel 104),

q) Rechtsschutz für eine bevorstehende selbstständige
Tätigkeit (Speziatktauset 1 1 2),

r) VersicherungsschutzfürnebenberuflicheTätigkeitbeim
Notdienst und bei Praxisvertretung im Heilwesenbereich
(Spezialklauset 107)

(4) Der Fahrer muss bei Eintritt des Rechtsschutzfalles die
vorgeschriebene Fahrerlaubnis haben, zum Führen des
Fahrzeugs berechtigt sein und das Fahrzeug muss zuge-
lassen oder mit einem Versicherungskennzeichen versehen
sein. BeiVerstoß gegen diese Obliegenheit besteht Rechts-
schutz nur für diejenigen versicheften personen, die von
diesem Verstoß ohne Verschulden oder leicht fahrlässig
keine Kenntnis hatten. Bei grob fahrlässiger Unkenntnis
des Verstoßes gegen diese Obliegenheit ist der Versicherer
berechtigt, seine Leistung in einem der Schwere des
Verschuldens der versicherten person entsprechenden
Verhältnis zu kürzen. Weist die versicherte person nach,
dass ihre Unkenntnis nicht grob fahrlässig war, bleibt der
Versiche run gsschutz bestehen.

Der Versicherungsschutz bleibt auch bestehen, wenn die
versichede Person oder der Fahrer nachweist, dass die
Verletzung der Obliegenheit weder für den Eintritt oder die
Feststellu ng des Rechtsschutzfa lls noch fü r die Feststellung
oder den Umfang derdem Versicherer obliegenden Leistung
ursächlich war.

(5) Haben derVersicherungsnehmerund/oderdermitversicherte
Lebenspartnereine gewerbliche, freiberufliche odersonstige
selbstständige Tätigkeit mit einem Gesamtumsatz von mehr
als 10.000,- Euro im letzten Kalenderjahr aufgenommen
oder übersteigt deren aus einer der vorgenannten selbst-
ständlgen Tätigkeit im letzten Kalenderjahr erzielter
Gesamtumsatz den Betrag von 10.000,- Euro, wandelt sich
derVersicherungsschutz ab dem Eintritt dieser Umstände in
einen solchen nach § 21 Absätze 1 und 4 bis g - für die auf
den Versicherungsnehmer zugelassenen oder auf seinen
Namen mit einem Versicherungskennzeichen versehenen
Fahrzeuge - und § 23 um. Der Versicherungsnehmer kann
jedoch innerhalb von sechs Monaten nach der Umwandlung
die Beendigung des Versicherungsschutzes nach § 21
verlangen. Verlangt er diese später als zwei Monate nach
Eintritt der für die Umwandlung des Versicherungsschutzes
ursächlichen Tatsachen, endet der Versicherungsschutz
nach § 21 erst mit Eingang der entsprechenden Erklärung
des Versicherungsnehmers.

(6) An passung des Ve rsiche ru ngsschutzes be i Einfü hru n g vo n
Leistungsverbesserungen (Update-Garantie, ab ARB 2009
und jünger)

Mit Einführung neuer Versicherungsbedingungen zum
Sorglos-Rechtsschutz für Nichtselbstständige gelten et_
waige Leistungsverbesserungen auch für bestehende
ungekündigte Ve(räge ohne Mehrbeitrag. Die Leistungs_
verbesserungen werden wirksam ab dem Zeitpunkt der
Einführung der neuen Versicherungsbedingungen. Eine
Wartezeit besteht nicht.

§27 Landwirtschafts-undVerkehrs-Rechtsschutz
(1 ) Versicherungsschutz besteht

a) für den beruflichen Bereich des Versicherungsnehmers
als lnhaber des im Versicherungsschein bezeichneten
land- oder forstwirtschaffl ichen Betriebes,

b) für den Versicherungsnehmer oder die im Versiche-
rungsschein genannte person im privaten Bereich und
für d ie Ausübun g nichtselbstständige r Tätigke iten.

Kein Versicherungsschutz besteht für eine andere als
die in Absatz 1 a) genannte selbstständige Tätigkeit Als
selbstständige Tätigkeit gilt dabei jede Tätigkeit, durch
die eine einmalige Erwerbsmöglichkeit oder fortdauernde

Enverbsquelle geschaffen, genutzt oder aufgegeben wird.
Dies gilt auch dann, wenn die selbstständige Tätigkeit ohne
planmäßigen Geschäftsbetrieb oder nicht berufsmäßig
betrieben wird und nach §§ 24, 28 oder 28 a nicht versicher-
bar ist.

(2) Mitversichert sind

a) der eheliche/eingetragene oder der mit dem Versiche-
rungsnehmer in häuslicher Gemeinschaft zusammen
lebende sonstige Lebenspartner (im Sinne des § 3
Absatz 4 b), soweit dieser am selben Wohnsitz amtlich
gemeldet ist,

b) die minderjährigen Kinder,

c) die unverheirateten, nicht in einer eingetragenen
oder sonstigen Lebenspartnerschaft (im Sinne des
§ 3 Absatz 4 b) lebenden volljährigen Kinder, jedoch
längstens bis zur nächsten Beitragshauptfälligkeit, die
auf den Zeitpunkt folgt, in dem sie erstmalig eine auf
Dauerangelegte berufliche Tätigkeit ausüben und hierfür
ein leistungsbezogenes Entgelt erhalten,

d) die im Versicherungsschein genannten, ausschließlich
im Betrieb des Versicherungsnehmers tätigen und dort
wohnhaften Mitinhaber und Hoferben, deren eheliche/
eingetragene oder mit ihnen in häuslicher Gemein-
schaft zusammen lebenden sonstigen Lebenspaftner
(im Sinne des § 3 Absatz 4 b), soweit sie am gleichen
Wohnsitz amtlich gemeldet sind, die minderjährigen und
die unverheirateten, nicht in einer eingetragenen
oder sonstigen Lebenspartnerschaft (im Sinne des
§ 3 Absatz 4 b) lebenden volljährigen Kindel letztere
jedoch längstens bis zur nächsten Beitragshaupt-
fälligkeit, die auf den Zeitpunkt folgt, in dem sie ers!
malig eine auf Dauer angelegte berufliche Tätigkeit
ausüben und hierfür ein leistungsbezogenes Entgelt
erhalten,

e) die im Versicherungsschein genannten, im Betrieb
des Versicherungsnehmers oder in dessen räumlicher
Nähe wohnhaften Altenteiler als frühere Betriebs-
inhaber, deren eheliche/eingetragene oder mit ihnen in
häuslicher Gemeinschaft zusammen lebenden sonstigen
Lebenspartner (im Sinne des § 3Absatz 4 b), soweit
sie am gleichen Wohnsitz amtlich gemeldet sind, die
minderjährigen und die unverheirateten, nicht in einer
eingetragenen oder sonstigen Lebenspartnerschaft
(im Sinne des § 3 Absatz 4 b) lebenden volljährigen
Kinder, letztere jedoch längstens bis zur nächsten
Beitragshauptfälligkeit, die auf den Zeitpunkt folgt, in
dem sie erstmalig eine auf Dauer angelegte berufliche
Tätigkeit ausüben und hierfür ein leistungsbezogenes
Entgelt erhalten,

f) alle Personen in ihrer Eigenschaft als berechtigte
Fahrer und berechtigte lnsassen jedes bei Vertrags-
abschluss oder während der Vertragsdauer auf eine
der in den Absätzen 1 und 2 a) bis e) genannten
Personen zugelassenen oder auf deren Namen mit
einem Versicherungskennzeichen versehenen oder
von d iesen Pe rsonen als Se lbstfahrer-Vermietfah rzeu g
zum vorübergehenden Gebrauch gemieteten Motor-
fa hrzeuges sowie Anhängers.

g) die im land- oder forstwirtschaftlichen Betrieb be-
schäftigten Personen in Ausübung ihrer Tätigkeit für
den Betrieb.

Bei der Mitversicherung nach Absatz 2 d) und e) besteht
in Ergänzung von § 3 Absatz 4 a) auch kein Rechtsschutz
für die Wahrnehmung rechtlicher lnteressen des Versiche-
rungsnehmers gegen die mitversicherten Personen.

(3) Der Versicherungsschutz umfasst:

a) Schadenersatz-Rechtsschutz (§ 2 a),

b) Arbeits-Rechtsschutz (§ 2 b), auch als Arbeitgeber
von hauswirtschaftlich und pflegedienstlich tätigen
Beschäftigten,

c) Wohnungs- und Grundstücks- Rechtsschutz (§ 2 c)
für alle land- oder forsiwirtschaftlich genutzten Grund-
stücke, Gebäude oder Gebäudeteile des versicherten
Betriebes sowie für alle selbst bewohnten Wohnein-
heiten in Deutschland,

d) Rechtsschutz im Vertrags- und Sachenrecht (s 2 d),
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e) Steuer-Rechtsschu2 (§ 2 e),

f) Sozial-Rechtsschutz (§ 2 f),

g) Venrvaltungs-Rechtsschu2 in Verkehrssachen (§ 2 g) aa),

h) Venvaltungs-Rechtsschutz (§ 2 g) bb),

i) Disziplinar- und Standes-Rechtsschutz (§ 2 h),

j) Straf-Rechtsschutz (§ 2 i),

k) Ordnungswidrigkeiten-Recntsscnutl 19 Z i;,
l) Beratungs-Rechtsschutz im Familien-, Lebens-

paftnerschafts- und Erbrecht (s 2 k),

m) Rechtsschutz für Opfervon Gewaltstraiiaten (§ 2 l),
n) Daten-Rechtsschutz (§ 2 m),

o) Telefonische Rechtsberatung (§ 2 n) aa).

(4) Die Wahrnehmung rechtlicher lnteressen im Zusammen-
hang mit der Vermietung von nicht mehr als drei Ferien-
wohnungen oder Ferienzimmern an Urlaubsgäste ist
mitversichert.

(5) Ausgeschlossen ist der Versicherungsschutz für die \A/ahr-
nehmung rechtlicher lnteressen als Eigentümer, Enverber,
Besitzer, Halter oder Fahrer von Fahaeugen mit amflichen
schwarzen Kennzeichen, die außerhalb der landwirtschaft-
lichen oderforstwirtschaftlichen Tätigkeit ganz oderteilweise
gewerblich genutzt werden.

(6) Der Fahrer muss bei Eintritt des Rechtsschutzfalles die
vorgeschriebene Fahrerlaubnis haben, zum Führen
des Fahrzeugs berechtigt sein und das Fahrzeug muss
zugelassen oder mit einem Versicherungskennzeichen
versehen sein. Bei Verstoß gegen diese Obliegenheit
besteht Rechtsschutz nur für diejenigen versicherten
Personen, die von diesem Verstoß ohne Verschulden oder
leicht fahrlässig keine Kenntnis hatten. Bei grob fahrlässiger
Unkenntnis des Verstoßes gegen diese Obliegenheit ist der
Versicherer berechtigt, seine Leistung in einem der Schwere
des Verschuldens der versicheden Person entsprechenden
Verhältnis zu küzen. Weist die versichefte Person nach,
dass ihre Unkenntnis nicht grob fahrlässig war, bleibt der
Versicherungsschutz bestehen.

Der Versicherungsschutz bleibt auch bestehen, wenn die
versicherte Person oder der Fahrer nachweist, dass die
Verle2ung der Obliegenheit weder für den Eintritt oder die
Feststellung des Rechtsschutzfalls noch für die Feststellung
oderden Umfang derdem Versicherer obliegenden Leistung
ursächlich war.

§ 27 a Sorglos-Rechtsschutz für land- und forstwirtschaftliche
Betriebe
(1 ) Versicherungsschutz besteht

a) für den beruflichen Bereich des Versicherungsnehmers
als lnhaber des im Versicherungsschein bezeichneten
land- oder forstwirtschaftlichen Betriebes,

b) für den Versicherungsnehmer oder die im Versiche-
rungsschein genannte Person im privaten Bereich und
für die Ausübung nichtselbstständiger Tätigkeiten.

c) darüber hinaus für eine im Versicherungsschein be-
zeichnete gewerbliche, freiberufliche oder sonstige
selbstständige Tätigke it des Versiche ru ngsneh mers,
die nebenberuflich ausgeübt wird.

Kein Versicherungsschutz besteht für andere als die
in Absatz 1 a) und c) genannten selbstständigen Tätig-
keiten. Als selbstständige Tätigkeit gilt dabeijede Tätig-
keit, durch die eine einmalige Erwerbsmöglichkeit oder
fo rtdauernde Erwerbsquelle geschaffe n, ge n utzt oder
aufgegeben wird. Dies gilt auch dann, wenn die selbst-
ständige Tätigkeit ohne planmäßigen Geschäftsbe-
trieb oder nicht berufsmäßig betrieben wird und nach
§§ 24, 28 oder 28 a nicht versicherbar ist.

(2) Mitversichert sind

a) der eheliche/eingetragene oder der mit dem Versiche-
rungsnehmer in häuslicher Gemeinschaft zusammen
lebende sonstige Lebenspartner (im Sinne des § 3
Absatz 4 b), soweit dieser am selben Wohnsitz amflich
gemeldet ist,

b) die minderjährigen Kinder,

c) die unverheirateten, nicht in einer eingetragenen
oder sonstigen Lebenspartnerschaft (im Sinne des
§ 3 Absatz 4 b) lebenden volljährigen Kinder, jedoch

längstens bis zur nächsten Beitragshauptfälligkeit, die
auf den Zeitpunkt folgt, in dem sie erstmalig eine auf
Dauerangelegte berufliche Tätigkeit ausüben und hierfür
ein leistungsbezogenes Entgelt erhalten,

d) die im Versicherungsschein genannten, ausschließlich
im Betrieb des Versicherungsnehmers tätigen und dort
wohnhaften Mitinhaber und Hoferben, deren eheliche/
eingetragene oder mit ihnen in häuslicherGemeinschaft
zusammen lebenden sonstigen Lebenspaft ner (im Sinne
des § 3 Absa2 4 b), soweit sie am gleichen V\bhn-
sitz amtlich gemeldet sind, die minderjährigen und
die unverheirateten, nicht in einer eingetragenen
oder sonstigen Lebenspadnerschaft (im Sinne des § 3
Absatz 4 b) lebenden volljährigen Kinder, letztere
jedoch längstens biszur nächsten Be itragshauptfälligkeit,
die auf den Zeitpunkt folgt, in dem sie erstmalig eine auf
Dauerangelegte berufliche Tätigkeitausüben und hierfür
ein leistungsbezogenes Entgelt erhalten,

e) die im Versicherungsschein genannten, im Bekieb
des Versicherungsnehmers oder in dessen räumlicher
Nähe wohnhaften Altenteiler als frühere Betriebs-
inhaber, deren eheliche/eingetragene oder mit ihnen in
häuslicher Gemeinschaft zusam men le benden sonstige n

Lebenspartner (im Sinne des § 3Absatz 4 b), soweit
sie am gleichen \ lohnsitz amtlich gemeldet sind, die
minderjährigen und die unverheirateten, nicht in einer
eingetragenen oder sonstigen Lebenspartnerschaft
(im Sinne des § 3 Absatz 4 b) lebenden volljährigen
Kinder, letztere jedoch längstens bis zur nächsten
Beikagshauptfälligkeit, die auf den ZeitpunK folgt, in
dem sie erstmalig eine auf Dauer angelegte berufliche
Tätigkeit ausüben und hierfür ein leistungsbezogenes
Entgelt erhalten,

f) alle Personen in ihrer Eigenschaft als berechtigte
Fahrer und berechtigte lnsassen jedes bei Vertrags-
abschluss oder während der Vertragsdauer auf eine
der in den Absä2en 1 und 2 a) bis e) genannten
Personen zugelassenen oder auf deren Namen mit
einem Versicherungskennzeichen versehenen oder
von diesen Personen als Selbstfahrer-Vermietfahr-
zeug zum vorübergehenden Gebrauch gemieteten
Motorfahzeuges sowie Anhängers.

g) die im land- oder forstwirlschaftlichen Betrieb bzw. im
Nebenbetrieb gemäß Absatz 1 c) beschäftigten Per-
sonen in Ausübung ihrer Tätigkeit für den Betrieb.

Bei der Mitversicherung nach Absatz 2 d) und e) besteht
in Ergänzung von § 3 Absatz 4 a) auch kein Rechtsschutz
für die Vlhhrnehmung rechtlicher lnteressen des Versiche-
rungsnehmers gegen die mitversicherten Personen.

Der Versicheru ngsschutz umfasst

a) Schadenersatz-RechtsschuE (§ 2 a),

b) Arbeits-Rechtsschutz (§ 2 b), auch als Arbeitgeber
von hauswirtschaftlich und pflegedienstlich tätigen
Beschäftigten,

c) Wohnungs- und Grundstücks-Rechtsschutz (§ 2 c) für
alle land- und forstwirtschaftlich bzw. für die nach
Absatz 1 c) versicherte gewerbliche Tätigkeit ge-
nutzten Grundstücke, Gebäude oder Gebäudeteile
des versicherten Betriebes sowie für alle selbst
bewohnten Wohneinheiten in Deutschland,

d) Rechtsschutz im Vedrags- und Sachenrecht (§ 2 d), bei
Rechtsauseinandersetzungen im Zusam me nhang m it
der selbstständigen Tätigkeit gemäß Absatz 'l c) ist der
Versicherungsschuiz auf Hilfs- und lnvestitionsge-
schäfte beschränld (Spezialklausel 1 03),

e) Steuer-Rechtsschutz (§ 2 e),

f) Sozial-Rechtsschutz (§ 2 f),

g) Venrvaltungs-Rechtsschutz (§ 2 g),

h) Disziplinar- und Standes-Rechtsschutz (§ 2 h),

i) Straf-Rechtsschu2 (§ 2 i),
j) Ordnungswidrigkeiten-Rechtsschutz (§ 2 j),

k) Beratungs-Rechtsschutz im Familien-, Lebenspartner-
schafts- und Erbrecht (§ 2 k),

l) Rechtsschutz für Opfer von Gewaltstraftaten (§ 2 l),

m) Daten-Rechtsschutz (§ 2 m),

n) Telefonische Rechtsberatung (§ 2 n) bb),
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o) Spezial-Straf-Rechtsschutz gemäß Sonderbedingun-
gen (SSR),

p) Zusatzleistungen (Spezialklausel 104),
q) Rechtsschutz im Zusammenhang mit Enteignungs_,

Planfeststellungs-, Flurbereinigungs- sowie im Bäu-
gesetzbuch geregelten Angdlegenheiten (Spezial-
ktauset 109),

r) Cross Compliance-Rechtsschutz"gemäß den Sonder-
bedingungen für den Cross Compliance Rechtsschutz
(ccR).

(4) Die Wahrnehmung rechilicher lnteressen im Zusammen_
hang mit der Vermietung von nicht mehr als drei Ferien_
wohnungen oder Ferienzimmern an Urlaubsgäste ist
mitversichert.

(5) Ausgeschlossen ist der Versicherungsschutz für die Wahr-
nehmung rechflicher lnteressen als Eigentümer, Erwerber,
Besitzer, Halter oder Fahrer von Fahrzeugen mit amflichen
schwarzen Kennzeichen, die außerhalb där landwirtschaft-
lichen oder forstwirtschaftlichen oder der nach Absatz 1 c)
mitversicherten gewerblichen Tätigkeit ganz oder teilweise
gewerblich genutzt werden,

(6) Der Fahrer muss bei Eintritt des Rechtsschutzfalles die
vorgeschriebene Fahrerlaubnis haben, zum Führen
des Fahzeugs berechtigt sein und das Fahrzeug muss
zugelassen oder mit einem Versicherungskennieichen
versehen sein. Bei Versioß gegen diese Obliegenheit
besteht Rechtsschutz nur für diejenigen versicherten
Personen, die von diesem Verstoß ohne Verschulden oder
leicht fahrlässig keine Kenntnis hatten. Bei grob fahrlässiger
Unkenntnis des Verstoßes gegen diese Obliegenheit ist äer
Versicherer berechtigt, seine Leistung in einem der Schwere
des Verschu ldens der versicherte n pe rson entsprechende n
Verhältnis zu kürzen. Weist die versicherte person nach,
dass ihre Unkenntnis nicht grob fahrlässig war, bleibt der
Versicherungsschutz bestehen.

Der Versicherungsschutz bleibt auch bestehen, wenn die
versicherte person oder der Fahrer nachweist, dass die
Verletzung der Obliegenheit weder für den Eintritt oder die
Feststellung des Rechtsschutzfalls noch fürdie Feststellung
oder den Umfang derdem Versicherer obliegenden Leistung
ursächlich war.

(7) Anpassung des Versicherungsschutzes bei Einführung von
Leistungsverbesserungen (Update-Gara ntie)
Mit Einführung neuer Versicherungsbedingungen zum
Sorglos-Rechtsschutz für land_ und forstwirtschaftliche
Betriebe gelten etwaige Leistungsverbessrungen auch für
bestehende ungekündigte Verträge ohne Mehrbeitrag. Die
Leistungsverbesserungen werden wirksam a b dem Zeitpunkt
der Einführung der neuen Versicherungsbedingungen. Eine
V\h rleze it besteht n icht.

§ 28 Pauschaler Rechtsschutz für Selbstständige und
Firmen (Privat-, Berufs- und Verkehrs_Rechtsschutz für
Selbstständige)
(1 ) Versicherungsschutz besteht

a ) für d ie im Versicherungsschein bezeichnete gewe rbl iche,
freiberufliche oder sonstige selbstständige Tätigkeit
des Versicherungsnehmers,

b) für den Versicherungsnehmer oder eine im Versiche_
ungsschein bezeichnete person auch im privaten Be_
reich und für die Ausübung nichtselbstständiger Tätig-
keiten.

Kein Versicherungsschutz besteht für eine andere
als die in Absatz 1 a) genannte selbstständige
Tätigkeit. Ats selbstsiändige Tätigkeit gitt dabei jeäe
Tätigkeit, durch die eine einmalige Erwerbsmög_
lichkeit oder fortdauernde Enverbsquelle geschaffen,
genutzt oder aufgegeben wird. Dies gilt auch dann,
wenn die selbstständige Tätigkeit ohne planmäßigen
Geschäftsbetrieb oder nicht berufsmäßig betiie_
ben wird und nach ss 24, 2S oder 2g a nicht versichert
ist.

(2) Mitversichert sind

a) der eheliche/eingetragene oder sonstige (im Sinne von
§ 3 Absatz 4 b) mit dem Versicherungsnehmer bzw.
einer im Versicherungsschein bezeichneten person in

häuslicher Gemeinschaft zusammen lebende und am
selben Wohnsitz amtlich gemeldete Lebenspartner,

b) die minderjährigen Kinder,

c) die unverheirateten, nicht in einer eingetragenen oder
sonstigen Lebenspartnerschaft (im Sinne des § 3 Ab_
satz 4 b) lebenden volljährigen Kinder, jedoch längstens
bis zur nächsten Beitragshauptfälligkeit, die auf den
Zeitpunkt folgt, in dem sie erstmalig eine auf Dauer
angelegte berufliche Tätigkeit ausüben und hierfür ein
leistungsbezogenes Entgelt erhalten,

d) alle Personen in ihrer Eigenschaft als berechtigte
Fahrer und berechtigte lnsassen jedes bei Vedrags_
abschluss oder während der Vertragsdauer auf eine
der in den Absätzen 1 ,2 a), b) und c) genannten per_

sonen zugelassenen oder auf deren Namen mit
einem Versicherungskennzeichen versehenen oder
von diesen Personen als Selbstfahrer-Vermietfahr_
zeug zum vorübergehenden Gebrauch gemieteten
Motorfahrzeuges sowie Anhängers.

e) in Ausübung ihrer beruflichen Tätigkeit für den
Versiche rungsnehmer

aa) die von ihm beschäftigten personen;

bb) weitere lnhaber/Gesellschaftersowie bei juristischen
Personen (einschließlich OHG und KG) deren
gesetzliche Vedreter.

(3) Der Versicherungsschutz umfasst:

a) Schadenersatz-Rechtsschutz (§ 2 a),

b) Arbeits-Rechtsschutz (s 2 b), auch als Arbeitgeber
von hauswirtschafrlich und pflegediensilich tätigen
Beschäfrigten,

c) Wohnungs- und crundstücks-Rechtsschutz (§ 2 c)
für im Versicherungsschein bezeichnete selbst ge_
nutzte Grundstücke, Gebäude oder Gebäudeteile sowie
für alle selbst bewohnten Wohneinheiten in Deutschland,

d) Rechtsschutz im Vertrags- und Sachenrecht (§ 2 d)
fürden privaten Bereich (auch bei Rechtsauseinander-
setzungen aus personenbezogenen Versicherungs-
verträgen Selbstständiger), die Ausübung nichtselbst_
ständiger Tätigkeiten und im Zusammenhang mit der
Eigenschaft als Eigentümer, Halter, Eruverber, Mieter
und Leasingnehmer von Motorfahrzeugen zu Lande,
zu Wasser und in der Luft sowie Anhängern,

e) Steuer-Rechtsschutz (§ 2 e),

0 Sozial-Rechtsschutz (§ 2 f),

g) Venrualtungs-Rechtsschutz in Verkehrssachen (§ 2 g) aa)

h) Veruvaltungs-Rechtsschutz (§ 2 g) bb),

i) Disziplinar- und Standes-Rechtsschu2 (§ 2 h),

j) Straf-Rechtsschutz (§ 2 i),
k) Ordnungswidrigkeiten-Rechtsschutz (§ 2 j),

l) Beratungs-Rechtsschutz im Familien-, Lebenspart-
nerschafts- und Erbrecht (s 2 k),

m) Rechtsschutz für Opfervon Gewaltstraftaten (§ 2 l),
n) Daten Rechtsschutz (§ 2 m),

o) Telefonische Rechtsberatung (§ 2 n) aa).
(4) Der Wohnungs- und Grundstücks-Rechtsschutz (Ab-

satz 3 c) kann vom Versicherungsschutz ausgeschlossen
werden.

(5) Es besteht kein Rechtsschutz für die Wahrnehmung
rechtlicher lnteressen als Eigentümer, Halter, Fahrer,
Erwerber, Mieter oder Leasingnehmer

a) eines Motorfahrzeuges zu \ ässer oder in der Luft, das
ganz oder teilweise gewerblich genutzt wird,

b) von Taxen und Mietwagen sowie Selbstfahrer-Vermiet-
fahaeugen, wenn letztere nicht nurzum vorübergehenden
Gebrauch gemietet werden oder wenn sie vermietet
werden,

c) von Nutzfahrzeugen mit mehr als 1 t Nutzlast sowie
von Kraftomnibussen mit mehr als g Sipen, sofern der
Versicherun gsneh mer e ine se lbststä ndige Tätigkeit i m
Transport- bzw. Omnibusgewerbe ausübt.

(6) Der Fahrer muss bei Eintritt des Rechtsschutzfalles die
vorgeschriebene Fahrerlaubnis haben, zum Führen des
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Fahrzeugs berechtigt sein und das Fahrzeug muss
zugelassen oder mit einem Versicherungskennzeichen
versehen sein. Bei Verstoß gegen diese Obliegenheit
besteht Rechtsschutz nur für diejenigen versicherten
Personen, die von diesem Verstoß ohne Verschulden
oder leicht fahrlässig keine Kenntrlis hatten. Bei grob
fahrlässiger Unkenntnis des Verstoßes gegen diese
Obliegenheit ist der Versicherer berechligt, seine Leistung
in einem der Schwere des Verschuldens der versicherten
Person entsprechenden Verhältnis zu kürzen. Weist die
versicherte Person nach, dass ihre Unkenntnis nicht
grob fahrlässig war, bleibt der Versicherungsschutz be-
stehen.

Der Versicherungsschutz bleibt auch bestehen, wenn die
versichede Person oder der Fahrer nachweist, dass die
Verletzung der Obliegenheit weder für den Eintritt oder
die Feststellung des Rechtsschutzfalles noch für die Fest-
stellung oder den Umfang der dem Versicherer obliegenden
Leistung ursächlich war.

(7) Endet der Versicherungsvertrag durch Berufsaufgabe oder
Tod des Versicherungsnehmers, wird ihm bzw. seinen
Erben Versicherungsschutz auch für Rechtsschutzfälle
gewähr1, die innerhalb eines Jahres nach der Beendigung
des Versicherungsvertrages eintreten und im Zusammen-
hang mit der im Versicherungsschein genannten Eigenschaft
des Versicherungsnehmers stehen.

§ 28 a Sorglos-Rechtsschutz für Selbstständige und Firmen
(1 ) Versicherungsschu2 besteht

a) für die im Versicherungsschein bezeichnete gewerb-
liche, feiberufliche odersonstige selbstständige Tätigkeit
des Versicherungsnehmers,

b) für den Versicherungsnehmer oder eine im Versiche-
rungsschein bezeichnete Person auch im privaten
Bereich und für die Ausübung nichtselbstständiger
Tätigkeiten.

Kein Versicherungsschutz besteht für eine andere als
die in Absatz 1 a) genannte selbstständige Tätigkeit.
Als selbstständige Tätigkeit gilt dabei jede Tätigkeit,
durch die eine einmalige Erwerbsmöglichkeit oder fort-
dauernde Enverbsquelle geschaffen, genutzt oder
aufgegeben wird. Dies gilt auch dann, wenn die
selbstständige Tätigkeit ohne planmäßigen Geschäfts-
betrieb oder nicht berufsmäßig betrieben wird und
nach §§ 24,28 oder 28 a nicht versicherbar ist.

(2) Mitversichert sind

a) der eheliche/eingetragene oder sonstige (im Sinne
von § 3 Absatz 4 b) mit dem Versicherungsnehmer
bzw. einer im Versicherungsschein bezeichneten Per-
son in häuslicher Gemeinschaft zusammen lebende
und am selben Wohnsitz amtlich gemeldete Lebens-
partner,

b) die minderjährigen Kinder,

die unverheirateten, nicht in einer eingetragenen oder
son§igen Lebenspadnerschaft (im Sinne des § 3Ab-
satz 4 b) lebenden volljährigen Kinder, jedoch längstens
bis zur nächsten Beitragshauptfälligkeit, die auf den
Zeitpunkt folgt, in dem sie erstmalig eine auf Dauer
angelegte berufliche Tätigkeit ausüben und hierfür ein
leistungsbezogenes Entgelt erhalten,

alle Personen in ihrer Eigenschaft als berechtigte
Fahrer und berechtigte lnsassen jedes bei Vertrags-
abschluss oder während der Vertragsdauer auf eine
der in den Absätzen 1, 2 a), b) und c) genannten Per-
sonen zugelassenen oder auf deren Namen mit einem
Versicherungskennzeichen versehenen oder von
diesen Personen als Selbstfahrer-Vermietfahrzeug
zum vorübergehenden Gebrauch gemieteten Motor-
fahzeuges sowie Anhängers.

in Ausübung ihrer beruflichen Tätigkeit für den
Versicherungsnehmer

aa) die von ihm beschäftigten Personen;

bb) weitere lnhaber/Gesellschaftersowie bei,iuristischen
Personen (einschließlich OHG und KG) deren
gesetzliche Vertreter.

(3) Der Versicherungsschutz umfasst

a) Schadenersatz-Rechtsschutz (§ 2 a),
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b) Arbeits-Rechtsschutz (§ 2 b), auch als Arbeitgeber
von hauswirtschaftlich und pflegedienstlich tätigen
Beschäftigten,

c) Wohnungs- und Grundstücks-Rechtsschutz (§ 2 c) für
alle in Ausübung der nach Absatz 1 a) versicherten
Tätigkeit selbst genutzten Grundstücke, Gebäude oder
Gebäudeteile in Deutschland sowie für alle selbst
bewohnten Wohneinheiten in Deutschland,

d) Rechtsschutz im Vertrags- und Sachenrecht (§ 2 d) für
den privaten Bereich (auch bel Rechtsauseinander-
setzungen aus personenbezogenen Versicherungs-
vefträgen Selbstständiger), die Ausübung nichtselbst-
ständiger Tätigkeiten und im Zusammenhang mit der
Eigenschaft als Eigentümer, Halter, Enrverber, M ieter und
Leasingnehmer von Motorfahrzeugen zu Lande, zu
Vlhsser und in der Luft sowie Anhängern,

e) Steuer-Rechtsschutz (§ 2 e),

I Sozial-Rechtsschutz (§ 2 f;,

g) Venrualtungs-RedtsschuU in Verkehrssachen (§ 2 g) aa),

h) Venrvaltungs-RechtsschuE (§§ 2 g) bb),

i) Disziplinar- und Standes-Rechtsschutz (§ 2 h),

j) Straf-Rechtsschutz (§ 2 i),

k) Ordnungswidrigkeiten-Rechtsschutz (§ 2 j),

l) Beratungs-Rechtsschutz im Familien-, Lebenspartner-
schafts- und Erbrecht (§ 2 k),

m) Rechtsschutz für Opfer von Gewaltstraftaten (§ 2 l),

n) Daten-Rechtsschutz (§ 2 m),

o) Telefonische Rechtsberatung (§ 2 n) bb),

p) Ergänzungs-Rechtsschutz (Spezialklausel 1 01 ).
Abweichend von Abschnitt A Absa2 2 c) umfasst der
Versicheru ngsschuE Rechtsa usei nande rse2ungen aus
allen Versicherungsverträgen; § 3 Absatz 2 h) bleibt
unberührt,

q) Zusatzleistungen (Spezialklausel 104).

(4) Es besteht kein Rechtsschutz für die Wahrnehmung
rechtlicher lnteressen als Eigentümer, Halter, Fahrer,
Enwerber, Mieter oder Leasingnehmer

a) eines Motorfahzeuges zu V\hsser oder in der Luft, das
ganz oder teilweise gewerblich genutä wird,

b) von Täxen und Mietwagen sowie Selbstfahrer-Vermiet-
fahzeugen, wenn leEtere nicht nurzumvorübergehenden
Gebrauch gemietet werden oder wenn sie vermietet
werden,

c) von Nutzfahrzeugen mit mehr als 1 t Nutzlast sowie
von Kraftomnibussen mit mehr als 9 Sitzen, sofern
der Versicherungsneh mer e ine se lbstständi ge Täti g-

keit im Transport- bzw. Omnibusgewerbe ausübt.

(5) Der Fahrer muss bei Eintritt des Rechtsschutzfalles die 
-vorgeschriebene Fahrerlaubnis haben, zum Führen des

Fahrzeugs berechtigt sein und das Fahrzeug muss
zugelassen oder mit einem Versicherungskennzeichen
versehen sein. Bei Verstoß gegen diese Obliegenheit
besteht Rechtsschutz nur für diejenigen versicherten
Personen, die von diesem Verstoß ohne Verschulden
oder leicht fahrlässig keine Kenntnis hatten. Bei grob
fahrlässiger Unkenntnis des Verstoßes gegen diese
Obliegenheit ist der Versicherer berechtigt, seine Leistung
in einem der Schwere des Verschuldens der versicherten
Person entsprechenden Verhältnis zu küEen. Vlhist die
versicherte Person nach, dass ihre Unkenntnis nicht
grob fahrlässig war, bleibt der Versicherungsschutz be-
stehen. N
Der Versicherungsschutz bleibt auch bestehen, wenn die Q
versiche(e Person oder der Fahrer nachweist, dass die §
Verletzung der Obliegenheit weder für den Eintritt oder
die Feststellung des Rechtsschutzfalles noch für die Fest-
stellung oder den Umfang derdem Versicherer obliegenden
Leistung ursächlich war. 3

(6) Endet der Versicherungsvertrag durch Berufsaufgabe oaer ft
Tod des Versicherungsnehmers, wird ihm bzw seinen o
Erben Versicherungsichutz auch für Rechtsschutzfälle -
gewährt, die innerhalb eines Jahres nach der Beendigung !
des Versicherungsvedrages eintreten und im Zusammen- A

---
--
--
-----
-
--
-
-
-

c)

d)

e)
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5. Spezialklauseln
Die Spezialklauseln gelten nur, wenn sie besonders vereinbart worden sind und im Versicherungsschein ausdrücklich genannt werden

hang mitder im Versicherungsschein genannten Eigenschaft
des Versicherungsnehmers stehen.

(7) Anpassung des Versicherungsschutzes bei Einführung
von Leistungsverbesserungen (Update-Garantie)

Mit Einführung neuer Versicherungsbedingungen zum
Sorglos-Rechtsschutz für Selbsts,tändige und Firmen
gelten etwaige Leistungsverbesserungen auch für be-
stehende ungekündigte Verlräge ohnt Mehrbeitrag. Die
Leistungsverbesserungen werden wirksam ab dem Zeit-
punK der Einführung der neuen Versicherungsbedingun-
gen. Eine \Aärtezeit besteht nicht.

§ 29 Rechtsschutz für Eigentümer und Mieter von Wohnungen
und Grundstücken
(1 ) Versicherungsschutz besteht für

a) den Versicherungsnehmer,

b) Personen, die im Versicherungsvertrag nach den
§§ 23 bis 28 a mitversichert sind,

c) Personen, die im Versicherungsveftrag nach § 29 na-
mentlich als miiversicherl bezeichnet werden, in ihrer
im Versicherungsschein bezeichneten Eigenschafi als

Spezialklausel 100 e)
Klausel zu §§ 23, 25,25 a,26 und 26 a - Single-Rechtsschutz
Abweichend von §§ 23 Absatz 1, 25 Absatz 1, 25 a Absatz 1, 26
Absatz 1 und 26 a Absatz 'l besteht kein Versicherungsschutz für den
ehelichen/eingetragenen oder mit dem Versicherungsnehmer in
häuslicher Gemeinschaft zusammen lebenden sonstigen Lebens-
partner.

Heiratet der Versicherungsnehmer bzw. geht er eine eingetragene
Lebenspartnerschaft ein oder zieht er mit einem sonstigen Lebens-
partner zusammen, erstreckt sich der Versicherungsschutz auch
auf den ehelichen/eingetragenen oder mit ihm in häuslicher Gemein- B)
schaft zusammen lebenden sonstigen Lebenspartner (im Sinne des
§ 3 Absatz 4 b), soweit dieser am setben Wohnsitz amflich gemeldet
ist. Der Versicherungsnehmer ist verpflichtet, innerhalb von zwei /rl
Monaten nach Zugang einer Aufforderung dem Versicherer die :^'.
Veränderung der Lebensumstände anzuzeigen. Tritt ein Rechtsschutz- (1 )

fall ein und ist die Veränderung der Lebensumstände noch nicht an-
gezeigt, ist für den ehelichen/eingetragenen oder sonstigen Lebens-
paftner der Versicherungsschutz ausgeschlossen. Dies gilt nicht, wenn
derVersicherungsnehmer nachweist, dass die Veränderung der Lebens-
umstände nach Abschluss des Versicherungsvertrages erfolgt ist
und der Rechtsschutzfall zu einem Zeitpunkt eingetreten ist, in dem
die Anzeigefrist noch nicht verstrichen war. Bei einem Verstoß ge-
gen diese Obliegenheit besteht Versicherungsschutz nur, wenn der
Versicherungsnehmer die Anzeigepflicht ohne Verschulden oder leicht
fahrlässig versäumt hat. Bei grob fahrlässigem Verstoß gegen diese
Obliegenheit ist der Versicherer berechtigt, seine Leistung in einem der
Schwere des Verschuldens des Versicherungsnehmers entsprechen-
den Verhältnis zu kürzen. Weist der Versicherungsnehmer nach, dass
der Obliegenheitsverstoß nicht grob fahrlässig war, bleibt der Ver-
sicherungsschutz bestehen.

Der Versicherungsschutz bleibt auch bestehen, wenn der Versiche-
rungsnehmer nachweist, dass die Verletzung der Obliegenheit weder t1\
für den Eintritt oder die Feststellung des Rechtsschutzfalles noch für Yt
die Feststellung oder den Umfang der dem Versicherer obliegenden
Leistung ursächlich war.

Spezialklausel 101

Klausel zu §§ 24, 28 und 28 a - Ergänzungs-Rechtsschutz
Versiched sind

A) Rechtsschutz im Vertrags- und Sachenrecht für Hilfs- und ln-
vestitionsgeschäfte

(1 ) Es besteht Versicherungsschutz für die !\hhrnehmung rechflicher D)

lnteressen aus solchen schuldrechtlichen Vefträgen, die im un-
mittelbaren Zusammenhang mit den Büro-, praxis-, Betriebs- und
Werkstatträumen und ihrer Einrichtung stehen. Der Versiche-
rungsschutz erstreckt sich insoweit auch auf die außergerichfliche
Wahrnehmung rechtlicher lnteressen.

- Eigentümer,

- Vermieter,

- Verpächter,

- Mieier,

- Pächter,

- Nutzungsberechtigter

von Grundstücken, Gebäuden oder Gebäudeteilen,
die im Versicherungsschein bezeichnet sind. Einer
Wohneinheit zuzurechnende Garagen oder Kraftfahr-
zeug - Abstellplätze sind eingeschlossen.

(2) Der Versicherungsschu2 umfasst:

a) Wohnungs- und Grundstücks-Rechtsschutz (§ 2 c),

b) Steuer-Rechtsschutz (§ 2 e),

c) Telefonische Rechtsberatung (§ 2 n) aa).

(3) Aufgrund besonderer Vereinbarung kann der Wohnungs-
und Grundstücks-Rechtsschutz (Absatz 2 a) aufdie gericht-
liche Wahrnehmung rechtlicher lnteressen beschränkt
werden.

Ausgeschlossen ist der Versicherungsschutz über die Ausschlüsse
des § 3 hinaus für die Mährnehmung rechtlicher lnteressen

a) im Zusammenhang mit der Anschaffung, Veräußerung oder
Belastung von Grundstücken, Grundstücksteilen, Betrieben,
Betriebsteilen und Praxen;

b) aus Verträgen, die nicht bloße Hilfsgeschäfte zur eigenilichen
Tätigkeit des Betriebes oder der Berufsausübung sind;

c) aus Versicherungsverträgen, die nicht der Sicherung der
Einrichtung, Ausstattung und Nutzung der Geschäftsräume
dienen.

Spezial-Straf-Rechtsschutz nach den Sonderbedingungen für
den Spezial-Straf-Rechtsschutz (SSR)

Versicherungsschutz besteht gemäß §§ 1 bis 7 SSR.

Dienstrei se-Rechtsschutz

Für die nach §§ 24 Absatz 1 a) aa), 28 Absatz 2 e) aa) und 28 a
Absatz 2 e) aa) mitversicherten Arbeitnehmer des Versiche-
rungsnehmers besteht während vom Versicherungsnehmer
angewiesener Dienstfahrten der Versicherungsschutz nach §§ 21

Absatz 4 a), d), 0 g), h), 28 Absaiz 3 a) f), i), j) und 28 a Absatz 3
a), f), i), j) auch bei der regelmäßigen Benutzung eigener, auf
sie zugelassener Motorfahrzeuge oder bei der gelegentlichen
Nutzung von Selbstfahrervermietfahrzeugen; Entsprechendes
gilt für weitere mitversiche(e Arbeitnehmer des Versicherungsneh-
mers als berechtigte lnsassen dieser Fahrzeuge.

Der Versicherungsschutz beginnt mit dem Antritt der Fahrt von
der Wohnung des Arbeitnehmers bzw. dem Abstellplatz des
Fahrzeuges und endet mit der Rückkehr nach dort. Der Ver-
sicherungsschutz ruht in der Zeit, in welcher der Hin- und Rück-
weg zum bzw. vom Zielort zu persönlichen oder geschäftlichen
Zwecken, die mit der versicherten Eigenschaft nach §§ 24, 28
oder 28 a in keinem Zusammenhang stehen, unterbrochen wird.
Das Gleiche gilt für die Verlängerung des Aufenthaltes am Zielofi.
Soweit aus einer zugunsten der mitversicherten Arbeitnehmer
oder für die benu2ten Kraftfahrzeuge andenveitig bestehenden
Rechtsschutzversicherung bedingungsgemäß Leistungen be-
ansprucht werden können, besteht kein Versicherungsschutz. Mit
der Anzeige des Rechtsschutzfalles nach § 17 Absatz t hat der
Versicherungsnehmer dem Versicherereine schriftliche Bestätigung
darüber zu erteilen, dass die mitversicherten Arbeitnehmer
oder Halter der Selbstfahrervermietfahrzeuge nicht über eigene
Rechtsschutzversicherungen verfügen bzw. diese bedingungsgemäß
nicht eintrittspflichtig sind.

Rechtsschutz im kollektiven Arbeits- und Dienstrecht
Der Versicherer trägt abweichend von § 3 Absatz 2 b) zusätzlich
zum Versicherungsschutz nach §§ 24 Absatz 2 b), 28 Absatz
3 b) und 28 a Absatz 3 b) - Arbeits-Rechtsschutz - die Kosten
für den Versicherungsnehmer als Arbeitgeber bei Rechts-
auseinandersetzungen im kolleKiven Arbeits- und Dienstrecht.

N
a
cf)
c{

a
o
o'{
c)

o
a
x.
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E) AGG-Rechtsschutz
Der Versicherungsschutz nach §§ 24 Absatz 2 b),28 Absatz 3 b)
und 28 a Absatz 3 b) wird enrveitert auf die gerichtliche Abwehr
von Ansprüchen nach dem Allgemeinen Gleichbehandlungsge-
setz (AGG) im Zusammenhang mit der Anbahnung von Arbeitsver-
hältnissen.

F) Verwaltungs-Rechtsschutz (§ 2 g) cc) 
?

Versicherungsschutz umfasst a ußerhal b des Verke hrsbere iches
die Wahrnehmung rechtlicher lnteressen Selbstständiger in
Widerspruchsverfahren und vor Verwaltungsgerichten in den
Bereichen Gewerberecht, Handwerksrecht und Zulassungsrecht
freier Berufe.

Spezialklausel 102

Klausel zu §§ 24, 28 und 28 a - Rechtsschutz im Vertrags- und
Sachenrecht für Selbstständige und Firmen

(1) Der Versicherungsschutz nach §§ 24 Absatz 2, 28 Absatz 3 d)
und 28 a Absatz 3 d) wird auf die gerichtliche Wahrnehmung recht
licher lnteressen aus privatrechtlichen Schuldverhältnissen (§ 2 d))
im unmittelbaren Zusammenhang mit der im Versicherungsschein
genannten gewerblichen, freiberuflichen oder sonstigen selbst-
ständigen Tätigkeit des Versicherungsnehmers ausgedehnt.

(2) Ausgeschlossen ist der Versicherungsschu2 für die \Aährnehmung
rechtlicher lnteressen

a) aus Versicherungsverträgen;

b) aus dem Bereich des Handelsvertreter- und Maklenechtes;

c) aus Verträgen über Motorfahrzeuge zu Lande, zu Wasser und
in der Luft sowie Anhänger;

d) außerhalb des Geltungsbereiches gemäß § 6 Absatz 1 .

Spezialklausel 103

Klausel zu §§ 24, 27 a und 28 - Rechtsschutz im Vertrags- und
Sachenrecht für Hilfs- und lnvestitionsgeschäfte
(1 ) Es besteht Versicherungsschutz für die Wahrnehmung recht-

licher interessen aus solchen schuldrechtlichen Verträgen,
die im unmittelbaren Zusammenhang mit den Büro, Praxis-,
Betriebs- oder Werkstatträumen und ihrer Einrichtung stehen.
Der Versicherungsschutz erstreckt sich insoweit auch auf die
außergerichtliche Viährnehmung rechtlicher lnteressen.

(2) Ausgeschlossen i§ der Versicherungsschu2 über die Ausschlüsse
des § 3 hinaus für die Vllahrnehmung rechtlicher lnteressen

a) im Zusammenhang mit der Anschaffung, Veräußerung oder
Belastung von Grundstücken, Grundstücksteilen, Betrieben,
Betriebsteilen und Praxen;

b) aus Verträgen, die nicht bloße Hilfsgeschäfte zur eigentlichen
Tätigkeit des Betriebes oder der Berufsausübung sind;

c) aus Versicherungsverträgen, die nicht der Sicherung der Ein-
richtung,Ausstattung und Nutzung der Geschäfr sräume dienen.

Spezialklausel 104

Klausel zu §§ 23, 24, 25, 25 a, 26, 26 a, 26 b, 27 , 27 a,28 und 28 a
- Zusatzleistungen
Der Versicherer trägt

(1 ) die Kosten für die Wahrnehmung rechtlicher Interessen des
Versicherungsnehmers oder einer mitversicheden Person im
unmittelbaren Zusammenhang mit einer Betreuungsanordnung
nach §§ 1896 tr. BGB gegen den Versicherungsnehmer, eine
mitversicherte Person oder einen mit den vorgenannten Personen
in einem Verwandtschaftsverhältnis 1. oder 2. Grades stehenden
Dritten. Die Kosten hierfür werden bis zu 750,- € abzüglich einer
vereinbaden Selbstbeteiligung übernommen (der Abzug entfällt bei

§§ 26 b, 27 a und 28 a).

Als Rechtsschutzfall gilt die Einleitung eines Verfahrens gemäß

§§ 271 ff. FamFG (Gesetz über das Verfahren in Familiensachen
und in den Angelegenheiten der freiwilligen Gerichtsbarkeit) durch
das zuständige Betreuungsgericht;

(2) zusätzlich zum Versicherungsschu2 nach §§ 23 Absatz 3 b),

25 Absa2 3 b), 25 a Absatz 2b),26 Absatz 3 b),26 a Absatz 2 b),

26 b Absatz 3b),27 Absatz 3 b),27 a Absatz 3 b), 28 Absatz 3 b)
und 28 a Absatz 3 b) - Arbeits-Rechtsschutz - die Kosten für die
versicheften Personen als Arbeitnehmer für die Wahrnehmung
rechtlicher lnteressen im Zusammenhang mit einer vom Arbeitge-
ber angestrebten Aufhebung des Arbeitsverhältnisses, wenn es
an einem Rechtsschutzfall nach § 4Absatz I fehlt; die Kosten hier-
für werden bis 750,- € abzüglich einer vereinbaden Selbstbeteili-
gung übernommen (der Abzug einer Selbstbeteiligung entfällt bei

§§ 26 b, § 27 a und 28 a);

(3) zusätzlich zum Versicherungsschutz nach §§ 23 Absatz 3 j),
25 Absatz 3 j), 25 a Absatz 2 j), 26 Absatz 3 k), 26 a Absatz 2 k),

26 b Absatz 3 l), 27 Absatz 3 l), 27 a Absatz 3 k), 28 Absatz 3 l) und

28 a Absatz 3 l) - Beratungs-Rechtsschutz im Familien-,
Lebenspartnerschafts- und Erbrecht - die Kosten für das Betrei-
ben des Geschäftes durch einen Rechtsanwalt einschließlich der
lnformation, des Einreichens, Fedigens söwie Unterzeichnens
von Schriftsätzen oder Schreiben (Nr. 2300 W RVG) bis zur Höhe
von 750,- € abzüglich einer vertraglich vereinbaden Selbstbeteili-
gung (der Abzug einer Selbstbeteiligung entfällt bei §§ 26 b, 27 a

und 28 a, und zwar auch dann, wenn es bei einer Beratung bleibt);

(4) zusätzlich zum Versicherungsschutz nach § 29 Abs. 2 b und ab-
weichend von § 3 Absatz 2 i) die Kosten für den Streit wegen
Anliegerbeiträge und Erschließungskosten für die im Versiche-
rungsschein aufgeführten selbst bewohnten Wohneinheiten im
Eigentum der versicherten Personen außerhalb der Land- und
Forstwirtschaft. Der Risikoausschluss nach § 3 Absatz 1 d) bleibt
hiervon unberühft,

(5) abweichend von § 26 Absatz 1 Satz 2, 26 b Absatz 1 Satz 2,

27 Absatz 1 Sa+z 2,27 a Absatz 1 Satz 2,28 Absa2 1 und 28 a
Absatz 1 sowie zusätzlich zu § 29 ARB die Kosten für Rechts-
auseinandersetzungen im Zusammenhang mit einer bevorstehen-
den selbstständigen Tätigkeit. Der genaue Versicherungsum-
fang ergibt sich aus Spezialklausel 112.

Spezialklausel 105

Klausel zu §§ 21 und 22 - Fußgänger-Rechtsschutz für den
Versicherungsnehmer und seine Familienangehörigen

Abweichend von §§ 21 und 22 erstreckt sich der Versicherungsschuz
auch auf den Versicherungsnehmer, seinen ehelichenleingetra-
genen oder mit ihm in häuslicher Gemeinschaft zusammen lebenden
sonstigen Lebenspadner (im Sinne des § 3 Absatz 4 b), soweit dieser
am setben Wohnsitz amtlich gemeldet ist, die minderjährigen Kinder
und die unverheirateten, nicht in einer eingetragenen oder sonstigen
Lebenspartnerschaft (im Sinne des § 3 Absatz 4 b) lebenden voll-
jährigen Kinder, letztere jedoch längstens bis zur nächsten Beitrags-
hauptfälligkeit die auf den Zeitpunkt folgt, in dem sie erstmalig eine auf
Dauer angelegte berufliche Tätigkeit ausüben und hierfür ein leistungs-
bezogenes Entgelt erhalten, auch bei der Teilnahme am öffentlichen
Verkehr, in ihrer Eigenschaft als

a) Fahrerjedes Fahrzeuges, dasweder ihnen gehört noch aufsie
zugelassen oder auf ihren Namen mit einem Versicherungs-
kennzeichen versehen ist,

b) Fahrgast,
c) Fußgänger,
d) Radfahrer,
e) Eigentümer, Halter oder Fahrer von Zweiradfahrzeugen mit

Ve rsiche rungsken nze iche n.

Spezialklausel 106

Klausel zu § 4 Absatz 1 - Wegfall der Wartezeit bei Rechtsschutz-
fällen im beruflichen Bereich

Abweichend von § 4 Absatz 1 entfällt die Wartezeit von drei
Monaten bei Rechtsschutzfällen im beruflichen Bereich, wenn die
Rechtsschutzversicherung innerhalb eines Monates nach Aufnahme
der se lbststä ndigen Tätigkeit abgeschlossen wird.

Spezialklausel 107

Klausel zu §§ 23, 25, 26 und 26 b - Versicherungsschutz für neben-
berufliche Tätigkeit beim Notdienst und bei Praxisvertretung im
Heilwesenbereich
Abweichend von §§ 23Absatz 1 b), 25Absata1,26Absatz 1 und 26 b
Absatz 1 umfasst der Versicherungsschu2 auch die \ ährnehmung
rechtlicher lnteressen im Zusammenhang mit einer nebenberuflichen
Tätigkeit beim Notdienst und beim Versehen von Praxisvedretungen
im Heilwesenbereich. Die Wahrnehmung rechtlicher lnteressen
aus schuldrechtlichen Verträgen im Sinne von §§ 23 Absatz 3 c), 25
Absatz 3 c), 26 Absatz 3 c) und 26 b Absatz 3 d) ist auf gerichtliche
Verfahren beschränK; darüber hinaus gilt eine Selbstbeteiligung von
150,- € je Rechtsschutzfall gemäß § 5 Absatz 3 c), sofern im

Versicherungsvertrag nicht eine höhere Selbstbeteiligung vereinbart
ist.

Spezialklausel 108

Klausel zu §§ 27 und 27 a ARB - Rechtsschutz vor Verwaltungs-
behörden und -gerichten

Abweichend von §§ 27Absatz3 h) und 27 aAbsatz 3 h) und in Verbindung
mit § 2 g) bb) besteht Versicherungsschutz fürden Versicherungsnehmer
auch für die \Aährnehmung rechtlicher lnteressen in ursächlichem
Zusammenhang mit seiner beruflichen Tätigkeit als lnhaber des im
Versicherungsschein bezeichneten land- oder forstwirtschaftlichen
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Betriebes, und zwar insoweit auch vor deutschen Veruraltungsbe-
hörden.

Spezialklausel 109

Klausel zu § 27 und 27 a - Rechtsschutz im Zusammenhang mit
Enteignungs-, Planfeststellungs-, Flurbereinigungs- sowie im
Baugesetzbuch geregelten Angelegenheiten
Der Risikoausschluss des § 3 Absatz 3 d) für die V1ährnehmung rechi-
licher lnteressen im Zusammenhang mit Enteignungs-, Planfest-
stellungs-, Flurbereinigungs- sowie im Baugesetzbuch geregelten
Angelegenheiten entfällt. Der Baurisikoausschluss naph § 3 Absatz
1 d) bleibt hiervon unberühft.

Spezialklausel 110

Klausel zu § 24 und § 28 - Rechtsschutz als beliehener Unter-
nehmer und als Bevollmächtigter im Zusammenhang mit der
Feuerstättenschau und dem Erlass des Feuerstättenbescheides
nach § 14 Schornsteinfeger-Handwerksgesetz

Der Versicherungsschutz umfasst auch die \Ahhrnehmung rechtlicher
lnteressen

a) im öffentlich-rechtlichen Bestallungsverhältnis als beliehener
Unternehmer gegenüber Venwaltungsbehörden,

b) vor VeMaltungsbehörden und -gerichten als bevollmächtigter
Bezirksschornsteinfeger im Zusammenhang mit der Feuer-
stättenschau nach § 14 Schornsteinfeger-Handwerksgesetz
gegenüber Eigentümern von Grundstücken oder Räumen im
Sinne von § 1 Schornsteinfeger-Handwerksgesetz.

Spezialklausel 111

Klausel zu § 24 Absatz 2, § 28 Absatz 3 und 28 a Absatz 3 - Rechts-
schutz für Arzte in Regressverfahren sowie für Apotheker bei
Vertragsmaßnahmen wegen Verstöße gegen § 129 Absatz 1 SGB V

DerVersicherungsschutz des§§ 24Absatz 2 d), 23Absatz 3 f) und 28 a
Absatz 3 f) - Sozial-Rechtsschutz -wird el1/veitert auf die Wahrnehmung
rechtlicher lnteressen in Vorverfahren, die sich aus Regressen und
anderen Vertragsmaßnahmen durch die zuständigen Gremien der
kassenärztlichen Vereinigungen und der Träger der gesetzlichen
Krankenversicherung wegen unwirtschaftlicher Verordnungs- und
Behandlungsweise oder unwirtschaftlicher Abgabe von Aaneimitteln
ergeben. Für das Vorverfahren kann die Kostenübernahme gemäß

§ 5 aufeinen im Versicherungsschein genannten Höchstbetrag begrenzt
werden.

Spezialklausel 112

Klausel zu §§ 26 Absatz 1, 26 b Absatz 1 und 29 - Rechtsschutz für
eine bevorstehende selbstständige Tätigkeit
Der Versicheru ngsnehme r ist be rechtigt, den Versicheru ngsschutz für
die Zeit ab Aufnahme der selbstständigen Tätigkeit nach den für den
Geschäftsbetrieb des Versicherers maßgebenden Tarifgrundsätzen
fortzusetzen.

Stellt der Versicherungsnehmer nach Aufnahme der selbstständigen
Tätigkeit innerhalb von zwei Monaten nach Zugang einerAufforderung
einen entsprechenden Antrag, so besteht Versicherungsschutz
für Rechtsschutzfälle, die nach Aufnahme dieser Tätigkeit eingetreten
sind; § 4 Absatz 1 Satz 3 und Absatz 3 a) kommt insoweit nicht zur
Anwendung.

Abweichend von § 26 Absatz 1 und in Eruveiterung'des Versicherungs-
schutzes nach § 29 besteht auch Versicherungsschutz für Rechts-
schutzfälle, die mit einer die selbstständige Berufsausübung vorbe-
reitenden Tätigkeit und der Anmietung der hierfür vorgesehenen
Praxis- und Geschäfisräume im Zusammenhang stehen. Bei nieder-
gelassenen Arzten, Heil- und Pflegeberufen, Apoihekern, Optikern und
Hörgeräteakustikern ist die Wahrnehmung rechtlicher lnteressen aus
schuldrechtlichen Verträgen im Sinne von § 26 Absatz 3 c) und 26 b
Absatz 2 d) mitversichert; dabei ist der Versicherungsschutz auf

N die gerichtliche Wahrnehmung rechtlicher lnteressen beschränkt.
Q Darüber hinaus gilt eine Selbstbeteiligung von 150,- € je Recht+
f,i schutzfall gemäß § 5 Absatz 3 c), sofern im Versicherungsvertrag

nicht eine höhere Selbstbeteiligung vereinbart ist.

Führt die vorbereitende Tätigkeit und die Anmietung von Gewerberäu-

o men nicht zur beabsichtigten Aufnahme einer selbstständigen Tätig-

5 keit, besteht dieser Versicherungsschutz auch, wenn der Versiche-
N rungsnehmer seine Tätigkeit als Nichtselbstständiger foftsetzt.

3 Der Versicherungsschutz umfasst beim Schornsteinfegerhandwerk

o auch die Wahrnehmung rechtlicher lnteressen im Zusammenhang mit

- dem Eingehen eines öffentlich-rechtlichen Bestallungsverhältnisses als
p betiehener Unternehmer gegenüber Veruvaltungsbehörden.

Spezialklausel 113

Klausel zu §§ 21, 21 a, 22, 26, 26 a, 26 b, 27 , 27 a, 28 und 28 a -
Ausschluss von Verkehrsordnungswidrigkeiten bei Verstößen
gegen die Vorschriften über die Geschwindigkeit, den ruhenden
Verkehr und Lichtzeichenanlagen
Vom Versicherungsschu2 gemäß §§ 21 Absalz 4h),21 a Absa2 3 h),

22 Absatz 3 g), 26 Absatz 3 j),26 a Absatz 3 j),26 b Absatz 3 k),
27 Absatz 3 k), 27 a Absatz 3 k), 2SAbsaE 3 k) sowie 28 a Absatz
3 k) ist die Verteidigung in Verfahren wegen des Vorwurfes einer
Ordnungswidrigkeit nach § 49 Absatz 'l Nr. 3 SIVO (Verstöße
gegen die Vorschriften über die Geschwindigkeit), § 49 Absatz 1

Nr. 12 SIVO (Verstöße gegen die Vorschriften über das Halten oder
Parken), § 49Absatz 1 Nr.'1 3 StVO (Verstöße gegen die Vorschrif-
ten über Parkuhren, Parkscheine oder Parkscheiben) sowie § 49 Ab-
satz 3 Nr. 2 StVO (Nichtbefolgen von Wechsellicht- oder Dauerlicht-
zeichen) ausgeschlossen, es sei denn die Ver§öße stehen im Zu-
sammenhang mit einem Verkehrsunfall.

Spezialklausel 114

Klausel zu § 3 Absatz 2 cl - Versicherungsschutz für die
Wahrnehmung rechtlicher lnteressen aus Anstellungsverträgen
gesetzlicher Vertreter juristischer Personen

Abweichend von § 3Absatz 2 c) umfasst der Versicherungsschutz auch
die Wahrnehmung rechtlicher lnteressen aus dem der versicherten
Funktion als gesetzlicher Vedreter einer juristischen Person zugrunde-
liegenden Anstellungsvertrag; davon ausgenommen ist die Abwehr von
Haft pflichtansprüchen aus Vermögensschäden.

Die Eigenschaft, für die der Versicherungsschutz gewährt wird, und die
juristische Person, für die der Versicherungsnehmer tätig ist, sind im
Versicherungsschein zu bezeichnen.

Soweit nicht etwas anderes vereinbart ist, beschränK sich der Versiche-
rungsschutz auf die gerichtliche lnteressenwahrnehmung.

Beendet der Versicherungsnehmer die Tätigkeit, in deren Eigenschaft
er versichert ist, dadurch, dass er in der bisher versicherten oder einer
anderen versicherbaren Eigenschaft bei derselben oder bei einer
anderen juristischen Person tätig wird, bleibt der Versicherungsschutz
bestehen. Die Beendigung der Tätigkeit bzw. die Aufnahme der neuen
Tätigkeit ist dem Versicherer innerhalb von zwei Monaten mitzuteilen.
Bei Verstoß gegen diese Obliegenheit besteht Versicherungsschutz nur,
wenn der Versicherungsnehmer die Anzeigepflicht ohne Verschulden
oderleicht fahrlässig versäumt hat. Beigrob fahrlässigem Verstoß gegen
diese Obliegenheiten ist der Versicherer berechtigt, seine Leistung
in einem der Schwere des Verschuldens des Versicherungsnehmers
entsprechenden Verhältnis zu kürzen. Weist der Versicherungsnehmer
nach, dass der Obliegenheitverstoß nicht grob fahrlässig war, bleibt der
Versicherungsschutz bestehen.

Der Versicherungsschutz bleibt auch bestehen, wenn der Versiche-
rungsnehmer nachweist, dass die Verletzung der Obliegenheit weder
für den Eintritt oder die Feststellung des Rechtsschutzfalles noch für
die Feststellung oder den Umfang der dem Versicherer obliegenden
Leistung ursächlich war.

Spezialklausel 115

Klausel zu §§ 24, 28 und 28 a - Versicherungsvertrags-Rechts-
schutz für Selbstständige und Firmen

Es besteht Versicherungsschutz für die Wahrnehmung rechtlicher
lnteressen aus Versicherungsverträgen aller Art, die im unmittelbaren
Zusammenhang mit der im Versicherungsschein angegebenen
versicherten Eigenschaft (Betriebsad) stehen, der Versicherungs-
schutz beschränkt sich insoweii auf die gerichtliche lnteressen-
wahrnehmung. Ausgeschlossen ist die Wahrnehmung rechtlicher
lnteressen aus dem Rechtsschutzversicherungsvertrag gegen den
Versicherer oderdasvon diesem mitder Leistungsregulierung beauftragte
Unternehmen.

Soweit Versicherungsschutz nach Spezialklausel 101 oder 103 verein-
bart ist, besteht dieser unabhängig hiervon.

Spezialklausel 116

Klausel zu § 24 Absatz 3 - Rechtsschutz für das Kraftfahrzeug-
gewerbe

Fü r Betrie be des Kraft fa h rze ughande ls, des Kra ft fah rzeughandwe rks-
und Tankstellen besteht abweichend von § 24 Absatz 3 Verkehrs-
Rechtsschutz gemäß § 21 Absätze 1, 4, 7 und I für alle auf den
Versicherungsnehmer zugelassenen, auf seinen Namen mit einem
Versicherungskennzeichen versehenen oder in seinem Eigentum
stehenden Motorfahzeuge zu Lande sowie Anhänger und Fahrer-
Rechtsschutz gemäß § 22 AbsäQe 2, 3 und 5.

Abweichend von § 21 Absatz 4 b) besteht kein Rechtsschutz im
Vertrags- und Sachenrecht für Motorfahrzeuge, die nicht auf den Ver-

Seite 25 RS MA/07076/050/6598764-3



sicherungsnehmer oder nur mit einem roten Kennzeichen zugelassen
sind.

Spezialklausel '117

Klausel zu § 28 und 28 a - Pauschaler Rechtsschutz für das Kraft-
fahrzeuggewerbe bzw. Sorglos-Rechtsschutz für das Kraft-
fahrzeuggewerbe

Betriebe des Kraftfahrzeughandels, des Kraftfalhrzeughandwerks
und Tankstellen können den Versicherungsschutz nach § 28 bzw. 28 a
vereinbaren.

ln Ergänzung zu § 28 Absatz 2 e) aa) bzw. 28 a Absap 2 e) aa) ARB
besteht dabei fürdie vom Versicherungsnehmer beschäft igten personen
auch in ihrer Eigenschaft als berechtigte Fahrer oder lnsassen der nicht
auf den Versicherungsnehmer zugelassenen Fahzeuge, die sich bei
Eintritt des Rechtsschutzfalles in der Obhut des Versicherungsnehmers
befinden oder in dessen Betrieb vorübergehend benutzt werden.

Abweichend von §§ 28 Absaiz 3 d) bzw. 28 a Absatz 3 d) besteht
kein Rechtsschutz im Vertrags- und Sachenrecht für Motorfahrzeuge,
die nicht auf den Versicherungsnehmer oder nur mit einem roten
Kennzeichen zugelassen sind,

Spezialklausel 118

Klausel zu § 21 - Verkehrs-Rechtsschutz für private Kraft-
fahrzeuge von Selbstständigen und Freiberuflern sowie ihren
Familienangehörigen
(1 ) Abweichend von § 21 Absa2 1 besteht der Versicherungsschutz für

a) den Versicherungsnehmer,

b) seinen ehelichen/eingetragenen oder mit ihm in häuslicher
Gemeinschaft zusammen lebenden sonstigen Lebenspartner
(im Sinne des § 3Absatz 4 b), soweit dieseram selben Wohnsitz
amtlich gemeldet ist,

c) die minderjährigen Kinder ,

d) die unverheirateten, nicht in einer eingetragenen oder sonsti-
gen Lebenspadnerschaft (im Sinne des § 3 Absatz 4 b) leben-
den volljährigen Kinder, jedoch längstens bis zur nächsten
Beitragsfälligkeit, die auf den ZeitpunK folgt, in dem sie erst-
malig eine auf Dauer angelegte berufliche Tätigkeit ausüben
und hierfür ein leistungsbezogenes Entgelt erhalten,

in ihrer Eigenschaft als Eigentümer oder Halter jedes bei
Vertragsabschluss oder während der Vertragsdauer auf sie
zugelassenen oder auf ihren Namen mit einem Versicherungs-
kennzeichen versehenen oder als Mieter jedes von ihnen als
Selbstfahrer-Vermietfahrzeug im vorübergehenden Gebrauch
gemieteten Motorfahrzeuges zu Lande sowie Anhängers.

Spezialklausel 119

Klausel zu §§ 21, 22,25,26,26 b und 29 ARB - Beitragsfreistellung
bei Arbeitslosigkeit des Versicherungsnehmers
1. Die Verpflichtung zur weiteren Beitragszahlung für den Versi-

cherungsvertrag entfällt, wenn bei Eintritt der Arbeitslosigkeit die
Beiträge ein Jahr ununterbrochen entrichtet worden sind und die
Arbeitslosigkeit mindestens drei Monate gedauert hat (Beitrags-
freistellung).

Die Beitragsfreistellung wird längstens für die Dauervon einem Jahr
ab Beginn der Arbeitsloslgkeit und höchstens bis zur Vollendung
des 55. Lebensjahres des Versicherungsnehmers gewährt. Bei
forldauernder Arbeitslosigkeit kann mit dem Versicherer vereinbart
werden, dass der Vertrag für die Dauer von bis zu einem Jahr zur
Ruhe gestellt wird. Für die Dauer der Ruheversicherung besteht
kein Versicherungsschutz. Bei Wiederinkraftse2ung des Vertrages
kommt § 4 Absatz 1 Satz 3 und Absatz 3 a) ARB (\ ärtezeitregelung)
nicht zur Anwendung.

2. Der Versicherungsnehmer muss zur Erlangung der Beitrags-
freistellung ein mindestens zweijähriges ununterbrochenes und
ungekündigtes sowie nicht befristetes, sozialversicherungs-
pflichtiges Arbeitsverhältnis nachweisen.

3. Das Vorliegen der unter 2. genannten Voraussetzungen muss
der Versicherungsnehmer jeweils durch entsprechende Beschei-
nigungen des Arbeitgebers nachweisen, wenn er die Beitragsfrei-
stellung beansprucht. Er mussaußerdem eine Bescheinigung der
Bundesagentur für Arbeit vorlegen, aus der sich der Beginn seiner
Arbeltslosigkeit ergibt.

4. Der Anspruch auf Beitragsfreistellung ist unvezüglich geltend
zu machen. Die Leistungspflicht des Versicherers beginnt mit -dem Kalendermonat, der auf den Eingang der in 3. genannten
Bescheinigungen beim Versicherer folgt. :5. Der Versicherer ist von der Verpflichiung zur Leistung frei, wenn der 

-Versicherungsnehmer den Eintritt der Arbeitslosigkeit vorsätzlich :
oder grob fahilassig herbeiführt. :

6. Der Versicherungsnehmer informiert den Versicherer unverzüg- E
lich über das Ende der Arbeitslosigkeit. Der Versicherer kann f
jederzeit Nachweise über die Fortdauer der Arbeitslosigkeit des E
Versicherungsnehmers anfordern. Unabhängig davon ist der E
Versicherer berechtigt, bei der Bundesagentur für Arbeit jederzeit l
Auskünfte über die Fortdauer der Arbeitslosigkeit des Versiche- E
rungsnehmers einzuholen. 

-7 . Der Versicherungsnehmer informiert den Versicherer unverzüglich, E
wenn seine sozialversicherungspflichtige Tätigkeit endet, insbe- :
sondere, wenn er eine nicht sozialversicherungspflichtige Tätigkeit E
aufnimmt, also z. 8., wenn er als Hausfrau/Hausmann oder freibe- E
ruflich oder selbstständig tätig wird. ln diesen Fällen entfällt der E
BeitragsanteilfürdieBeitragsfreistellungbeiArbeitslosigkeit. :

8. Der Versicherungsnehmer und der Versicherer können die vertrag-
lich eingeschlossene Beitragsfreistellung bei Arbeitslosigkeit für
die gesamte Restlaufzeit des Vertrages widerrufen. Der Widerruf
muss schriftlich, spätestens drei Monate vorAblauf des Versiche- -rungsjahres erfolgen.
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imCONCORDIA
\Q/ Rechtsschutz-Versicherungs-AG

Sonderbedingungen
Die Sonderbedingungen gelten nur, wenn sie besonders vereinbart worden sind und im Versicherungsschein ausdrücklich genannt
werden.

Sonderbedin gu nge n für den S pezial-Straf-Rechtsschutz (SS R)

c{
cf)
t\
c{

o
o
c!
o
o
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d

§ 1 Versicherte Personen
(1 ) Der Versicherer übernimmt die unter § 5 aufgeführten Kosten in
Straf- und Ordnungswidrigkeitsverfahren sowie in standes- und diszi-
plinarrechtlichen Verfahren, wenn im unmittelbaren Zusammenhang mit

a) der im Versicherungsschein genannten selbstständigen bzw.
fre iberuf liche n oder la nd- bzw. fo rstwirlschaft lichen Täti gke it,

b) einer ehrenamtlichen Tätigkeit,

c) einer beruflichen Tätigkeit als Nichtselbstständiger

oder

d) einem privaten Tun oder Unterlassen

desVersicherten in Straf- oder Ordnungswidrigkeitsverfahren gegen
diesen ermittelt wird, Versicherte beschuldigt oder als Zeugen
vernommen werden oder standes- bzw. disziplinarrechfliche
Ve rfa hren ge ge n Ve rsiche rte eingeleitet we rde n.

(2) Versicherungsschutz besteht für die Versicherten. Sofern nicht etwas
anderes vereinbart ist, gelten als Versicherte

a) im Falle von Absatz 1 a) der Versicherungsnehmer und - in
Ausübung ihrer beruflichen Tätigkeit für den Versicherungsneh-
mer-die nach § 24Abs.1 a) bzw. b), nach § 2TAbsatz 2 a) bis
e) sowie g), nach § 27a Absatz 1 c) und Absatz 2 a) bis e) sowie
g), nach § 28 Absatz 2 e) oder nach § 28a Absatz 2 e) ARB
mitversicheden Personen; handelt es sich beim Versicherungs-
nehmer um eine juristische Person, für die ein Aufsichtsrat
bestellt ist oder ein beratendes Organ besteht, sind auch dessen
Mitglieder mitversichert.

b) im Falle von Absatz 'l b) bis d) der Versicherungsnehmer - es
sei denn, es ist lediglich der Versicherungsschutz nach § 24
ARB oder ausschließlich der Spezial-Straf-Rechtsschutz ver-
einbart - und die nach § 23 Absatz 1 und 2, nach § 25 Absatz
1 und 2, nach § 25a Absatz 1 i.V.m. § 25 Absatz 1 und 2, nach
§ 26Absatz l und2 a) sowie b), nach s 26aAbsatz 1 i.Vm.
§ 26 Absatz 'l und 2 a) sowie b), nach § 26b Absa2 1 und 2
a) sowie b), nach s 2TAbsatz 1 b) und 2 a) bis e), nach s 27a
Absatz 1 b) und 2a) bise), nach §28Absatz 1 b) und 2 a) bisc)
oder nach § 28a Absatz 'l b) und 2 a) bis c) ARB mitversicherten
Personen.

(3) lm Falle von Absatz 1 a) kann vereinbart werden, dass auch aus
den Diensten des Versicherungsnehmers ausgeschiedene personen
Versicherungsschutz für Rechtsschutzfälle erhalten, die sich aus ihrer
früheren Tätigkeit für den Versicherungsnehmer ergeben, solange dieser
der Rechtsschutzgewährung nicht widerspricht.

(4) Andert der Versicherungsnehmer seine im Versicherungsschein
bezeichnete Tätigkeit, erstrecK sich der Versicherungsschutz auch auf
die neue Tätigkeit, wenn der Versicherungsnehmer die Anderung seiner
Tätigkeit innerhalb von zwei Monaten nach deren Aufnahme anzeigt.
Erfolgt die Anzeige später, erstrecK sich der Versicherungsschutz auf
die neue Tätigkeit erst ab dem Zeitpunkt des Eingangs derAnzeige beim
Versicherer. § 11 ARB bleibt unberührt.

§ 2 Umfang der Versicherung
Der Versicherungsschutz umfasst:

a) Straf-Rechtsschutz für die Verteidigung wegen des Vorwurfes

aa) eines Vergehens, dessen vorsätzliche wie auch fahrlässige
Begehung strafbar ist; einem Vergehen gleichgestellt wird ein

Verbrechen, für das der Straftatbestand Milderungen für min-
derschwere Fälle vorsieht und bei dem das Mindestmaß unter
einem Jahr Freiheitssirafe liegt;

bb) eines nur vorsätzlich begehbaren Vergehens, soweit nicht
ehruas anderes vereinbart ist;

cc) von Vergehen nach § 44 Bundesdatenschutzgesetz.

lm Falle einer rechtskräftigen Verurleilung wegen einervorsä2lich
begangenen Straftat entfällt insoweit rückwirkend der Versiche-
rungsschutz und ist der Versicherte verpflichtet, dem Versicherer
die hierfür erbrachten Leistungen zurückzuerstatten. Bei Abschluss
des Verfahrens durch einen Strafbefehl bleibt der Versicherungs-
schutz auch bei rechtskräftiger Verurteilung wegen einer Vorsatztat
bestehen.

b) Ordnungswidrigkeiten-Rechtsschutz fürdie Verteidigung wegen des
Vorwurfes einer Ordnungswidrigkeit;

c) Disziplinar- und Standes-Rechtsschutz für die Verteidigung in
Disziplinar- und Standesrechtsverfahren ;

d) Versicherungsschutz für die Stellungnahme eines Rechtsanwalts,
die im lnteresse des versicherten Unternehmens notwendig wird,
weil sich ein Ermittlungsverfahren auf das versichefte Unternehmen
bezieht, ohne dass bestimmte Betriebsangehörige beschuldigt wer-
den (Firmenstellungnahme);

e) Beistandsleistung durch einen Rechtsanwalt bei der Vernehmung
einerversicheden Person als Zeuge, wenn diese Person die Gefahr
einer Selbstbelastung annehmen muss (Zeugenbeistand).

§ 3 Ausgeschlossene Rechtsangelegenheiten

(1) Soweit nicht etwas anderes vereinbart ist, gelten im Anwendungs-
bereich des Spezial-Skaf-Rechtsschutz die Risikoausschlüsse des
§ 3 Absatz 1 ,2 und 3 ARB als aufgehoben - mit Ausnahme der Vlhhr-
nehmung rechtlicher Interessen aus dem Bereich des Kartellrechts.

(2) Der VersicherungsschuP umfasst nicht die Verteidigung gegen den
Vorwurf der Verletzung einerverkehrsrechtlichen Vorschrift , soweit nicht
etwas anderes vereinbart ist.

§ 4 Voraussetzungen für den Anspruch auf Rechtsschutz
Anspruch auf Rechtsschutz besteht nach Eintritt eines Rechtsschutz-
falles innerhalb des versicherten Zeitraumes. Als Rechtsschutzfall gilt

a) für die Straf- und Ordnungswidrigkeitenverfahren die Einleitung eines
Ermittlungsverfahrens gegen den Versicherten. Ein Ermittlungsver-
fahren gilt als eingeleitet, wenn es bei der zuständigen Behörde als
solches verfügt ist;

b) fürden Zeugenbeistand die mündliche oder schriftliche Aufforderung
an den Versicherten zur Zeugenaussage;

c) für die standes- und disziplinarrechtlichen Verfahren die Einleitung
eines standes- oder disziplinarrechtlichen Verfahrens gegen den
Versicheden.

Wird in demselben Ermittlungsverfahren gegen mehrere Versicherte
ermittelt oder werden in demselben Ermittlungs-, Straf- oder Ordnungs-
widrigkeitenverfahren mehrere Versicherte zur Zeugenaussage aufge-
forde(, handelt es sich um denselben und nicht jeweils einen neuen
Rechtsschutzfa ll.

§ 5 Leistungsumfang
(1 ) Der Versicherer trägt
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a) die dem Versicheden auferlegten Kosten der vom Rechtsschutz
umfassten Verfahren;

b) die angemessenen Kosten eines für den Versicherten tätigen
Rechtsanwalts, soweit nicht etwas anderes vereinbart ist;

c) die angemes$nen Kosten für notwendige,Reisen des für den
Versichetten tätigen Rechtsanwaltes an den Ort des zuständigen
Gerichts oder den Si2 der Ermittlungsbehörde,'soweit nicht etwas
anderes vereinbad ist;

d) die angemessenen Ko§en der vom Versicherten in Auftrag ge-
gebenen Sachverständigengutachten, die für seine Verteidigung
erforderlich sind, soweit nicht etwas vereinbart ist;

e) die gesetzliche Vergütung des für den gegnerischen Nebenkläger
tätigen Rechtsanwaltes, soweit der Versicherte durch deren Über-
nahme eine Einstellung des gegen ihn anhängigen Strafuerfahrens
erreicht hat, obwohl ein hinreichender Tatverdacht fortbestand;

f) die Reisekosten des Versicherlen an den Ort des zuständigen
ausländischen Gerichts (§ 5 Absatz 1 g ARB);

g) die Kosten für die verwaltungsrechtliche Tätigkeit eines vom Ver-
sicherten beauftragten Anwaltes zur Unterstützung der Verteidigung
in einem eingeleiteten und vom Versicherungsschutz umfassten
Straf- oder Ordnungswidrigkeitenverfahren.

(2) Die Höhe des im Einzelfall zu tragenden Betrages bestimmt
sich unter Berücksichtigung aller Umstände, insbesondere der Be-
deutung derAngelegenheit, des Umfanges und der Schwierigkeit der
Tätigkeit.

(3) Soweit nicht etwas anderes vereinbart ist, sorgt der Versicherer für

a) die ÜberseEung derfürdie Wahrnehmung der rechtlichen lnteressen
des Versicheften im Ausland notwendigen schriftlichen Unterlagen
und trägt die dabei anfallenden Kosten sowie die Kosten eines
notwendigen Übersetzers (Dolmetschers).

b) dieZahlung eineszinslosen Darlehensbiszu derim Versicherungs-
schein vereinbarten Höhe für eine Kaution, die gestellt werden muss,
um den Versicheden einstweilen von Strafuerfolgungsmaßnahmen
zu verschonen. Zur Rückzahlung der vom Versicherer geleisteten
Kaution ist neben dem beschuldigten Versicherten auch der Ver-
sicherungsnehmer verpflichtet, sofern er mit der Kautionsleistung
des Versicherers einverstanden war.

(4) Der Versicherer trägt nicht die im Versicherungsschein für jeden
Rechtssch u2fa ll vereinba rte Se lbstbetei li gung.

§ 6 örtlicher Geltungsbereich
(1 ) Der Versicherungsschutz bezieht sich auf Rechtsschutzfälle, die in
Europa eingetreten sind und für die in diesem Bereich der Gerichtsstand
ist.

(2) Aufgrund besonderer Vereinbarung kann der Versicherungsschutz
auf außerhalb Europas eintretende Rechtsschutzfälle ausgedehnt oder
auch auf in der Bundesrepublik Deutschland eintretende Rechtsschutz-
fälle begrenzt werden.

§ 7 Anzuwendendes Recht

Soweit nicht ausdrücklich etwas anderes bestimmt ist, gelten die Bestim-
mungen der §§ 1 bis 20ARB.
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Sonderbed in gu nge n für den C ross Com pt iance-Rec htssch utz (CCR)

§ 1 Versicherungsgegenstand und anzuwendendes Recht
Versicherungsschutz besteht für die Wahrnehmung rechfl icher lnteressen
im Zusammenhang mit Verfahren, die Kürzungen von landwirtschafl-
Iichen Direktzahlungen gemäßArt.2 d) der Verordhung (EG) Nr. 7312009
(vormals Nr. 178212A0! wegen eines tatsächlichen oder behaupteten
Verstoßes gegen Vorschriften in den Bereichen uTnwelt, Futtermittel-
und Lebensmittelsicherheit sowie Tiergesundheit und Tierschutz (Cross
Compliance) betreffen.

Die Bestimmungen der §§ 1 bis 20 ARB finden Anwendung, soweit nicht
ausdrücklich etwas anderes bestimmt ist.

§ 2 Versicherte Personen; mitversicherte Unternehmen
Ve rsiche run gsschutz besteht für den Ve rsicheru ngsne hme r und/oder
die im Versicherungsschein genannten natürlichen oder juristischen
Personen.

Niederlassungen des Versicherungsnehmers in Deutschland sind
mitversiched, soweit sie nicht rechtlich selbstständig sind. Rechilich
selbstständige Tochter-, Schwester- oder Beteiligungsunternehmen
gelten als mitversichert, soweit dies vereinbart und diese im Versiche-
rungsschein benannt sind.

Alle hinsichtlich des Versicherungsnehmers geltendgn Bestimmungen
sind sinngemäß für oder gegen Mitversicherte anzuwenden.

§ 3 Umfang der Versicherung
Der Versicherungsschutz umfasst die \Äährnehmung der rechilichen
lnteressen des Versicherungsnehmers vor Venvaltungsgerichten im
Zusammenhang mit einer gegen den Versicherungsnehmer verhängten
Kürzung beantragter bzw. bereits empfangener Direktzahlungen.

§ 4 Voraussetzungen für den Anspruch auf Rechtsschutz (Rechts-
schutzfall)

Anspruch auf Rechtsschutz besteht nach Eintritt eines Rechtsschutzfal-
les innerhalb des versicherten Zeitraums. Als Rechtsschutzfall gilt der
tatsächliche oder behauptete Verstoß des Versicherungsnehmers gegen
Vorschriften nach §'l , dervon der Behörde als Grundlage fürdie Kürzung
von Direktzahlungen herangezogen wird. Bei mehreren - gleichartigen
oder ungleichartigen - Verstößen ist der erste Verstoß maßgebend, bei
einem Dauerverstoß dessen Beginn.

Liegt der tatsächliche oder behauptete Verstoß gegen Vorschriften
nach § 1 innerhalb von drei Monaten nach Beginn dieses Versich-
rungsschutzes oder löst eine Willenserklärung oder Rechtshandlung,
die vor oder innerhalb von drei Monaten nach Beginn dieses Versiche-
rungsschutzes vorgenommen wird, den Rechtsschutzfall aus, besteht
kein Versicherungsschutz.

§ 5 Leistungsumfang
(1 ) Der Versicherer trägt

a) die dem Versicherungsnehmer auferlegten Kosten des vom
Rechtsschutz umfassten Gerichtsverfahrens einschließlich der
Entschädigung für Zeugen und Sachverständige, die vom Gericht
herangezogen werden;

b) die gesetzliche Vergütung eines für den Versicherungsnehmer
tätigen Rechtsanwaltes,

c) die Kosten für notwendige Reisen des für den Versicherungsnehmer
tätigen Rechtsanwaltes an den Ort des zuständigen Gerichts;

d) die der Gegenseite durch die Vlhhrnehmung deren rechtlicher
lnteressen im Gerichtsverfahren entstandenen gesetzlichen
Kosten.

(2) Der Versicherer trägt nicht die im Versicherungsschein für jeden
Rechtsschutzfa ll vereinbade Selbstbeteiligung.

§ 6 Versicherungssumme

Der Versicherer zahlt in jedem Rechtsschutzfall bis zu der im Versiche-
rungsve rtra g vere in ba rte n Ve rsicherun gssum me. Die Versicheru ngs-
summe bildet zugleich die Höchstleistung für alle zeitlich und ursächlich
zusammenhängenden Rechtsschutzfälle.

§ 7 Örtlicher Geltungsbereich

Der Versicherungsschutz bezieht sich auf Rechtsschu2fälle, die in
Europa eintreten, soweit die \ ährnehmung rechtlicher lnteressen in
Deutschland erfolgt und ein deutsches Gericht zuständig ist.

§ 8 Ausgeschlossene Rechtsangelegenheiten

Es besteht kein Versicherungsschutz

(1) wenn rechtskräfiig festgestellt wird, dass die Kürzung der Direk2ah-
lungen darauf beruht, dass der Versicherungsnehmer vorsätzlich gegen
Vorschriften nach § 1 verstoßen hat. Bereits erbrachte Leistungen sind
an den Versichererzurückzuerstatten, und zwar auch dann, wenn dem
Versicherungsnehmer - unter anderem - mehrere vorsätzliche Verstöße
vorgeworfen wurden und mindestens ein vorsätzlicher Verstoß rechts-
kräftig festgestellt wird ;

(2) fü r Venva ltu ngs-Vo llstrecku n gsverfa hre n ;

(3) für die Verteidigung oder anderweitige lnteressenwahrnehmung
in Strafuerfahren; insoweit kann über den gegebenenfalls vereinbar-
ten Spezial-Straf-Rechtsschutz Versicherungsschutz in Betracht
kommen;

(4) für Rechtsschutzfälle, die dem Versicherer später als 2 Jahre nach
Beendigung des Versicherungsvedrages gemeldet werden;

(5) wenn die Kürzung der Direktzahlung als wiederholter Verstoß be-
zeichnet wird;

(6) wenn die Küaung der Direktzahlung mit unvollständiger oder un-
richtiger Beantragung von Direktzahlungen begründet wird.

§ 9 Schuldhaftes Verhalten Dritter

Schuldhaftes Verhalten (Tun oder Unterlassen) Dritter, derer sich
der Versicherungsnehmer zur Erfüllung seiner Cross Compliance-
Verpflichtungen bedient, ist jenem - auch bei mangelndem eigenen
Auswahl-, Organisations- oder Überwachungsschulden - zuzu-
rechnen.
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Allgem eine Tarifbestim m un gen

Versicheru n g s su mme

Sofern im Versicherungsantrag nichts anderes vereinbart ist, gilt
Folgendes:

Den Beiträgen liegt eine unbegrenzte Versicherungssumme bei der
Geltendmachung von Schadenersatz wegen personenschäden ein-
schließlich der sich aus den Personenschäden ergebenden Ver-
mögensschäden zugrunde. Ansonsten beträgt die Versicherungs-
summe 500.000 € je Rechtsschutzfall; darin eingeschlossen sind
Kautionsdarlehen bis 100.000 € .

Beim Rechtsschuiz in Übersee beträgt die Versicherungssumme
155.000 € je Rechtsschutzfall (gilt auch bei der celtendmachung von
Schadenersatz wegen Personenschäden).

Geltungsbereich
Der Versicherungsschutz gilt für Rechtsschutzfälle in aller Welt, wenn
die Wahrnehmung der rechtlichen lnteressen in Europa, in den Anlie-
gerstaaten des Mittelmeeres, auf den Kanarischen lnseln, den Azoren
oder auf Madeira erfolgt und die gesetzliche Zuständigkeit der dortigen
Gerichte und Behörden gegeben ist.

Der Versicherungsschutz besteht bei privaten und beruflichen Reisen
auch für die \ /ahrnehmung der rechflichen lnteressen außerhalb
Europas und der anderen oben genannten Gebiete, wenn der
Rechtsschutzfall bei einer längstens 6 Wochen dauernden privaten
oder beruflichen Reise eintritt und nicht im unmittelbaren Zusammen-
hang mit einer beruflichen Tätigkeit und auch nicht im unmittelbaren
Zusammenhang mit dem An- und Verkauf von lmmobilien oder von
Nutzungsrechten an lmmobilien steht (übersee-Rechtsschutz). Beim
Schüleraustausch, bei Au-Pair-Aufenthalten und bei Sonder-
vereinbarungen vor Reiseantritt besteht der Versicherungsschutz auch
bei länger andauernden Reisen.

Telefonische Rechtsberatu ng

Der Versicherungsnehmer kann sich in allen versicherten Rechtsange-
legenheiten durch einen Rechtsanwalt telefonisch beraten lassen
(bei den Sorglos-Tarifen auch in nicht versicherten Rechtsangelegen-
heiten). Die Beratung ist für ihn kostenlos; er zahlt lediglich die Telefon-
gebühr. Auch eine eventuell im Vertrag vereinbarte Selbstbeteili-
gung kommt nicht zurAnwendung.

Wartezeit

Auf die Wadezeit wird immer dann verzichtet, wenn das Risiko ander-
weitig versichert war und im unmittelbaren Anschluss an die Vorversi-
cherung übernommen wird. Darüber hinaus gelten für die versicherten
Leistungsarten im Ve rke hrsbere ich gru ndsätzlich ke ine Warteze ite n.
Für alle versicherten Leistungsarten außerhalb des Verkehrsbereiches
gilt Folgendes:

3 Monate Wartezeit beim
- Arbeits-Rechtsschutz

- Wohnungs- und Grundstücks-Rechtsschutz
- Allgemeinen Rechtsschutz im Vertrags- und Sachenrecht
- Steuer-Rechtsschutz vor Gerichten (nicht in Steuer-Bußgeldver-

fahren)

- Sozial-Rechtsschutz

- Verwaltungs-Rechtsschutz

- Anstellungsvertrags-RechtsschuE

3 - Daten-Rechtsschutz

ft Xeine Wartezeit beim

3- Schadenersatz-Rechtsschutz

o - Disziplinar- und Standes-RechtsschutzF - Straf-Rechtsschutza
E - Ordnungswidrigkeiten-Rechtsschutz

N
(f)

(f,
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\C/ Rechtsschutz-Veisicherungs-AG

- Beratungs-Rechtsschutz im Familien-, Lebenspartnerschafis- und
Erbrecht

- Opfer-Rechtsschutz

- Vermögensschaden-Rechtsschutz

Tarifgruppen

Tarifgruppe N: Normaltarif
Tarifgruppe B: Beamtentarif

Für die Anwendung dieser Tarifgruppe gelten die
Bestimmungen des jeweils gültigen Tarifs für die
Kraft fah dversicheru ng.

Vertragsdauer

Die Vertragsdauer beträgt 1, 3, 5 oder 10 Jahre.

Beitragsnachlässe

Mengennachlass gibt es beim
- Verkehrs-Rechtsschutz
- Fahrzeug-Rechtsschutz (wenn die Fahrzeuge auf den Versiche-

rungsnehmer zugelassen sind)
- Fahrer-Rechtsschutz für Unternehmen
ab 500,- € 10 o/o

ab 1.000,- € 15 oÄ

ab 1.500,- € 20 o/o

ab 2.000,- € 25 oÄ

Sondernachlass gibt es beim
- Verkehrs-Rechtsschutz
- Fahrer-Rechtsschutz für Unternehnren

Voraussetzung ist, dass mindestens 5 Motorfahrzeuge oder 5 Fahrer
versichert werden. Der Sondernachlass beträgt '10 0,6. Bei Berech-
nung des Sondernachlasses ist von dem Beitrag nach Abzug des
Mengennachlasses auszugehen.

Selbstbeteiligung

Wird eine Selbstbeteiligung im Rechtsschutzfall vereinbart (§ 5
Absatz 3 c), kommt sie bei mehreren Rechtschutzfällen aufgrund eines
einzigen Ereignisses nur einmal zurAnwendung (wenn z.B. bel einem
Verkehrsunfall gegen den Versicherungsnehmer ein Straf- oder Buß-
geldverfahren eingeleitet wird und er gleichzeitig Schadenersatzan-
sprüche geltend macht).

Beitragsanpassung
Die vereinbarten Beiträge unterliegen der Beitragsanpassung gemäß
§ 10 ARB.

Vertragsgrundlagen
Allgemeine Bedingungen für die Rechtsschutzversicherung (ARB 201 0),
Stand 01.10.201 0, mit den jeweils vereinbarten Klauseln und Sonder-
bedingungen.

Begriffsbestimmungen für Art und Verwendung von Kraftfahr-
zeugen

Personenkraftwagen

sind als Personenkraftwagen oder Kombinationskrafiwagen zugelas-
sene Kraftfahzeuge, mit Ausnahme von Mietwagen, Kratdroschken
(Taxen) und Selbstfahrervermietfahrzeugen.

Mietwagen

sind Personenkraftwagen, mit denen ein nach § 49 Absatz 4 Personen-
beförderungsgesetz (PBefG) genehmigungspflichtiger Gelegenheits-
verkehr gewerbsmäßig betrieben wird (unter Ausschluss der Kraft-
d roschken/Taxen, Kraftomnibusse, Güterfa h rze uge und Sel bstfah rer-
verm ietfahrze uge).
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Kraftdroschken (Taxen) Als Sonderfahrzeuge und Arbeitsmaschinen gelten:

sind Personenkraftwagen, die der Unternehmer an behördlich zuge- Abschleppwagen, Ausstellungswagen, Bagger, Beton-Pumpenwagen,
lassenen Stellen bereithält und mit denen er Beförderungsaufträge zu Elektro-Güterfahrzeuge, Elektro-Karren, Erd-Arbeitsmaschinen,
einem vom Fahrgast bestimmten Ziel ausführt. Fäkalienabfuhrwagen, Fernmeldewagen, Feuerwehrmannschafts-

serbstrahrervermietrahrzeuse ä1.-,t"i,:f"J"?;l r5lli1,1Yr"';f,.,*:fflJil 
(illliJii"?ltlijlSl:

sind Kraftfahrzeuge undAnhänger, die gewerbsmäßig ohne Gestellung reinigungswagen, Krankenwagen, Kranwagen, Lader, Leichen-
eines Fahrers vermietet werden. ? wagen, Messwagen, Milch-Sammeltankwagen, Müllwagen,

Leasing-Fahrzeuge schlammsaugwagen, straßenbaumaschinen, straßenreinigungs-
maschi nen, Tief lader, Verkaufswa ge n, Werkstattwage n.

sind Selbstfahrervermietfahrzeuge, die
a) auf den Mieter zugelassen sind oder Nicht als Sonderfahrzeuge oder Arbeitsmaschinen gelten:

b) bei foddauernder Zulassung auf den Vermieter dem Mieter durch Betontransporlmischer, Kraftfahrzeug-Transpoder, Kraftstoff- Kessel-
Vedrag mindestens 6 Monate überlassen werden. wagen, Milch-Tankwagen, Tankwagen, Turmwagen.

Kraftomnibusse Diese Fahrzeuge werden als Nu2fahrzeuge tarifiert.

sind Kraftfahzeuge, die nach ihrer Bauart und Ausstattung zur Beför-
derung von mehr als g Personen (einschließlich Führeo geeignet und
bestimmt sind.
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